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Allgemeine Kundeninformationen 
 

Arbeitsgemeinschaft 
Bad.-Württ. Jagdscheininhaber 
Otto-Hahn-Str. 23 
71069 Sindelfingen 

Rechtsträger  

Versicherungs-Kontor 
Richard O. Gallion GmbH 
Otto-Hahn-Str. 23 
71069 Sindelfingen 

Geschäftsführung 

Dipl.-Oec. Christoph Hildenbrand 

Status 
Versicherungsvertreter, Bundesrepublik Deutschland gem. § 34d Abs. 1 GewO 
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart HRB 24624 
Steuernummer: 56469/00594 

Aufsichtsbehörde 
IHK Region Stuttgart / Jägerstr. 30 / 70174 Stuttgart 
Registernummer: D-PKTB-BFTJX-69 
 

Registerstelle 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V. 
Breite Straße 29 
10178 Berlin 
 

Schlichtungsstelle 
Versicherungsombudsmann Private Versicherungen 
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin 
www.versicherungsombudsmann.de 
Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung 
Leipziger Straße 104, 10117 Berlin 
www.pkv-ombudsmann.de 

Versicherungsnehmer der Sammelversicherungsverträge 

Deutscher Jäger Pool GmbH 
Grillparzerstr. 44 
01157 Dresden 
Geschäftsführung: Dipl.-Oec. Christoph Hildenbrand 
Gerichtstand: Dresden 
Registergericht: Amtsgericht Dresden HRB 34460 

Risikorträger 
Dialog Versicherung AG 
Adenauerring 7 
81737 München 
 
AdvoCard Rechtsschutzversicherung AG 
Besenbinderhof 43 
20097 Hamburg 
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Widerrufsbelehrung 

 
Abschnitt 1 

Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise 
                                             
Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. 

Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen  

� der Versicherungsschein,  

� die Vertragsbestimmungen, 

einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum einschließlich 

der Tarifbestimmungen, 
� diese Belehrung, 

� das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten,  

� und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen 

jeweils in Textform zugegangen sind.  
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:  

 
Dialog Versicherung AG 
Adenauerring 7 
81737 München 
 
Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer hat Ihnen den auf die Zeit 

nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versi-

cherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des 

Widerrufs entfällt, darf der Versicherer in diesem Fall einbehalten. Der Versicherer hat zurückzuzahlende Beträge un-

verzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu erstatten. 

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass 

empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.  

 

Besondere Hinweise 
 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch vom Versi-

cherer vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

 
Abschnitt 2 

Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen 

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflichten im Folgenden im Ein-
zelnen aufgeführt: 
Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen 

 
Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen: 
1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlossen werden soll; anzuge-

ben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer; 
2. a) die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem 

Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen 
eines Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der All-

gemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten 

Form;  
b) jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen einer Vertreterin oder einem Vertreter des Versicherers 
oder einer anderen gewerblich tätigen Person gemäß Nummer 2 und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Per-

sonenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Übermitt-
lung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informati-

onen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 
3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers; 
4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der Leis-

tung des Versicherers; 
5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Prämien einzeln 

auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere selbständige Versicherungsverträge umfassen soll, oder, 

wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine 
Überprüfung des Preises ermöglichen; 

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der Prämien; 
7. die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befris-

teter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises; 
8. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Beginn der Versicherung und des Versiche-

rungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll; 
9. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesonde-

re Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Wider-

rufs einschließlich Informationen über den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit 
die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

10. a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages; 
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b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages; 
11. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwai-

ger Vertragsstrafen; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

12. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen vor 
Abschluss des Versicherungsvertrages zugrunde legt; 

13. das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das 

zuständige Gericht; 
14. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Abschnitt genannten Vorabinformationen mitgeteilt 

werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation während 

der Laufzeit dieses Vertrages zu führen; 
15. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und gegebenen-

falls die Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, den 
Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberührt bleibt; 

16. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehör-

de. 
  
Ende der Widerrufsbelehrung 
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BESTIMMUNGEN ZU IHREM  

VERSICHERUNGSVERTRAG 
 
1.   Anwendbares Recht, Vertragsgrundlagen 

2.   Verbraucherinformation, Widerspruchsrecht 

3.  Fälligkeit und Folgen des Verzugs mit dem Erstbeitrag 

4.  Abweichungen vom Antrag 

5.  Änderung der Anschrift oder des Namens 

6.  Anzeigen und Erklärungen des Versicherers 

7.  Kopie der Erklärung des Versicherungsnehmers 

8.  Inländische Gerichtsstände 

9.  Beschwerden und Schlichtungsstelle 

10.  Sanktionen und Embargos 

11.  Staatenausschlussklausel 

 

 
1.   Anwendbares Recht, Vertragsgrundlagen 

 

  Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. Grundlage dieses Vertra-
ges sind der Antrag, der Versicherungsschein und die Nachträge, 

jeweils einschließlich der darin genannten Vertragsbestandteile. 
 
2.   Verbraucherinformation, Widerspruchsrecht 

 

  Die gesetzlich vorgesehene Verbraucherinformation ist im Antrag, 
im Versicherungsschein und den beigefügten Versicherungsbedin-

gungen enthalten. 
 
  Dieser Vertrag gilt auf der Grundlage des Versicherungs-

scheins, der genannten Versicherungsbedingungen und der 

Verbraucherinformation als geschlossen, wenn Sie nicht von 

Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen. Für einen von 

Ihnen besonders beantragten sofortigen Versicherungsschutz 

besteht kein Widerspruchsrecht. 

 

  Widersprechen Sie einem Ersatzvertrag, läuft der ursprüngliche 

Versicherungsvertrag weiter. 
 
3.  Fälligkeit und Folgen des Verzugs mit dem Erstbeitrag 

 

  Der erste oder einmalige Beitrag wird sofort nach Abschluss des 
Versicherungsvertrages fällig, wenn nichts anderes bestimmt ist. 

  Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist die rechtzeitige 
Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags. Wenn dieser nicht 
unverzüglich, in der Unfallversicherung spätestens 14 Tage nach 

Fälligkeit, gezahlt wird und Sie mit der Zahlung in Verzug sind, be-
ginnt der Versicherungsschutz nicht zu dem angegebenen Zeit-
punkt. In diesem Fall entfällt auch ein vorläufiger Versicherungs-

schutz rückwirkend. 

  Dasselbe gilt, wenn vereinbart ist, dass wir den ersten oder einmali-
gen Beitrag von einem Konto einziehen und ein Beitrag aus von 
Ihnen zu vertretenden Gründen nicht abgebucht werden kann oder, 

wenn einer berechtigten Einziehung widersprochen wird. Bitte ver-
gewissern Sie sich deshalb, dass der Beitrag von dem Konto sicher 
abgebucht werden kann. 

Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig zah-
len, können wir von dem Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag 

nicht gezahlt ist. Wenn wir den Beitrag nicht innerhalb von drei Mo-
naten ab Fälligkeit gerichtlich geltend machen, so gilt dies als Rück-
tritt. In diesem Fall können wir trotz Leistungsfreiheit eine angemes-
sene Geschäftsgebühr verlangen. 

  Haben Sie die rechtzeitige Zahlung des Beitrags versäumt und sind 

wir nicht vom Vertrag zurückgetreten, empfehlen wir Ihnen drin-
gend, den Beitrag sofort zu zahlen, damit Sie wenigstens für die Zu-

kunft Versicherungsschutz haben. 
 
4.  Abweichungen vom Antrag 

 

  Auf Abweichungen des Versicherungsscheins, des Nachtrags 

oder der Versicherungsbedingungen vom Antrag weisen wir 

durch das Zeichen # oder sonstigen auffälligen Hinweis (wie 

z.B. Rötung) besonders hin. Wenn Sie nicht innerhalb eines 

Monats nach Empfang dieser Unterlagen schriftlich widerspre-

chen, gelten diese Abweichungen als genehmigt. 

 

5.  Änderung der Anschrift oder des Namens 

 

  Bitte teilen Sie uns Änderungen Ihrer Anschrift (Wohnung oder 
Geschäft) oder Ihres Namens zur Vermeidung von Nachteilen un-

verzüglich mit. Erklärungen, die wir per Einschreiben an Ihre letzte 
uns bekannte Adresse senden, gelten als Ihnen zugegangen. 

 
6.  Anzeigen und Erklärungen des Versicherers 

 

  Für unsere schriftlichen Anzeigen und Erklärungen genügt ein 

Computer-Brief, auch wenn er nicht unterschrieben ist. 

 

7.  Kopie der Erklärung des Versicherungsnehmers 

 

  Sie können jederzeit gegen Erstattung der Kosten Kopien der Erklä-

rungen fordern, die Sie mit Bezug auf den Vertrag abgegeben ha-
ben. 

 
8.  Inländische Gerichtsstände 

 

  Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag können Sie bei dem für 

unseren Geschäftssitz oder für den Geschäftssitz unserer vertrags-
führenden Niederlassung örtlich zuständigen Gericht geltend ma-
chen. Ist der Vertrag durch Vermittlung eines unserer Vertreter zu-
stande gekommen, können Sie auch das Gericht des Ortes anrufen, 
an dem der Vertreter zur Zeit der Vermittlung seine gewerbliche 
Niederlassung oder, wenn er eine solche nicht unterhält, seinen 

Wohnsitz hat. Für Ansprüche aus der Kraftfahrzeughaftpflichtversi-
cherung ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk sich der 
Unfall ereignet hat. 

  Wir können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag an dem für 

Ihren Wohnsitz zuständigen Gericht geltend machen. Weitere ge-
setzliche Gerichtsstände können sich an dem für den Sitz oder die 

Niederlassung Ihres Geschäfts oder Gewerbebetriebs örtlich zu-

ständigen Gericht ergeben. 
 
9.  Beschwerden und Schlichtungsstelle 

 

  Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Mei-
nungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können 

Sie sich jederzeit an uns, unseren Vertreter oder die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), Sektor Versicherungsauf-
sicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, wenden. 

  Gesetzliche Schlichtungsstelle zur außergerichtlichen Beilegung 
von Streitigkeiten: 

  Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 080632 
10006 Berlin 

  Internet: www.versicherungsombudsmann.de 

  Ihr Recht, unmittelbar den Rechtsweg zu beschreiten, wird dadurch 
nicht berührt. 

  Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombuds-
mann e.V. Sie können deshalb innerhalb von 8 Wochen nach Erhalt 

unserer Nachricht das kostenlose außergerichtliche Schlichtungs-
verfahren in Anspruch nehmen. 
Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin 
Tel.: 01804 2244-24 (0,20 Euro je Anruf/Fax; höchstens 60 Cent je 
Anruf aus Mobilfunknetzen); Fax: 01804 2244-25; E-Mail: be-
schwerde@versicherungsombudsmann.de 

10.  Sanktionen und Embargos 

  Es besteht � unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen � 
Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die 
Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der 

Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. 

  Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen 
bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika, soweit dem 
nicht Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder der Bundes-
republik Deutschland entgegenstehen. 

11.  Staatenausschlussklausel 

  Kein Versicherungsschutz wird gewährt für Schäden 

a) im Zusammenhang mit Transporten in, aus oder durch die im 
Folgenden genannte Staaten / Regionen oder deren Hoheitsge-
wässer, Anschlusszone sowie ausschließliche Wirtschaftszone (die 

�Gewässer�):  

Iran, Syrien, Nordkorea, Venezuela, Belarus, Russland, die Regio-
nen Krim, Saporischschja, Cherson, Donezk und Luhansk, Afganis-
tan sowie Myanmar (die �Staaten / Regionen�).  

Dieser Ausschluss gilt nicht für einen bloßen Transit ohne geplan-

ten und nicht zwingend notwendigen Stopp in den Staaten / Regio-
nen bzw. deren Gewässern, sowie für die Nutzung internationaler 
Schifffahrtswege, die durch diese Staaten / Regionen bzw. deren 
Gewässer führen.  

b). die einer Regierung oder sonstiger öffentlicher Körperschaften 

der Staaten / Regionen, sowie natürlicher oder juristischer Perso-

nen oder sonstiger Organisationen entstanden sind, die in den 
Staaten / Regionen oder deren Gewässern ansässig sind. Das gilt 
auch für Transporte im Auftrag oder zugunsten der vorstehend ge-

nannten Körperschaften, Personen bzw. Organisationen.  

Dieser Ausschluss gilt nicht, sofern der Versicherungsnehmer dem 
Versicherer das betreffende Risiko vorab angezeigt und der Versi-
cherer den Versicherungsschutz schriftlich bestätigt hat. 
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Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Überblick. Es ist daher nicht vollständig. Die vollständigen Informationen finden Sie in den 

Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert 

sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 

 

Um welche Versicherung handelt es sich? 

Wir bieten Ihnen eine Jagdhaftpflicht-Versicherung.  

  Was ist versichert? 

Ihre Jagdhaftpflicht-Versicherung leistet Schadenersatz bei 
begründeten Ansprüchen Dritter und wehrt unberechtigte 

Forderungen ab. Sie kommt für alle Fälle auf, bei denen 

durch die jagdliche Tätigkeit Personen verletzt oder getötet, 
Sachen beschädigt oder zerstört werden bzw. verloren ge-
hen oder Vermögensschäden entstehen. 
 
Versichert sind auch: 

Schäden durch den Gebrauch einer Schusswaffe, 

Haftpflichtansprüche aus dem Halten von  
  Jagdhunden, 

 Haftpflichtansprüche aus der Durchführung von  
 Gesellschaftsjagden 
 
 
        
 

  Was ist nicht versichert? 

X Schäden, die Sie durch den Gebrauch eines  
 Kraftfahrzeuges verursachen. 
X  Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die durch 

 Alkohol- oder Drogeneinfluss entstehen, 
X  Haftpflichtschäden, die vorsätzlich herbeigeführt 

 werden  
 
  

HAFTPFLICHTVERSICHERUNG 
 

Informationsblatt für Versicherungsprodukte 
Risikoträger der Versicherung ist die Dialog Versicherung AG, 
Adenauerring 7, 81737 München - HRB 234855 

Produkt: 

 
Jagdhaftpflicht 

 
 

  Gibt es Deckungsbeschränkungen? 

! Haftpflichtansprüche aus dem Gebrauch von  
 Wasserfahrzeugen mit Motor 
 

Wann und wie zahle ich? 

Der erste Beitrag ist unverzüglich nach Abschluss des Vertrages zu zahlen, jedoch nicht vor dem Zeitpunkt, den wir mit Ihnen für 

den Beginn des Versicherungsschutzes vereinbart haben. Zahlen Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig, beginnt der Versiche-
rungsschutz in der Regel erst mit Eingang der verspäteten Zahlung bei uns. Außerdem können wir vom Vertrag zurücktreten, 

solange Sie den ersten Beitrag nicht gezahlt haben. 
 

Wo bin ich versichert? 

 Versicherungsschutz besteht weltweit 

 
Welche Verpflichtungen habe ich? 

 Fragen zu gefahrerheblichen Umständen bei Abgabe Ihrer Vertragserklärung stets vollständig und richtig beantworten. 
 Keine Gefahrerhöhungen oder Handlungen die die Gefahr eines Schadens erhöhen, ohne unsere vorherige Zustimmung, 

vornehmen. Nachträglich erkannte Gefahrerhöhungen unverzüglich mitteilen. 
 Einen Versicherungsfall  unverzüglich melden und Weisungen von uns  zur Schadenabwendung/-minderung abwarten. So-

weit es die Umstände gestatten unverzüglich einen Schadenbericht einreichen.  
Eine Verletzung dieser Verpflichtungen kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Unter bestimmten Voraussetzungen 
können wir z. B. vom Vertrag zurücktreten, teilweise oder vollständig leistungsfrei sein, den Vertrag kündigen. 

 

   

   

 

   

Wann beginnt und endet die Deckung? 

Der Versicherungsschutz beginnt nach Zahlung des ersten Beitrags, jedoch nicht vor dem als Versicherungsbeginn vereinbarten 
Zeitpunkt. Er verlängert sich stillschweigend um 1 Jahr wenn weder Sie noch wir den Vertrag kündigen. 

   

Wie kann ich den Vertrag kündigen? 

 Zu dem in der Police angegebenen Ablauf. Die Kündigung muss uns  spätestens drei Monate vor Ablauf der vereinbarten 

Vertragsdauer zugehen.  
 Nach einer Beitragserhöhung aufgrund einer Gefahrerhöhung  
 Nach Eintritt eines Versicherungsfalles.  
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BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR DIE 

JAGD-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG 
 
1.  Versichertes Risiko 

2. Versicherungsschutz 

3.  Mitversicherte Personen 

4.  Mitversicherte Risiken 

5. Deckungserweiterungen 

6. Risikobegrenzungen 

7. Besonderheiten 

 

 

1.  Versichertes Risiko 

 

  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
aus jagdlicher Betätigung (z.B. als Jäger, Jagdpächter, Jagdveran-
stalter, Förster, Forstbeamter, Forstaufseher, Berufsjäger, Jagdauf-
seher und Falkner), soweit es sich um eine unmittelbar oder mittel-
bar mit der Jagd in Verbindung stehende Tätigkeit oder Unterlas-
sung handelt.  

 
2. Versicherungsschutz 

 
2.1  Versichert ist - im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedin-

gungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der folgenden Be-
dingungen - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
aus seinen sich aus Ziffer 1 ergebenden Eigenschaften, Rechtsver-
hältnissen und Tätigkeiten. 
In Ergänzung zu Ziffer 1 AHB wird klargestellt, dass sich der Versi-
cherungsschutz auch auf Regressansprüche der Sozialversiche-
rungsträger nach dem Sozialgesetz bezieht, soweit nicht Aus-
schlussbestimmungen, insbesondere Ziffer 7.1 AHB (Vorsatz) zum 
Zuge kommen. 

2.2 Ausgenommen von der Versicherung und besonders zu versichern 
ist, was nicht nach dem Antrag ausdrücklich in Versicherung gege-
ben oder nicht nach den Bedingungen, Risikobeschreibungen oder 
Erläuterungen mitversichert ist, insbesondere die Haftpflicht aus Tä-

tigkeiten, die nicht dem versicherten Risiko zuzurechnen sind. 
2.3 Für solche Risiken siehe - soweit nicht ausdrücklich abbedungen � 

Ziffer 4 AHB. Auf die Risikobegrenzungen gem. Ziffer. 7 AHB wird 
hingewiesen. 

2.4 Die Versicherung ausländischer Jäger erstreckt sich nur auf gesetz-
liche Haftpflichtansprüche nach deutschem Recht und auf Haft-
pflichtstreitigkeiten vor deutschen Gerichten. 

 
3.  Mitversicherte Personen 

 

3.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers als Dienstherr der im Jagdbetrieb beschäftigten Personen 

(z.B. Berufsjäger, Jagdaufseher oder Treiber). 
3.2 Die Versicherung erstreckt sich auch auf die persönliche gesetzliche 

Haftpflicht 
3.2.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher 

Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des Jagdbetrie-
bes oder eines Teiles desselben angestellt hat in dieser Eigen-
schaft. Ausgenommen Jagdscheininhaber und Tätigkeiten, für die 

der Besitz eines Jagdscheines gesetzlich vorgeschrieben ist; 
3.2.2 der übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie in Ausübung 

ihrer dienstlichen Verrichtungen für den Versicherungsnehmer ver-
ursachen. Ausgenommen Jagdscheininhaber und Tätigkeiten, für 

die der Besitz eines Jagdscheines gesetzlich vorgeschrieben ist; 
3.2.3 des Versicherungsnehmers als Dienstherr der im Jagdbetrieb be-

schäftigten Personen, die für sich keine Jagdhaftpflichtversicherung 

abschließen können. Die persönliche gesetzliche Haftpflicht der 
Treiber ist mitversichert, sofern es sich nicht um Personenschäden 

solcher Personen handelt, die unter demselben Vertrag mitversi-
chert sind. 

3.3 Ausgeschossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, 

bei denen es sich um Arbeitsunfälle im Betrieb des Versicherungs-
nehmers gemäß der Sozialgesetzbuches VII (SGB) handelt. Das 

Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen 

Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehöri-

gen derselben Dienststelle zugefügt werden. 
 
4. Mitversicherte Risiken 

 

  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers 

 
4.1 aus dem erlaubten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-, Stoß- 

und Schusswaffen (auch Pfeil und Bogen) sowie Munition, Geschos-
sen und waffenrechtlich erlaubtem Zubehör, auch außerhalb der 

Jagd, nicht jedoch zu strafbaren Handlungen; 
4.2 aus dem nicht gewerbsmäßigen Wiederladen von Munition; 
4.3 aus fahrlässigem Überschreiten der Notwehr sowie vermeintlicher 

Notwehr; 
4.4 aus fahrlässigem Überschreiten von Rechten im Jagdschutz (auch 

z.B. beim Abschießen wildernder Hunde und Katzen; 
4.5 aus Halten und Führen (auch Abrichten und Ausbilden eigener und 

fremder Hunde) von Welpen, Jagdhunden, Frettchen, Eulen, Jagd-
falken und anderen Beizvögeln in unbegrenzter Anzahl, auch außer-
halb der Jagd.  
Als Jagdhunde gelten Tiere, die nach Art und Rasse als Jagdhunde 
anzusehen sind. Soweit Zweifel daran bestehen, genügt als Nach-

weis die bestandene Eignungs- oder Brauchbarkeitsprüfung eines 
Gebrauchshundeverbandes, die Bescheinigung des zuständigen 

Kreisjägermeisters oder eines Beauftragten für das Hundewesen, 

dass der Hund jagdlich geführt wird.  
Versicherte Hunde sind auch dann noch versichert, wenn zuvor ver-
sicherte Tiere aufgrund Alters, Verletzung, Krankheit und dergleichen 
nicht mehr jagdlich eingesetzt werden können (Wegfall der jagdli-

chen Eignung).   
Mitversichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht des Hüters (Obhut), 
sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist; 

4.6 aus der Teilnahme an Jagdhundeprüfungen und gleichgestellten 
Prüfungen; 

4.7 aus Schäden durch gewollten oder ungewollten Deckakt seines 

Jagdhundes; 
4.8 als Eigentümer, Halter oder Führer von 

a) Wasserfahrzeugen, nicht jedoch Motorbooten, mit Hilfsmotor ver-
sehenen Fahrzeugen jeder Art sowie Segelbooten/Segelbrettern; 

 b) Luftfahrzeugen mit oder ohne Motor/Treibsatz, z. B. Drohnen, 
Quadrocoptern (Flugmodell gemäß § 1 LuftVZO) bis maximal 5 kg 

Gesamtfluggewicht, welche zum privaten Gebrauch und zu jagdli-
chem Zweck benutzt werden, auch wenn sie der Versicherungs-
pflicht unterliegen. Die Versicherungssumme beträgt 5.000.000 Euro 

pauschal für Personen- und Sachschäden. Der hier genannte Versi-

cherungsschutz besteht nur, sofern eine gesonderte Luftfahrthaft-
pflichtversicherung besteht. 

4.9 aus der Durchführung von Gesellschaftsjagden, insbesondere der 
Verkehrssicherungspflicht (Aufstellen von behördlich genehmigten 
Verkehrsschildern); 

4.10 aus Besitz, Betrieb, Bau und Unterhaltung jagdlicher Einrichtungen, 
wie Hochsitze, Jagdhütten, Fütterungen, Fallen und dergleichen; 

4.11 aus dem erlaubten Bejagen, Betäuben und Erlegen von Tieren, die 
nicht dem Jagdrecht unterliegen (z. B. Gehegewild, entlaufene Tiere, 
Biber, Bisam, Wolf, Rabenvögel etc.) sowie Tieren in befriedeten Be-
zirken (z.B. Kaninchen, Tauben und dergleichen); 

4.12 aus dem Auslegen von Gift, soweit hierfür behördliche Genehmigung 

vorliegt; 
4.13 aus der Entnahme von Trichinen- und Becquerel-Proben sowie aus 

der Erstellung von Bescheinigungen als �kundige Person� nach EG-
Verordnung Nr. 853/2004 Anhang III, Abschnitt IV; 

4.14 aus dem in Verkehr bringen von Jagderzeugnissen (Wild und Wild-
bret); 

4.15 aus dem Ausbringen und verabreichen von Arzneimitteln an Wild im 
Sinne des Arzneimittelgesetzes sowie Aufbaupräparate mit Zustim-
mung der zuständigen Behörde auch zur Vorbeugung gegen Tier-

seuchen; 
4.16 aus einer nicht hoheitlichen ehrenamtlichen Tätigkeit oder unentgelt-

lichen Freiwilligenarbeit in jagdlichen Organisationen aller Art, soweit 
nicht anderweitig Versicherungsschutz besteht; 

4.17 für ehrenamtlich und zu jagdlichen Zwecken oder zu Veranstaltun-
gen zur Verfügung gestellte fremde Hunde, soweit keine andere 
Haftpflichtversicherung für den Schaden eintritt; 

4.18 aus der nicht gewerblichen Pflege von Wild (bis zu einem halben 
Jahr) oder krankem/verletztem Wild (bis zu drei Monaten); 

4.19 für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr aufgrund behördlich (öffent-
lich-rechtlich) veranlasster Maßnahmen (z. B. Feuerwehreinsatz) 
zum Einfangen der Hunde oder Beizvögel (auch Eulen); 

4.20 aus dem Anbringen von Wildwarnsystemen, soweit hierfür eine 

behördliche Genehmigung vorliegt. Für Duftzäune zur Reduzierung 
der Zahl von Wildunfällen gilt dies auch ohne behördliche Genehmi-

gung; 
4.21 aus der Ausübung einer selbstständigen nebenberuflichen Tätigkeit 

als Wildschadenschätzer bis zu einem Gesamtjahresumsatz von 
3.000 Euro. Nicht versichert gelten Vermögensschäden z.B. aus der 

Erstellung von Gutachten. Übersteigt der Gesamtjahresumsatz die-
sen Betrag, entfällt die Mitversicherung für den Versicherungsneh-
mer. 

 Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem anderen 
Haftpflichtversicherungsvertrag, entfällt der Versicherungsschutz aus 

diesem Vertrag (Subsidiarität); 
4.22 aus dem erlaubten Besitz und aus dem Gebrauch von waffenrecht-

lich erlaubtem Zubehör (z.B. Nachtzielvorsatzgeräte, künstliche 

Lichtquellen, Vorrichtungen zum Anstrahlen und Beleuchten des 
Ziels); 

4.23 als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Um-
bauten, Reparaturen, Abbruch-, Erdarbeiten) für jagdliche Zwecke 

bis zu einer Bausumme von 50.000 Euro; 
4.24 aus der Bewirtung von Gästen und Helfern im Rahmen einer mitver-

sicherten Durchführung von Gesellschaftsjagden (Treib-, Drück- und 
Bewegungsjagden); 

4.25 aus der Teilnahme an revierübergreifenden Jagden (z. B. Einzel- 
oder Gesellschaftsjagd); 

4.26 aus dem Halten von Hunden auf Probe; 
4.27 von Jagdhunden, die als Schul- oder Therapiehunde eingesetzt 

werden; 
4.28 aus der erlaubten Tötung von Schwarzwild im Sau- und Frischlings-

fang; 
 
5.  Deckungserweiterungen 

 

5.1 Ansprüche von Angehörigen 

 

 Eingeschlossen sind in Abänderung von Ziffer 7.5.1 AHB gesetzliche 
Schadenersatzansprüche wegen Personenschäden von Angehöri-
gen des Versicherungsnehmers aus Schäden, die durch den Ge-
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brauch von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen (auch Pfeil und Bogen) 
entstanden sind. Dies gilt auch für Schmerzensgeldansprüche. 

 
5.2 Erben 

 
 Für die Erben des Versicherungsnehmers besteht der bedingungs-

gemäße Versicherungsschutz im Falle des Todes des Versiche-
rungsnehmers bis zum Ende der laufenden Versicherungsperiode 
fort. Ausgenommen sind Tätigkeiten, für die der Besitz eines Jagd-
scheines gesetzlich vorgeschrieben ist. 
 

5.3 Auslandsschäden 

 

 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.9 AHB - die gesetzliche 
Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen; das 
gilt auch für die Inanspruchnahme als Halter von Jagdhunden, Frett-
chen, Jagdfalken und anderer Beizvögel. 

5.3.1 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. 
 Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen 

Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des 
Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag 
bei einem in der europäischen Währungsunion gelegenen Geldinsti-
tut angewiesen ist. 

5,3.2 Bei Schadenereignissen in den USA und Kanada 
5.3.2.1 werden abweichend von 6.5 AHB die Aufwendungen des Versiche-

rers für Kosten als Leistungen auf die Deckungssumme angerech-
net. 
Kosten sind: 

 Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; Aufwen-
dungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder 
nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadenermittlungskos-
ten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. 
Dies gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers 
entstanden sind. 

5.3.2.2 Vom Versicherungsschutz sind ausgeschlossen Ansprüche auf 

Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive und 
exemplary damages. 

5.3.3 Soweit im Gastland Versicherungspflicht gegen Haftpflichtschäden 

besteht, werden die jeweils geltenden Bestimmungen durch den 
deutschen Versicherungsschutz in der Regel nicht erfüllt. Es ist dann 
zusätzlich im Gastland eine Versicherung zu nehmen, die den Leis-
tungen aus diesem Vertrag vorangeht. 

5.3.4 Falls im Gastland zur Jagderlaubnis eine höhere Deckungssumme 

erforderlich ist, besteht für vorübergehende Jagdausübung (keine 

Jahres- oder Mehrjahresdeckung) bis in Höhe von 15 Mio. EUR Ver-
sicherungsschutz; für darüberhinausgehende Deckungssummen 
sind Einzelvereinbarungen mit dem Versicherer erforderlich. 

 
5.4 Strafkaution 

  
 Ordnet eine ausländische Behörde gegenüber dem Versicherungs-

nehmer wegen eines versicherten Schadenereignisses an, dass er 
zur Sicherstellung etwaiger versicherter Zahlungsverpflichtungen ei-
ne Kaution zu stellen habe, so hinterlegt der Versicherer die Kaution 
bis zu einem Betrag von 100.000 EUR, wobei dieser Betrag auf vom 
Versicherer zu erbringenden Leistungen angerechnet wird. Die Kau-
tion ist in der Höhe zurückzuzahlen, in welcher der Versicherer auf-
grund des bestehenden Vertrages nicht zur Leistung verpflichtet ist, 
insbesondere soweit die Kaution verfallen ist. 

 
5.5 Ausfalldeckung 

 

 Versichert ist der Versicherungsnehmer für den Fall, dass ein von 
ihm wegen eines Haftpflichtschadens, der während der Wirksamkeit 
der Ausfalldeckung eingetreten ist, auf Schadenersatz in Anspruch 
genommener Dritter seiner Zahlungsverpflichtung ganz oder teilwei-
se nicht nachkommen kann, weil die Durchsetzung der Forderung 
gegen ihn gescheitert ist. Der Umfang der versicherten Schadener-
satzansprüche richtet sich nach dem Deckungsumfang der Jagd-
Haftpflichtversicherung dieses Versicherungsvertrages. Der Versi-
cherungsschutz wird in der Weise geboten, dass das Bestehen einer 
Jagd-Haftpflichtversicherung des Schädigers in dem Umfang fingiert 
wird, wie die Versicherung des Versicherungsnehmers im Rahmen 
dieses Versicherungsvertrages besteht. Versicherungsschutz be-
steht auch, wenn der Schädiger vorsätzlich gehandelt hat oder der 
Haftpflichtschaden durch Tiere entstanden ist. 

 
5.6 Erweiterter Strafrechtsschutz 

 

 Ziffer 5.3 AHB erhält folgende Fassung: �In einem Strafverfahren 
wegen eines Ereignisses, das einen unter den Versicherungsschutz 
fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, übernimmt der 

Versicherer die Gerichtskosten sowie die gebührenordnungsmäßi-

gen � ggf. auch die mit dem Versicherer besonders vereinbarten hö-

heren � Kosten der Verteidigung�. Anstelle von Ziffer 6.5 und Ziffer 
6.6 AHB gilt Folgendes: �Die Aufwendungen des Versicherers ge-
mäß Absatz 1 werden nicht als Leistungen auf die Versicherungs-
summe angerechnet�. Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz 
bleiben Geldbußen, Geldstrafen und Strafvollstreckungskosten. 

 
5.7 Abhandenkommen und Beschädigung fremder Sachen 

  
 Eingeschlossen ist � im Sinne von Ziffer 2.2 AHB und abweichend 

von Ziffer 7.6 AHB � die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus dem Abhandenkommen oder der Beschädigung von 

fremden beweglichen Sachen, die aus Anlass der versicherten Tä-

tigkeit gemietet, gepachtet, geliehen wurden oder die Gegenstand 
eines besonderen Verwahrungsvertrages sind, auch solcher Sachen, 
die dem Versicherungsnehmer kurzfristig zum Gebrauch überlassen 

wurden. 
 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Abhandenkom-

men oder der Beschädigung von  
� Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeugen, 
� Schlüsseln, 
� Geld, Wertpapieren, Sparbüchern, Scheck- und Kreditkarten, Ur-

kunden, Kostbarkeiten und anderen Wertsachen. 
 Ferner sind ausgeschlossen Ansprüche wegen Abnutzung, Ver-

schleiß und übermäßiger Beanspruchung. 
 Die Höchstleistung je Versicherungsfall ist begrenzt auf 5.000 EUR. 

Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 250 EUR selbst 
zu tragen. 

 
5.8 Mietsachschäden 

 

 Eingeschlossen ist � abweichend von Ziffer 7.6 AHB � die gesetzli-
che Haftpflicht wegen Sachschäden und alle sich daraus ergebender 
Vermögensschäden, die entstehen 
- anlässlich von Dienst- und Geschäftsreisen an gemieteten Räum-

lichkeiten; 
- an gemieteten Gebäuden und/oder Räumen (nicht jedoch an 

Grundstücken); 
- durch Jagdgebrauchshunde gemäß Ziffer 2.4 besteht darüber 

hinaus auch Versicherungsschutz an Wohnräumen und sonstigen 

zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden. 
 Ausgeschlossen bleiben 

- Ansprüche wegen Schäden an Leasingobjekten; 
- Ansprüche, die durch eine sonstige Versicherung des Versiche-

rungsnehmers zu seinen Gunsten gedeckt sind oder soweit sich 
der Versicherungsnehmer hiergegen selbst versichern kann. Dies 
gilt nicht, wenn über eine anderweitig bestehende Versicherung 

keine Leistung zu erlangen ist; 
- Ansprüche wegen Abnutzung, Verschleiß sowie übermäßiger Be-

anspruchung; 
- Ansprüche wegen Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Produkti-

ons-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elekt-
ro- und Gasgeräten; 

- die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feu-
erversicherer bei übergreifenden Versicherungsfällen fallen-

den Rückgriffsansprüche 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Versiche-
rungssummen und/oder Selbstbeteiligung siehe Versicherungs-
schein. Die Selbstbeteiligung gilt grundsätzlich nicht für Versiche-
rungsfälle bei Dienst- und Geschäftsreisen. 
Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Um-

welteinwirkung umfasst, besteht kein Versicherungsschutz 

über die Umwelthaftpflicht-Versicherung. 

 
5.9 Verzicht auf den Einwand des fehlenden Verschuldens bei Per-

sonenschäden durch Schusswaffen 

  
 Der Versicherer verzichtet auf ausdrücklichen Wunsch des Versiche-

rungsnehmers auf den Einwand des nicht vorhandenen Verschul-
dens, sofern dieser während der Jagdausübung durch den Gebrauch 
einer Hieb-, Stoß- und Schusswaffen (auch Pfeil und Bogen) einen 
Personen- oder Jagdhundeschaden zwar verursacht aber nicht ver-
schuldet hat (z. B. Jagdunfall durch Querschläger). 

 Dieser Verzicht gilt nicht, wenn und soweit der Geschädigte in der 

Lage ist, Ersatz seines Schadens von einem anderen Schadenversi-
cherer oder von einem Sozialversicherungsträger zu erlangen. Die 

Bestimmungen des § 117 (3) VVG gelten analog. Ein Mitverschulden 
des Geschädigten wird angerechnet. 

 Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche wegen seiner Auf-
wendungen gegen schadenersatzpflichtige Dritte (z.B. Mitverursa-
cher) vor. 

 Der Jagdhundeschaden ist auf maximal 4.000 Euro begrenzt. 
 
5.10 Vermögensschäden 

 
 Mitversichert sind im Rahmen der Vertragsbestimmungen auch 

Vermögensschäden gemäß Ziffer 2.1 AHB, die während der Wirk-

samkeit der Versicherung eingetreten sind. 
5.10.1 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden 

-  durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder 
für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sa-
chen, erbrachte Arbeiten oder sonstigen Leistungen entstehen; 

- durch Emissionen (z.B. Geräusche, Gerüche, Erschütterungen); 
-  aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender 

oder gutachterlicher Tätigkeit; 
-  aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit Anlage-, Kredit-, Versiche-

rungs-, Grundstücks-, Leasing oder ähnlichen wirtschaftlichen 

Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung 
sowie aus Untreue und Unterschlagung; 

-  aus der Verletzung von Persönlichkeits- und Namensrechten, ge-
werblichen Schutz- und Urheberrechten sowie des Kartell- oder 
Wettbewerbsrechts; 

-  aus der Vergabe von Lizenzen und Patenten; 
-  aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kosten-

anschlägen; 
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-  aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich 
verbundene Unternehmen sowie aus fehlerhafter und/oder unter-
lassener Kontrolltätigkeit; 

- aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 
-  aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
 - Rationalisierung und Automatisierung; 
 - Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wiederherstellung; 
   - Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung; 
- aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen 

Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftragge-
bers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung; 

-  aus Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wertpa-
pieren und Wertsachen sowie von Scheck- und Kreditkarten; 

- aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder 
gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Auf-
sichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Auf-
sichtsgremien/Organe im Zusammenhang stehen. 

5.10.2 Deckungssumme siehe Ausfertigungsblatt. 
 
5.11 Gewässerschäden 

 

 Der Umweltausschluss gem. Ziffer 7.10.2 AHB gilt für die Jagdhaft-
pflichtversicherung als gestrichen. 

 Eingeschlossen ist das Gewässerschaden-Restrisiko (außer Anla-

genrisiko) im Rahmen der Jagdhaftpflichtversicherung zu nachfol-
genden Bedingungen: 

5.11.1. Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden 

wie Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers für mittelbare oder unmittelbare Folgen von 
Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen 
Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers 
(Gewässerschaden) mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von 
Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der 
Verwendung dieser gelagerten Stoffe (Versicherungsschutz hierfür 

wird ausschließlich durch besonderen Vertrag gewährt.) 
5.11.2 Kleingebinde 
 Mitversichert ist jedoch, sofern nicht Leistungen aus anderen Versi-

cherungen erlangt werden können, die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers als Inhaber von Anlagen zur Lagerung ge-
wässerschädlichen Stoffen in Behältnissen bis zu 60 Liter Fassungs-
vermögen, sofern diese zu dem Anwesen gehören und das Gesamt-
fassungsvermögen der vorhandenen Kleingebinde 1.000 Liter nicht 
übersteigt sowie aus der Verwendung dieser Stoffe. 

 Werden diese Mengen überschritten, so entfällt die Mitversicherung. 
Ziffer 3.1.2 AHB (Erhöhung und Erweiterung des versicherten Risi-
kos) und Ziffer 3.1.3 und Ziffer 4 AHB (Vorsorgeversicherung) finden 
keine Anwendung. 

5.11.3 Rettungskosten 
 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im 

Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für 

geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche 
Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit übernommen, als 
sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versicherungs-
summe für Sachschäden nicht übersteigt. Für Gerichts- und An-
waltskosten bleibt es bei der Regelung der AHB. Auf Weisung des 
Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gutach-
terkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der 
Entschädigung die Versicherungssumme für Sachschäden überstei-

gen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Versiche-
rungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des 
Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers. 

5.11.4 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen 
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden 
durch vorsätzliches Abweichen von den dem Gewässerschutz die-
nenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer ge-
richteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt 

haben. 
5.11.5 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die 

mittelbar oder unmittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseli-
gen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der 
Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Ver-
fügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche 

gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Natur-
kräfte ausgewirkt haben. 

 
5.12  Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung 

von Umwelt-schäden gemäß Umweltschadengesetz (USchadG) 

 
 Mitversichert sind abweichend von Ziffer 1.1 AHB öffentlich- rechtli-

che Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden 

gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG), soweit während der 
Wirksamkeit des Versicherungsvertrages � die schadenverursa-
chenden Emissionen plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig in 

die Umwelt gelangt sind oder � die sonstige Schadenverursachung 
plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig erfolgt ist. 

 Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht 
Versicherungsschutz für Umweltschäden durch Lagerung, Verwen-
dung oder anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter aus-
schließlich dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, 

 Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzufüh-
ren ist. Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler 
im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem 
Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt werden 

können (Entwicklungsrisiko). 
 Umweltschaden ist eine 

 � Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräu-

men, � Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser, � 
Schädigung des Bodens. 

 Mitversichert sind, teilweise abweichend von Ziffer 7.6 AHB, Pflichten 
oder Ansprüche wegen Umweltschäden an eigenen, gemieteten, ge-
leasten, gepachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit diese 
Grundstücke vom Versicherungsschutz dieses Vertrages erfasst 
sind. 

 Nicht versichert sind 
5.12.1 Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die Personen 

(Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter) richten, die den 
Schaden dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von Geset-
zen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten 
behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umwelt-
schutz dienen, abweichen. 

5.12.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden 
 a) die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene 

Einwirkungen auf die Umwelt entstehen. 
 b) die durch gewerbliche Abwässer von unterirdischen Abwasseran-

lagen ausgehen. 
 c) für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versiche-

rungsvertrag (z. B. Gewässerschadenhaftpflichtversicherung) 
 Versicherungsschutz hat oder hätte erlangen können. 
 Deckungssumme siehe Ausfertigungsblatt. 
5.12.3 Ausland 
 Versichert sind � abweichend von Ziffer 7.9 AHB und Ziffer 5 dieser 

Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen � im Umfang 
dieses Versicherungsvertrages im Geltungsbereich der EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfäl-
le. 

 Versicherungsschutz besteht � insoweit abweichend von Ziffer 7.9 
AHB und Ziffer 8.1 dieser Besonderen Bedingungen und Risikobe-
schreibungen � auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen 

Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese 
Pflichten oder Ansprüche den Umfang der o. g. 

 EU-Richtlinie nicht überschreiten. 
 
5.13 Jagdscheinanwärter 

 

 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Ehegat-
ten und der im gleichen Haushalt lebenden unverheirateten Kinder 
aus der Teilnahme an Ausbildungslehrgängen zur Erlangung des 

 Jagdscheines sowie aus der Teilnahme an der Jägerprüfung. Für die 

Teilnahme an Übungsschießen besteht auch außerhalb des Lehr-

ganges Versicherungsschutz. Mitversichert ist auch das Führen ei-
nes in Ausbildung befindlichen Jagdhundes. Die Deckungssumme 
für den Jagdscheinanwärter ist auf die Deckungssumme für den Ver-

sicherungsnehmer beschränkt. 
 Im Todesfall des Versicherungsnehmers besteht bis zum Ende der 

Prüfungen - auch Nachprüfungen - Versicherungsschutz. 
 
5.14 Schlüsselverlust (privat) 

 
 Versichert ist - in Ergänzung von Ziffer 2.1 und 2.2 AHB und abwei-

chend von Ziffer 7.6 AHB � die gesetzliche Haftpflicht aus der Be-
schädigung oder dem Abhandenkommen von fremden, zu privaten 

 jagdlichen Zwecken überlassenen Schlüsseln, sofern nicht bereits 
Versicherungsschutz über eine anderweitige Versicherung besteht. 
Hierzu zählen: 
� Schlüssel, die im Zusammenhang mit einer jagdlichen ehrenamtli-

chen Tätigkeit überlassen wurden (z. B. Schranken-, Jagdvereins-
haus- oder Jagdhüttenschlüssel). 

 Mitversichert sind die Kosten für einen neuen Schlüssel/eine Chip-
karte oder die Sperrung. 

 Der Versicherungsschutz umfasst auch die Kosten für das notwendi-
ge Auswechseln von Schlössern sowie vorübergehende Siche-

rungsmaßnahmen (Notschloss) und � falls erforderlich � einen Ob-
jektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an wel-
chem der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde. 

 Ausgeschlossen sind: 
� Folgeschäden, die sich aus dem Schlüsselverlust ergeben (z. B. 

Diebstahl, Vandalismus) 
� Haftungsansprüche aus dem Verlust von sonstigen Wertbehältnis- 

und Wertraumschlüsseln (z. B. Waffenschrank) sowie sonstige be-
wegliche Sachen. 

� Haftungsansprüche aus dem Abhandenkommen von berufsbezo-
gen überlassenen Schlüsseln. 

 Die Höchstersatzleistung je Versicherungsfall beträgt 2.500 EUR. 
 Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 150 EUR selbst 

zu tragen. 
 
5.15 Schäden durch Gefälligkeitshandlungen 

 
 Für Schadenersatzansprüche, die im Rahmen eines Gefälligkeits-

verhältnisses entstehen, besteht Versicherungsschutz nach Maßga-
be der Vertragsbestimmungen, sofern der Geschädigte nicht in der 
Lage ist, Schadenersatz anderweitig, z. B. durch eigene Versiche-
rungsverträge zu erlangen und der Versicherungsnehmer dies aus-
drücklich wünscht. 

 Die Höchstersatzleistung beträgt 30.000 EUR je Versicherungsfall, 
begrenzt auf das Zweifache dieser Summe für alle Schäden eines 

Versicherungsjahres. Der Versicherungsnehmer beteiligt sich mit 
150 EUR an der vom Versicherer anerkannten Entschädigungsleis-

tung selbst. 
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5.16 Vertragshaftung durch Fehlschüsse in Schießzentren / Schieß-

kinos 

  
 Eingeschlossen ist � abweichend von Ziffer 7.3 AHB � die vom 

Versicherungsnehmer in Schießzentren / Schießkinos übernomme-
ne Haftung (Pauschalentschädigung) durch Fehlschüsse in z. B. 

Boden. Decke, Wand bis maximal 300 EUR je Fehlschuss (2-fach 
maximiert p.a.), Selbstbeteiligung 10%, mindestens 50 EUR. 

 
5.17 GDV-Musterbedingungen 

 
 Unsere aufgeführten Versicherungsbedingungen entsprechen in 

Bezug auf den dargestellten Versicherungsschutz und die Leis-
tungsinhalte mindestens den vom Gesamtverband der Versiche-
rungswirtschaft e.V. (GDV � www.gdv.de) empfohlenen Musterbe-
dingungen GDV. 

 Weichen die dem Vertrag zugrunde liegenden Versicherungsbedin-
gungen in Bezug auf den dargestellten Versicherungsschutz und die 
Leistungsinhalte zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zum 
Nachteil des Versicherungsnehmers von den oben genannten Mus-
terbedingungen des GDV ab, wird sich die Dialog nicht darauf beru-
fen und bei der Regulierung die für den Versicherungsnehmer güns-
tigeren Bedingungen anwenden. 

 Werden nach dem Abschluss des Versicherungsvertrages neue 
Musterbedingungen vom GDV herausgegeben, so erstreckt sich 
unsere Garantie nicht automatisch auch auf diese Neuerungen. 

 
5.18 Nachhaftung 

 
 Wird der Versicherungsvertrag allein aus Gründen der endgültigen 

und völligen Aufgabe der Jagd beendet, besteht Versicherungs-
schutz bis zu drei Monaten nach Vertragsbeendigung im nachfol-
gend genannten Umfang: 
� Abweichend von Ziffer 17 AHB besteht Versicherungsschutz im 

Umfang des Vertrages für Versicherungsfälle, die nach dem Zeit-
punkt des Risikowegfalles eintreten, deren Ursachen aber vor die-
sem Zeitpunkt gesetzt wurden. 

� Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die zum Zeitpunkt der 
Vertragsbeendigung vorhandenen versicherten Risiken. 

� Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungs-
zeit im Rahmen des bei Wegfall des Risikos geltenden Versiche-
rungsumfanges, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der 
Deckungssumme des Versicherungsjahres, in dem das versicher-
te Risiko weggefallen ist. 

 
5.19 Vorsorgeversicherung 

 
 Für Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der 

Versicherung neu entstehen, besteht � abweichend von Ziffer 4.2 
AHB � im Rahmen der Deckungssummen des Vertrages Versiche-
rungsschutz 

 
5.20 Neuwertentschädigung 

  
 Bei Schäden an Sachen eines Dritten (z. B. Jagdwaffen oder Wert-

gegenstände eines befreundeten Jägers), gilt auf Wunsch des Ver-
sicherungsnehmers die Erstattung des Neuwertes bis 5.000 Euro 
versichert, sofern die beschädigte Sache nicht älter als 2 Jahre ist. 

 
5.21 Besitzstandsgarantie (Vorversicherergarantie) 
  
 Sollte sich bei konkreten Schadenfällen herausstellen, dass die 

Vertragsbedingungen des Vorvertrages beim gleichen oder einem 
anderen Versicherer für den Versicherungsnehmer günstiger sind, 

wird der Versicherer nach den Bedingungen des Vorvertrages regu-
lieren. Der Versicherungsnehmer hat in diesem Fall die Vertragsun-
terlagen des Vorvertrages zur Verfügung zu stellen. Die Höchster-

satzleistung beträgt 300.000 Euro. 
 
5.22 Differenzdeckung 

 
 Zwischen Antragstellung und Versicherungsbeginn des Vertrages, 

maximal für 15 Monate, gilt eine prämienfreie Konditions- und 
Summendifferenzdeckung. Der Versicherer übernimmt die Differenz 

zu dem Teil des Schadens, der nach dem gestellten Antrag und Be-
dingungen zu erstatten wäre, zu der vom Vorversicherer erbrachten 
Leistung. Die Konditions- und Summendifferenzdeckung greift nicht, 
wenn der Vorversicherer wegen Nichtzahlung der Prämie leistungs-

frei ist. 
 
5.23 Schäden aus der Nutzung von Internet-Technologien (Internet-

klausel) 

 
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 

wegen Schäden � auch Tätigkeitsschäden � aus dem Austausch, 
der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten (z. B. 
im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger) ausschließlich aus 
(1) der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Ver-

änderung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten durch Compu-
ter-Viren und/oder andere Schadprogramme; 
(2) der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der 

Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von Daten bei Dritten 
und zwar wegen 
� sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, nicht je-
doch weiterer Datenveränderungen sowie 

� der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. Er-

fassung/korrekten Speicherung nicht oder fehlerhaft erfasster Da-
ten; 
(3) der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaus-

tausch. 
Für (1) bis (3) gilt: 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass 

seine auszutauschenden, zu übermittelnden, bereitgestellten Daten 
durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder -techniken (z. B. Vi-
renscanner, Firewall) gesichert oder geprüft werden bzw. worden 
sind, die dem Stand der Technik entsprechen. Diese Maßnahmen 

können auch durch Dritte erfolgen. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, gilt Rechts-
folgen bei Verletzung von Obliegenheiten. 
(4) der Verletzung von Persönlichkeits- und Namensrechten, inso-
weit besteht auch Versicherungsschutz für immaterielle Schäden, 

nicht jedoch aus der Verletzung von Urheberrechten. Der Versiche-
rer ersetzt auch 
� Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit dem der Er-
lass einer einstweiligen Verfügung gegen den Versicherungsnehmer 
begehrt wird, auch wenn es sich um Ansprüche auf Unterlassung 

oder Widerruf handelt; 
� Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlassungs- oder Wider-
rufsklage gegen den Versicherungsnehmer. 
 
1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für folgende Tätigkeiten oder 
Leistungen: 
� IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung; 
� Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege; 
� Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -
pflege; 
� Bereithalten fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-Service-
Providing; 
� Betrieb von Rechenzentren und Datenbanken; Betrieb von Tele-
kommunikationsnetzen; 
� Tätigkeiten, für die eine gesetzliche Pflicht zum Abschluss einer 
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, z. B. nach SigG/SigV, 
De-Mail-G besteht. 
 
1.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende 

Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt 
des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 
� auf derselben Ursache, 
� auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und 
zeitlichem Zusammenhang oder 
� auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektroni-

scher Daten mit gleichen Mängeln beruhen. 
 
1.4 Versicherungsschutz besteht für Versicherungsfälle im Ausland. 

Dies gilt jedoch nur, soweit die Ansprüche in europäischen Staaten 

und nach dem Recht europäischer Staaten geltend gemacht wer-
den. 
 
1.5 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind 
(1) Ansprüche, die im Zusammenhang stehen mit 
� massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch 

übertragenen Informationen (z. B. Spamming), 
� Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte In-
formationen über Internet-Nutzer gesammelt werden können; 
(2) Ansprüche wegen Schäden, die von Unternehmen, die mit dem 
Versicherungsnehmer oder seinen Gesellschaftern durch Kapital 
mehrheitlich verbunden sind oder unter einer einheitlichen Leitung 
stehen, geltend gemacht werden; 
(3) Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden durch 
bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vor-
schriften sowie von schriftlichen Anweisungen oder Bedingungen 
des Auftraggebers oder durch sonstige bewusste Pflichtverletzun-
gen herbeigeführt haben. 
 
1.6 Die Versicherungssumme für Schäden im Zusammenhang mit 
dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektroni-
scher Daten für Sach- und Vermögensschäden beträgt 1.000.000 

Euro. 
 
 
6.  Risikobegrenzungen 

 
6.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden 
6.1.1 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von 

ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines 
Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen. 

6.1.2 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von 
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines 
Wasserfahrzeuges gem. Ziffer 4.5 verursachen oder für die sie als 
Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges in Anspruch genom-
men werden. 

6.1.3.1 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versi-
cherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, 
so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 

6.1.3.2 Eine Tätigkeit der in Ziffer 6.1.1 und 6.1.2 genannten Personen an 
einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug 

ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser 
Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das 
Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 
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6.1.4 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von 
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines 
Luftfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer 
eines Luftfahrzeuges in Anspruch genommen werden. 

6.1.4.1 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versi-
cherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, 
so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 

6.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus 
6.2.1 der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von 

Luftfahrzeugen oder Teilen für Luftfahrzeuge, soweit die Teile er-
sichtlich für den Bau von Luftfahrzeugen oder den Einbau in Luft-
fahrzeuge bestimmt waren, 

6.2.2 Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Repa-
ratur, Beförderung) an Luftfahrzeugen, den mit diesen beförderten 

Sachen, der Insassen sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft-
fahrzeuge. 

6.2.3 Ansprüchen auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere 
punitive oder exemplary damages; � aus Ansprüchen nach den Art. 
1792 ff. und 2270 und den damit im Zusammenhang stehenden 
Regressansprüchen nach Art. 1147 des französischen Code Civil 
oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder. 

6.3 Nicht versichert sind Ansprüche aus Wildschaden sowie aus Legen 
von Gift ohne behördliche Genehmigung. 

6.4 Auf die Ausschlüsse in den AHB wird hingewiesen, insbesondere 
auf 

 - Ziffer 7.3 vertragliche Haftpflicht 
 - Ziffer 7.6 Schäden an gemieteten, geliehenen etc. Sachen 
 - Ziffer 7.5.1 Angehörigenklausel 
 Die Angehörigenklausel ist nicht anzuwenden, wenn die Versagung 

des Versicherungsschutzes im konkreten Fall eine unbillige Härte 

darstellt. 
 
7.  Besonderheiten 

 
7.1 Beitrag 
 Der Beitrag ist ein Stückbeitrag. Eine Rückzahlung bei vorzeitigem 

Vertragsende, gleich aus welchem Anlass (ausgenommen Kündi-
gung der Versicherung im Schadenfall, Ziff. 19 AHB), entfällt, ab-

weichend von Ziff. 14 AHB. 
7.2 Innovationsklausel 
 Werden die dem Vertrag zugrunde liegenden Kundeninformationen 

und Versicherungsbedingungen ausschließlich zum Vorteil des Ver-
sicherungsnehmers und ohne Mehrbeitrag geändert, so gelten die 
neuen Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag. 

7.3 Maximierung der Entschädigungsleistung 
 Eine Begrenzung der Entschädigungsleistung gemäß Ziff. 6.2 AHB 

(Maximierung) auf das Einfache oder ein Mehrfaches der vereinbar-
ten Deckungssumme ist ausdrücklich nicht vereinbart. 
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BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR DIE 

PRIVAT-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG 

 
1.  Versichertes Risiko 

2. Mitversicherte Personen 

3. Familie, Haushalt und Sport 

4.  Wohnungen, Immobilien, Räume, Bauherr 

5. Mietsachschäden 

6.  Tiere 

7. Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge 

8.  Gelegentlicher Gebrauch fremder Boote mit Motor 

9.  Versicherungsfälle bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt 

10.  Kautionsleistung bei Schäden im Ausland 

11.  Waffen, Munition und Geschosse 

12.  Gewässerveränderungen 

13.  Verlust fremder privater und beruflicher Schlüssel 

14.  Vermögensschäden 

15.  Sachschäden � Gefälligkeitshandlung 

16.  Forderungsausfälle (Ausfalldeckung) 

17. Schäden aus dem Datenaustausch sowie der Internetnutzung 

18. Schäden in USA und in Kanada 

19.  Fortsetzung der Privathaftpflichtversicherung nach dem Tod 

des Versicherungsnehmers 

 

 

1.  Versichertes Risiko 

 

1.1 Sofern im Versicherungsschein angeschrieben, ist für die darin 

namentlich benannte Person (nachstehend als Versicherungsneh-
mer bezeichnet) im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachstehen-
den Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers als Privatperson aus den Gefahren des täglichen Lebens 

versichert. 
 
 Ausgenommen sind die Gefahren 

-  eines eigenen oder fremden Betriebes oder Gewerbes, eines Be-
rufes, Dienstes oder Amtes (auch Ehrenamtes); 

- einer verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art; 
-  einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung. 

1.2 Abweichend von 1.1 ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus der Ausübung eines Ehrenamtes mitversichert. 

 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus der Ausübung eines Amtes 
(hauptberuflich). 

 Besteht für die im ersten Absatz beschriebene Tätigkeit eine weitere 
Versicherung, so erstreckt sich der Versicherungsschutz im Rah-
men des vorliegenden Vertrages und der zugrunde liegenden Be-
sonderen 

 Bedingungen zur Privathaftpflichtversicherung nur auf Schäden, für 

die über die anderweitig bestehende Versicherung keine Leistung 
erlangt werden kann. 

 

2. Mitversicherte Personen 

 

 Mitversichert sind 
2.1  Ehegatten 
 die gleichartige gesetzliche Haftpflicht des Ehegatten und eingetra-

genen Lebenspartners* des Versicherungsnehmers 
2.2  Unverheiratete Kinder 
2.2.1 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht ihrer unver-

heirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft* 
lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder), bei voll-
jährigen Kindern jedoch nur, solange sie sich noch in einer ununter-
brochenen Schul- oder sich hieran unmittelbar anschließenden un-
unterbrochenen beruflichen Erstausbildung befinden. 

 Berufliche Erstausbildung ist Lehre und/oder Studium - auch in 
umgekehrter Reihenfolge -; nicht jedoch Zweitlehre oder Zweitstudi-
um, Referendarzeit, Arzt im praktischen Jahr, Fortbildungsmaß-

nahmen und dergleichen. 
 Bei Ableistung des Grundwehr- oder Zivildienstes (einschließlich 

des freiwilligen zusätzlichen Wehrdienstes) vor, während oder im 
Anschluss an die Berufsausbildung bleibt der Versicherungsschutz 
bestehen. Unmittelbar bzw. nicht als Unterbrechung im vorstehen-
den Sinne ist ein Zeitraum von bis zu zwölf Monaten.  

2.2.2 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht ihrer unver-
heirateten, in häuslicher Gemeinschaft und nicht in einer eingetra-
genen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- 
und Pflegekinder) mit geistiger Behinderung. 

 Für Schäden durch mitversicherte Kinder gilt: 
 Der Versicherer wird sich nicht auf eine Deliktunfähigkeit von mit-

versicherten Kindern berufen, soweit dies der Versicherungsnehmer 
wünscht und ein anderer Versicherer (z. B. ein Sozialversicherungs-
träger, Kaskoversicherer) nicht leistungspflichtig ist. Ein Mitver-
schulden des Geschädigten wird angerechnet. 

 Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche wegen seiner 

Aufwendungen gegen schadenersatzpflichtige Dritte (z. B. wegen 
Aufsichtspflichtverletzung) vor, soweit sie nicht Versicherte dieses 
Vertrages sind. 

 Versicherungssumme siehe Versicherungsschein. 
2.3 Lebenspartner 

Mitversichert ist - soweit ausdrücklich vereinbart und im Versiche-
rungsschein oder seinen Nachträgen namentlich benannt - die 
gleichartige gesetzliche Haftpflicht als Privatperson des in nichtehe-
licher, häuslicher Lebensgemeinschaft mit dem Versicherungsneh-

mer lebenden Partners und dessen Kinder im Sinne von Ziffer 2.2, 
soweit der Versicherungsnehmer und der mitversicherte Partner 
beide unverheiratet sind. 

2.3.1  Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Haftpflichtansprü-

che 
- des Versicherungsnehmers gegen mitversicherte Personen; 
- mitversicherter Personen gegen den Versicherungsnehmer; 
-  mitversicherter Personen untereinander. 

 Mitversichert sind jedoch Regressansprüche aus übergegangenem 

Recht von Trägern der Sozialversicherung und Sozialhilfe, privaten 
Krankenversicherern, privaten und öffentlichen Arbeitgebern/ 
Dienstherrn wegen Personenschäden. 

2.3.2  Die Mitversicherung erlischt in dem Zeitpunkt, in dem die häusliche 

Lebensgemeinschaft aufgelöst ist. 
2.4  Mitversicherte Familienangehörige 
 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht als Privat-

person eines in häuslicher Gemeinschaft mit Ihnen lebenden allein-
stehenden Familienangehörigen wie Mutter /Vater /Großmutter 

/Großvater /Enkel /Geschwister /Nichten oder Neffen oder volljähri-
gen unverheirateten Kindern nach Abschluss der Ausbildung 

2.5  Pflegebedürftige Familienangehörige im Haushalt des Versiche-
rungsnehmers Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haft-
pflicht als Privatperson von im Haushalt des Versicherungsnehmers 

 lebenden pflegebedürftigen Familienangehörigen, denen von der 

gesetzlichen Pflegeversicherung mindestens die Pflegestufe 1 zuer-
kannt wurde. Als Familienangehörige gelten Eltern und Kinder, 

Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern 
und -kinder, Großeltern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern 
und -kinder (Personen, die durch ein familienähnliches, auf längere 

Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander ver-
bunden sind/waren). 

2.5.1 Die Mitversicherung beginnt mit der Eingliederung in den Haushalt 
des Versicherungsnehmers. Sie endet mit dem Wegfall der Pflege-
bedürftigkeit oder dem Ausscheiden aus dem Haushalt des Versi-
cherungsnehmers 

2.5.2 Leistungen aus einer Privathaftpflichtversicherung der pflegebedürf-
tigen Familienangehörigen gehen diesem Versicherungsschutz vo-
raus. 

2.6 Au-Pairs 
 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht als Privat-

person von Au-Pairs (einschließlich Schäden aus dieser Tätigkeit) 

gegenüber Dritten, die nicht mitversicherte Personen dieses Vertra-
ges sind. Voraussetzung für die Mitversicherung ist, dass die ge-
setzlich erforderlichen Genehmigungen für den Aufenthalt in der 
Bundesrepublik Deutschland und die Tätigkeit als Au Pair von den 
zuständigen Behörden erteilt wurden. 

2.6.1 Die Mitversicherung beginnt mit der Eingliederung in den Haushalt 
des Versicherungsnehmers. Sie endet mit dem Ausscheiden aus 
dem Haushalt des Versicherungsnehmers. 

2.6.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, 
bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Be-
trieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialversicherungs-
gesetzbuch VII handelt. 

2.6.3 Leistungen aus einer Privathaftpflichtversicherung der Au-Pairs 
gehen diesem Versicherungsschutz voraus. 

2.7 Austauschschüler 
 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht als Privat-

person von Austauschschülern gegenüber Dritten, die nicht mitver-
sicherte Personen dieses Vertrages sind. 

 Voraussetzung für die Mitversicherung ist, dass die erforderlichen 
behördlichen Genehmigungen für den Aufenthalt in der Bundesre-
publik sowie die Teilnahme am Schulunterricht erteilt wurden (z.B. 
durch die aufnehmende Schule). 

2.7.1 Die Mitversicherung beginnt mit der Eingliederung in den Haushalt 
des Versicherungsnehmers. Sie endet mit dem Ausscheiden aus 
dem Haushalt des Versicherungsnehmers. 

2.7.2 Leistungen aus einer Privathaftpflichtversicherung der Austausch-
schüler gehen diesem Versicherungsschutz voraus. 

2.8 Im Haushalt tätige Personen 
 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des 

Versicherungsnehmers beschäftigten Personen gegenüber Dritten 
aus dieser Tätigkeit. Das Gleiche gilt für Personen, die aus Arbeits-
vertrag oder gefälligkeitshalber die in Ziffer 4.1 bezeichneten Woh-
nungen, Häuser und Gärten betreuen oder hierzu den Streudienst 
versehen. 

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, 
bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Be-
trieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII 
handelt. 

2.9 Im Haushalt tätige Pflegepersonen 
 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des 

Versicherungsnehmers aufgrund Arbeitsvertrag, sozialen Engage-
ments oder gefälligkeitshalber tätigen Pflegepersonen, die mitversi-
cherte pflegebedürftige Personen im Haushalt des Versicherungs-
nehmers versorgen, gegenüber Dritten, die nicht mitversicherte 
Personen dieses Vertrages sind, aus dieser Tätigkeit. 

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, 
bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Be-
trieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII 

handelt. 
2.10  Sinngemäße Anwendung 
 Die für den Versicherungsnehmer getroffenen Bestimmungen finden 

für die mitversicherten Personen sinngemäß Anwendung. 
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3. Familie, Haushalt und Sport 

 
 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
3.1  als Familien- und Haushaltungsvorstand, z. B. aus der Aufsichts-

pflicht über minderjährige Kinder; 
3.2 aus der Tätigkeit als Tagesmutter (Betreuung minderjähriger Kinder 

im Rahmen des eigenen Haushaltes, auch außerhalb der Wohnung, 
z. B. bei Spielen, Ausflügen usw.); 

3.3 als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen; 
3.4  als Radfahrer; 
3.5  aus der Ausübung von Sport, ausgenommen sind eine jagdliche 

Betätigung und die Teilnahme an Pferde-, Rad-, oder Kraftfahrzeug-
rennen sowie die Vorbereitung hierzu (Training). 

 
4.  Wohnungen, Immobilien, Räume, Bauherr 

 
4.1  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber 
4.1.1  einer oder mehrerer Wohnungen � einschließlich Ferienwohnung - . 
 Bei Wohnungseigentum besteht Versicherungsschutz in der Eigen-

schaft als Sondereigentümer. Dabei ist mitversichert die gesetzliche 
Haftpflicht aus Ansprüchen der Gemeinschaft der Wohnungseigen-
tümer wegen Beschädigung des Gemeinschaftseigentums. Die 
Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den Miteigentumsan-
teil an dem gemeinschaftlichen Eigentum. 

4.1.2  eines Wohnhauses, sofern sich in diesem nicht mehr als zwei abge-
schlossene Wohnungen befinden, 

4.1.3 eines Wochenend-/Ferienhauses, 
 einschließlich der zu den Ziffern 4.1.1 bis 4.1.3 zugehörigen Gara-

gen und Gärten sowie Schrebergärten. 
4.2  Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die genannten 

Objekte 
-  im Inland gelegen sind; 
- zumindest teilweise vom Versicherungsnehmer zu Wohnzwecken 

genutzt werden; 
-  keinen Gewerbebetrieb des Versicherungsnehmers beinhalten. 

4.3  Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht 
-  aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer 

als Inhaber obliegen (z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, 
Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen, auch so-
weit diese mietvertraglich übernommen wurden); 

-  des Versicherungsnehmers aus dem Miteigentum an zu den ver-
sicherten Objekten nach den Ziffern 4.1.2 bis 4.1.3 gehörenden 

Gemeinschaftsanlagen, z. B. gemeinschaftliche Zugänge zur öf-

fentlichen Straße, Wäschetrockenplatz, Garagenhöfe, Abstellplatz 
für Mülltonnen; 

-  als Betreiber einer Photovoltaikanlage auf dem Dach eines versi-
cherten Gebäudes nach den Ziffern 4.1.1 bis 4.1.3 oder auf dem 
dazugehörigen Grundstück. Der Versicherungsschutz besteht � 
teilweise abweichend von Ziffer 1.1 � auch dann, wenn Strom ge-
gen Entgelt ins öffentliche Netz eingespeist wird. 

- als Betreiber einer Solarthermieanlage auf dem Dach eines versi-
cherten Gebäudes nach den Ziffern 4.1.1 bis 4.1.3 oder auf dem 
dazugehörigen Grundstück. Der Versicherungsschutz besteht � 
teilweise abweichend von Ziffer 1.1 � auch dann, wenn Warm-
wasser gegen Entgelt an Mieter und sonstige Dritte in den aufge-
führten Objekten abgegeben wird. 

-  aus der Vermietung von 
a)  einzelnen Räumen in den Objekten nach den Ziffern 4.1.1 bis 

4.1.3; 
b)  einer Wohnung in einem Objekt nach der Ziffer 4.1.2; 
c)  einem Objekt nach der Ziffer 4.1.3; 
d) Garagen zu den Objekten nach den Ziffern 4.1.1 bis 4.1.3; 

- als Bauherr sowie aus der Ausführung von Bauarbeiten in Eigen-
leistung (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabe-
arbeiten) bis zu der im Versicherungsschein genannten veran-
schlagten Bausumme je Bauvorhaben. Übersteigt der Voran-
schlag diese Summe, so muss für das gesamte Vorhaben eine 
Bauherren-Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden; 

-  als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versiche-
rung bis zum Besitzwechsel bestand; 

-  der Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft. 
 

5. Mietsachschäden 

 
5.1  Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.6 AHB - die gesetzli-

che Haftpflicht wegen Sachschäden und alle sich daraus ergeben-
den Vermögensschäden die entstehen an gemieteten Gebäuden, 
Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räu-
men in Gebäuden. 

5.2  Ausgeschlossen sind 
5.2.1  Haftpflichtansprüche wegen 

-  Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung; 
-  Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbe-

reitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten; 
-  Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen 

besonders versichern kann; 
- Schäden infolge Schimmelbildung. 

5.2.2  die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerver-
sicherer bei übergreifenden Versicherungsfällen fallenden Rück-

griffsansprüche. 
5.3  Versicherungssumme siehe Versicherungsschein. 
 
 
 
6.  Tiere 

 
 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
6.1  als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten Kleintie-

ren und Bienen - nicht jedoch von Hunden, Rindern, Pferden, sons-
tigen Reit- und Zugtieren, wilden Tieren sowie von Tieren, die zu 
gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken gehalten werde. 
Abweichend davon ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht als Halter 
eines ausgebildeten Blindenführhundes mitversichert. Vorausset-
zung für die Mitversicherung ist, dass vom Versorgungsamt auf-
grund einer Sehbehinderung ein gültiger Schwerbehindertenaus-
weis mit dem Merkzeichen �BI� erteilt wurde. 

6.2  als Reiter bei Benutzung fremder Pferde. 
6.3 aus dem Hüten fremder Hunde, soweit dies nicht gewerbsmäßig 

erfolgt. 
 Leistungen aus der Haftpflichtversicherung des Tierhalters gehen 

diesem Versicherungsschutz voraus. Nicht versichert ist das Hüten 

von Hunden, die von mitversicherten Personen gehalten werden 
oder in deren Eigentum stehen. 

6.4 als Fahrer bei Benutzung fremder Fuhrwerke zu privaten Zwecken. 
6.5 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche der Tierhalter oder 

Eigentümer sowie Fuhrwerkseigentümer, es sei denn es handelt 

sich um Personenschäden und soweit kein Versicherungsschutz 
über eine Tierhalterhaftpflichtversicherung besteht. 

 
7. Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge 

 
7.1  Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Hal-

ters oder Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs wegen 
Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeuges verursacht wer-
den. 

7.2  Versichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die 

verursacht werden durch den Gebrauch 
7.2.1  von folgenden selbstfahrenden Landfahrzeugen, soweit hierfür 

keine Versicherungspflicht besteht: 
-  Kraftfahrzeugen ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit, 

die nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehren; 
-  Kraftfahrzeugen bis 6 km/h bauartbedingte Höchstgeschwindig-

keit; 
-  selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h 

bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit; 
-  ferngelenkte Modellfahrzeuge. 

7.2.1.1 Für diese Fahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziffer 3.1.2 und 

in Ziffer 4.3.1 AHB. 
7.2.1.2 Führen ohne vorgeschriebene behördliche Erlaubnis Das Fahrzeug 

darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berech-
tigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Ver-
fügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist 
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem 
unberechtigten Fahrer gebraucht wird. Der Fahrer des Fahrzeugs 
darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der 
erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer 
ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem 
Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten, so gilt Zif-
fer 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten). 

7.2.2.1  von Flugmodellen, unbemannten Ballonen, Drachen, Drohnen und 
Quadrocoptern 
-  die weder durch Motoren oder Treibsätze angetrieben werden und 
-  deren Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt und 
-  für die keine Versicherungspflicht besteht. 

7.2.2.2 von Luftfahrzeugen mit oder ohne Motor/Treibsatz, z. B. Drohnen, 
Quadrocoptern (Flugmodell gemäß § 1 LuftVZO) bis maximal 5 kg 

Gesamtfluggewicht, welche zum privaten Gebrauch und zu jagdli-
chem Zweck benutzt werden, auch wenn sie der Versicherungs-
pflicht unterliegen. Die Versicherungssumme beträgt 5.000.000 Eu-

ro pauschal für Personen- und Sachschäden. Der hier genannte 

Versicherungsschutz besteht nur, sofern eine gesonderte Luftfahrt-
haftpflichtversicherung besteht. 

7.2.3  von folgenden Wasserfahrzeugen: 
-  Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segelboote und 

eigene oder fremde Wassersportfahrzeuge mit Motor (auch Hilfs- 
oder Außenbordmotoren) oder Treibsätzen (siehe jedoch Ziffer 
10); 

-  Windsurfbrettern; 
-  ferngelenkte Modellfahrzeuge. 
 

8.  Gelegentlicher Gebrauch fremder Boote mit Motor 

 
8.1 Versichert ist - abweichend von Ziffer 7.2.3 - die gesetzliche Haft-

pflicht wegen Schäden, die verursacht werden durch den Gebrauch 
von fremden Booten mit Motor, (auch Segelboote mit Hilfsmotor) bis 
zu einer Motorstärke von 55 kW (75 PS), soweit dieser Gebrauch 
gelegentlich und jeweils nur vorübergehend bis zu höchstens 4 Wo-
chen erfolgt.  

 Der Versicherungsschutz besteht nur insoweit, als nicht die Haft-
pflichtversicherung des Halters des fremden Bootes verpflichtet ist, 
dem berechtigten Führer des Bootes Versicherungsschutz zu ge-
währen.  

8.2 Nicht versichert ist der Gebrauch von Wasserfahrzeugen, die 
-  von mitversicherten Personen gehalten werden oder in deren Ei-

gentum stehen; 
- für einen ununterbrochenen Zeitraum von mehr als 4 Wochen in 

Gewahrsam oder Besitz genommen werden. 
8.3 Führen ohne vorgeschriebene behördliche Erlaubnis Das Wasser-

sportfahrzeug darf nur von einem berechtigten Führer gebraucht 
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werden. Berechtigter Führer ist, wer das Wassersportfahrzeug mit 
Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das 
Wassersportfahrzeug nicht von einem unberechtigten Führer ge-
braucht wird. 

 Der Führer des Wassersportfahrzeugs darf das Wassersportfahr-
zeug nur mit der erforderlichen behördlichen Erlaubnis benutzen. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das 

Wassersportfahrzeug nicht von einem Führer benutzt wird, der nicht 
die erforderliche behördliche Erlaubnis hat. Verletzt der Versiche-
rungsnehmer diese Obliegenheiten, so gilt Ziffer 26 AHB (Rechts-
folgen bei Verletzung von Obliegenheiten). 

 
9.  Versicherungsfälle bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt 

 

9.1  Bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt bis zu einer Dauer von 
maximal 60 Monaten außerhalb Europas und unbegrenzter Dauer 
innerhalb Europas ist � abweichend von Ziffer 7.9 AHB � einge-
schlossen die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommen-
den Versicherungsfällen 

9.2  Mitversichert ist - ergänzend zu Ziffer 3 - die gesetzliche Haftpflicht 
aus der vorübergehenden Benutzung oder Anmietung (nicht dem 
Eigentum) von im Ausland gelegenen Wohnungen und Häusern 
gemäß Ziffer 4.1 dieser Besonderen Bedingungen. 

9.3  Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah-
lungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungs-

union angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers 
mit 

 dem Zeitpunkt erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Eu-
ropäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 

 
10.  Kautionsleistung bei Schäden im Ausland 

 

 Hat der Versicherungsnehmer im Ausland durch behördliche An-

ordnung eine Kaution zur Sicherstellung von Leistungen aufgrund 
seiner gesetzlichen Haftpflicht zu hinterlegen, stellt der Versicherer 
dem Versicherungsnehmer den erforderlichen Betrag bis zu der im 
Versicherungsschein genannten Versicherungssumme je Versiche-
rungsfall und für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 
bis zum Doppelten dieser Summe zur Verfügung. 

 Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leistende 
Schadenersatzzahlung angerechnet. Ist die Kaution höher als der 
zu leistende Schadenersatz, so ist der Versicherungsnehmer ver-
pflichtet, die Differenz zurückzuzahlen. Das gleiche gilt, wenn die 
Kaution als Strafe, Geldbuße oder für die Durchsetzung nicht versi-
cherter Schadenersatzforderungen einbehalten wird oder die Kauti-
on verfallen ist. 

 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah-
lungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungs-

union angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers 
mit 

 dem Zeitpunkt erfüllt, in dem der �-Betrag bei einem in der Europäi-
schen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 

 
11.  Waffen, Munition und Geschosse 

 

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem erlaubten priva-
ten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-, Stoß- und Schusswaf-
fen sowie Munition und Geschossen, nicht jedoch zu Jagdzwecken 
oder zu strafbaren Handlungen. 

 
12.  Gewässerveränderungen 

 
 Versichert ist � wobei Vermögensschäden wie Sachschäden be-

handelt werden - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen 

der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit 
eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässer-

schäden) mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur 
Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwen-
dung dieser gelagerten Stoffe (Versicherungsschutz hierfür wird 

ausschließlich durch besonderen Vertrag gewährt). 
12.1  Versicherte Anlagen 

-  Abweichend von Ziffer 12 ist jedoch versichert die gesetzliche 
Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässer-
schädlichen Stoffen in Behältnissen bis zu 60 Liter/Kilogramm 
Fassungsvermögen (Kleingebinde), sofern das Gesamtfassungs-
vermögen der vorhandenen Kleingebinde 1.000 Liter/Kilogramm 
nicht übersteigt, und aus der Verwendung dieser Stoffe. 

-  Werden diese Mengen überschritten, so entfällt die Mitversiche-
rung. Ziffer 3.1.2 AHB (Erhöhung und Erweiterung des versicher-
ten Risikos), Ziffer 3.1.3 und Ziffer 4 AHB (Vorsorgeversicherung) 
finden keine Anwendung. 

12.2  Rettungskosten 
 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im 

Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für 

geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche 

Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit übernommen, 

als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versiche-
rungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. Für Gerichts- und 
Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der AHB. 

 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außer-
gerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie 
zusammen mit der Entschädigung die Versicherungssumme für 
Sachschäden übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von 

Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwen-
dung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Ver-
sicherers. 

12.3  Pflichtwidrigkeiten/Verstöße 
 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen 

(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Scha-
den durch bewusstes Abweichen von dem Gewässerschutz dienen-

den Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerich-
teten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt 

haben. 
12.4  Gemeingefahren 
 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die 

nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlun-
gen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder 
unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand be-
ruhen. Das gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit 
sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 

 
13.  Verlust fremder privater und beruflicher Schlüssel 

 
 Eingeschlossen ist � in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB und abwei-

chend von Ziffer 7.6 AHB � die gesetzliche Haftpflicht aus dem Ab-
handenkommen von fremden Schlüsseln (auch Generalschlüssel 

bzw. Codekarten für eine Schließanlage), die sich rechtmäßig im 
Gewahrsam des Versicherungsnehmers befunden haben. Der Ver-
sicherungsschutz erstreckt sich auf die gesetzlichen Haftpflichtan-
sprüche wegen der Kosten für die notwendige Auswechslung von 
Schlössern und Schließanlagen sowie für vorübergehende Siche-
rungsmaßnahmen (z.B. Notschloss) und einen Objektschutz bis zu 
14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des 
Schlüssels festgestellt wurde. Bei Sondereigentümern sind versi-
chert Haftpflichtansprüche der Gemeinschaft der Wohnungseigen-
tümer. Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den Mitei-
gentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum. 

13.1  Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus 
-  Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z. B. wegen Einbruchs); 
-  dem Verlust von Schlüsseln, die dem Arbeitgeber des Versiche-

rungsnehmers von Kunden oder sonstigen Dritten überlassen 

wurden; 
-  dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie sonstigen 

Schlüsseln zu beweglichen Sachen. 
13.2  Versicherungssumme siehe Versicherungsschein. 
 
14.  Vermögensschäden 

 
 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschä-

den im Sinne der Ziffer 2.1 AHB aus Versicherungsfällen, die wäh-
rend der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind. 

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden 
-  durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder 

für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sa-
chen, erbrachte Arbeiten oder sonstigen Leistungen entstehen; 

-  aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender 
oder gutachterlicher Tätigkeit; 

-  aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit Anlage-, Kredit-, Versiche-
rungs-, Grundstücks-, Leasing oder ähnlichen wirtschaftlichen 
Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung 
sowie aus Untreue und Unterschlagung; 

-  aus der Verletzung von Persönlichkeits- und Namensrechten, ge-
werblichen Schutz- und Urheberrechten sowie des Kartell- oder 
Wettbewerbsrechts; 

-  aus der Vergabe von Lizenzen und Patenten; 
-  aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kosten-

anschlägen; 
-  aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich 

verbundene Unternehmen; 
- aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 
-  aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
 - Rationalisierung und Automatisierung; 
 - Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wiederherstellung; 
   - Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung; 
- aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen 

Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftragge-
bers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung; 

-  aus Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wertpa-
pieren und Wertsachen sowie von Scheck- und Kreditkarten; 

- aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder 
gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Auf-
sichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Auf-
sichtsgremien/Organe im Zusammenhang stehen. 

Versicherungssumme siehe Versicherungsschein. 
 

15.  Sachschäden � Gefälligkeitshandlung 

 
Für Sachschäden aus Anlass einer Gefälligkeitshandlung gilt: 

 Der Versicherer wird sich nicht auf einen stillschweigenden Haf-
tungsausschluss bei Gefälligkeitshandlungen des Versicherungs-
nehmers oder mitversicherter Personen berufen, soweit dies der 
Versicherungsnehmer wünscht und ein anderer Versicherer (z. B. 
Kaskoversicherer) nicht leistungspflichtig ist. 
Ein Mitverschulden des Geschädigten wird angerechnet. 

 Versicherungssumme siehe Versicherungsschein. 
 
16.  Forderungsausfälle (Ausfalldeckung) 
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16.1 Versichertes Risiko 
16.1.1 Versicherungsschutz besteht, � wenn dem Versicherungsnehmer � 

oder einer der mitversicherten Personen dieser Privathaftpflichtver-
sicherung � als Privatperson 
- ein Haftpflichtschaden zugefügt wird, 
-  und der Versicherungsnehmer � oder eine mitversicherte Person 

dieser Privathaftpflichtversicherung � einen Anspruch wegen ei-
nes Personen-, Sach- oder Vermögensschadens gegen den 
Schadenverursacher oder Schadenverantwortlichen (= Dritter) 
hat, 

-  und dem Versicherungsnehmer durch rechtskräftigen vollstreck-
baren Titel ausgeurteilter Anspruch auf Schadenersatz nicht vom 
Dritten bezahlt werden kann. 

 Mit dieser Forderungsausfalldeckung wird der Versicherungsneh-
mer so gestellt, als hätte der Dritte dieselbe Privathaftpflichtversi-
cherung abgeschlossen wie er selbst. Das bedeutet, der Versiche-
rer prüft anhand der für den Versicherungsnehmer geltenden All-
gemeinen Haftpflicht-Versicherungsbedingungen, der Besonderen 
Bedingungen für die Privathaftpflichtversicherung und der vereinbar-
ten Klauseln, ob der Dritte für den Schadenfall Versicherungsschutz 
gehabt hätte. 

 Über den Umfang der Privathaftpflichtversicherung hinaus wird auch 
dann Versicherungsschutz geboten, wenn der Dritte dem Versiche-
rungsnehmer aus seiner Eigenschaft als Tierhalter oder -hüter einen 

Schaden zufügt. 
 Insbesondere gilt: 
16.1.2  Der Anspruch besteht aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmun-

gen privatrechtlichen Inhalts. 
16.1.3  Das Schadenereignis, das zu dem Personen-, Sach- oder Vermö-

gensschaden führt, muss während der Wirksamkeit der Forde-
rungsausfalldeckung eintreten. 

16.2  Voraussetzung für die Leistung 
16.2.1 Der Versicherungsnehmer muss einen rechtskräftigen vollstreckba-

ren Titel vor einem deutschen Gericht gegen den Dritten erstritten 
haben. Ein rechtskräftiger vollstreckbarer Titel im Sinne dieser Be-
dingungen ist ein Urteil, ein Vollstreckungsbescheid, ein gerichtli-
cher Vergleich oder ein notarielles Schuldanerkenntnis mit Unter-
werfungsklausel, aus der hervorgeht, dass sich der Dritte persönlich 
der sofortigen Zwangsvollstreckung in sein gesamtes Vermögen un-
terwirft. 

16.2.2  Der Versuch, aus dem Titel gegen den Dritten zu vollstrecken, muss 
gescheitert sein. Das ist der Fall, wenn 
- eine Zwangsvollstreckung nicht oder nicht zur vollen Bezahlung 

der Schadenersatzansprüche des Versicherungsnehmers geführt 

hat; 
- eine selbst teilweise Bezahlung wegen nachgewiesener Umstän-

de aussichtslos erscheint, z.B. weil der Dritte die eidesstattliche 
Versicherung abgegeben hat. 

16.3  Höhe der Entschädigungsleistung 
 Der Versicherer bezahlt als Entschädigung den Betrag, der sich aus 

dem vollstreckbaren Titel als Schadenersatz ergibt, in der Höhe be-
grenzt durch die Versicherungssummen dieses Vertrages. Die Ver-
einbarungen von Selbstbehalten im Rahmen der Privathaftpflicht-
versicherung für Schäden, die der Versicherungsnehmer Dritten zu-
fügt, finden in der Forderungsausfalldeckung keine Anwendung. 

16.4  Obliegenheiten 

16.4.1 Der Versicherungsnehmer muss einen Antrag auf Entschädigung 
stellen. 

16.4.2  Der Versicherungsnehmer muss nachweisen, dass der Vollstre-
ckungsversuch gescheitert ist. 

 Folgende Unterlagen sind dem Versicherer hierzu einzureichen: 
- den rechtskräftigen vollstreckbaren Titel im Original und 
- das Vollstreckungsprotokoll eines Gerichtsvollziehers 
 oder 
- Urkunden, aus denen sich ergibt, dass eine selbst teilweise Be-

zahlung aussichtslos erscheint. 
16.4.3  Der Schadenersatzanspruch, den der Versicherungsnehmer gegen 

den Dritten hat, ist in Höhe der zu erbringenden Entschädigungs-
leistung an den Versicherer abzutreten. Diese Abtretung erfolgt un-
ter der aufschiebenden Bedingung, dass der Versicherer die Leis-
tung an den Versicherungsnehmer bezahlt. Dazu muss der Versi-
cherungsnehmer eine schriftliche Abtretungserklärung unterzeich-
nen, die im Schadenfall durch den Versicherer vorbereitet wird. 

16.4.4  Der Versicherungsnehmer muss dem Versicherer ausführliche und 
wahrheitsgemäße Berichte über den Schadenhergang geben. Er 
muss alle Tatumstände, welche für den Schadenfall wichtig sind, 
mitteilen und alle für die Beurteilung wichtigen Schriftstücke zusen-
den. Der Versicherer weist darauf hin, dass auch Schriftstücke an-

gefordert werden können, die für die Beurteilung des Haftpflicht-
schadens erheblich sind. 

16.5 Folgen von Obliegenheitsverletzungen 
 Die Beachtung der unter Ziffer 16.4 genannten Obliegenheiten ist 

für den Versicherungsschutz wichtig. Verletzt der Versicherungs-
nehmer diese Obliegenheiten, so gelten die Bestimmungen gemäß 

Ziffer 26 AHB. Danach kann der Versicherer bei Vorliegen der ent-
sprechenden Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch 
von unserer Leistungspflicht ganz oder teilweise befreit sein. 

16.6  Ausschlüsse 
 Der Versicherer leistet keine Entschädigung, wenn 
16.6.1 der Dritte seinen ständigen Wohnsitz nicht in einem Mitgliedsland 

der Europäischen Union hat; 
16.6.2  der Schaden durch Leistungen aus anderen Versicherungsverträ-

gen, die der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person 
abgeschlossen hat ersetzt werden können. Reichen diese Beträge 

nicht aus, wird für den verbleibenden Restbetrag Versicherungs-
schutz über die Forderungsausfalldeckung gewährt; 

16.6.3  für Ansprüche des Versicherungsnehmers � oder für die Ansprüche 

mitversicherter Personen � ein Sozialversicherungsträger oder ein 
Sozialhilfeträger leistungspflichtig ist. 

 
17. Schäden aus dem Datenaustausch sowie der Internetnutzung 

 

17.1 Eingeschlossen ist � insoweit abweichend von Ziffer 7.15 und Ziffer 
7.16 AHB � die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Be-
reitstellung elektronischer Daten, z.B. im Internet, per E-Mail oder 
mittels Datenträger, soweit es sich handelt um 

17.1.1 Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung 

von Daten (Datenveränderung) bei Dritten durch Computer-Viren 
und/oder andere Schadprogramme; 

17.1.2 Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichterfas-
sung und fehlerhaften Speicherung von Daten bei Dritten und zwar 
wegen 
� sich daraus ergebenden Personen- und Sachschäden, nicht je-

doch weiterer Datenveränderungen sowie 
� der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. Er-

fassung/korrekten Speicherung nicht oder fehlerhaft erfasster Da-
ten; 

17.1.3  Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch. 
 Für Ziffer 17.1.1 bis 17.1.3 gilt: 

 Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszutauschen-
den, zu übermittelnden, bereitgestellten Daten durch Sicherheits-
maßnahmen und/oder �techniken (z.B. Virenscanner, Firewall) ge-
sichert oder geprüft werden bzw. worden sind, die dem aktuellen 
Stand der Technik entsprechen. Diese Maßnahmen können auch 

durch Dritte erfolgen. 
 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt Ziffer 

26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten). 
17.1.4  die Verletzung von Persönlichkeitsrechten � auch für immaterielle 

Ansprüche �, nicht jedoch von Urheberrechten; 
17.1.5  die Verletzung von Namensrechten � auch für immaterielle Ansprü-

che. 
 Für Ziffer 17.1.4 und 17.1.5 gilt:. 
 In Erweiterung von Ziffer 1.1 AHB ersetzt der Versicherer 

� Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit dem der Er-
lass einer einstweiligen Verfügung gegen den Versicherungsneh-
mer begehrt wird, auch wenn es sich um Ansprüche auf Unterlas-

sung oder Widerruf handelt; 
� Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlassungs- oder Wider-

rufsklage gegen den Versicherungsnehmer. 
17.2  Die Höchstersatzleistung je Schadenereignis ergibt sich aus dem 

Versicherungsschein und beträgt das Doppelte dieser Summe für 

alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 
 Höchstersatzleistung für Schäden im Sinne der Ziffer 17.1.5 inner-

halb vorgenannter Versicherungssumme siehe Versicherungs-
schein. 

 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende 
Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt 
des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 

 � auf derselben Ursache, 
� auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und 

zeitlichem Zusammenhang oder 
� auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektroni-

scher Daten mit gleichen Mängeln beruhen. 
 Ziffer 6.3 AHB gilt gestrichen. 
17.3.  Versicherungsschutz für im Ausland vorkommende Schadenereig-

nisse 
 Versicherungsschutz besteht � insoweit abweichend von Ziffer 7.9 

AHB � für Versicherungsfälle im Ausland. 
 Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche, in 

europäischen Staaten und nach dem Recht europäischer Staaten 
geltend gemacht werden. 

17.4.  Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genannten Tätig-
keiten und Leistungen: 
� Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege; 
� IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung; 
� Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -

pflege; 
� Bereithaltung fremder Inhalte, z.B. Access-, Host-, Full-Service-

Providing; 
� Betrieb von Datenbanken. 

17.5. Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche 
17.5.1  wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass Sie bewusst 

� unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/Daten netze ein-
greifen (z.B. Hacker-Attacken, Denial of Service Attacks), 

� Software einsetzen, die geeignet ist, die Datenordnung zu zerstö-

ren oder zu verändern (z.B. Software-Viren, Trojanische Pferde); 
17.5.2 die in engem Zusammenhang stehen mit 

� massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch 
übertragenen Informationen (z.B. Spamming), 

� Dateien (z.B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Infor-
mationen über Internet-Nutzer gesammelt werden sollen; 

17.5.3  gegen Sie oder jeden Mitversicherten, soweit diese den Schaden 
durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen 
Vorschriften (z.B. Teilnahme an rechtswidrigen Online-
Tauschbörsen) oder durch sonstige bewusste Pflichtverletzungen 
herbeigeführt haben. 

 
18. Schäden in USA und in Kanada 
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 Für in den USA, USA-Territorien*) und in Kanada eingetretene 

Versicherungsfälle oder dort geltend gemachte Ansprüche gilt zu-

sätzlich: 
18.1 Ausgeschlossen sind Ansprüche auf Entschädigung mit Strafcha-

rakter, insbesondere punitive oder exemplary damages. 
18.2 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden � abweichend 

von Ziffer 6.5 AHB � als Leistungen auf die Versicherungssumme 
angerechnet. 

 Kosten sind: 
 Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; Auf-

wendungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder 
nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadenermittlungskos-
ten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. 
Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers 
entstanden sind. 

 
19.  Fortsetzung der Privathaftpflichtversicherung nach dem Tod 

des Versicherungsnehmers 

 

 Für die mitversicherten Personen besteht der bedingungsgemäße 

Versicherungsschutz im Falle des Todes des Versicherungsneh-
mers bis zum nächsten Beitragsfälligkeitstermin fort. Wird die 

nächste Beitragsrechnung durch den überlebenden Ehegatten, den 
eingetragenen Lebenspartner oder den mitversicherten Lebens-
partner eingelöst, so wird dieser Versicherungsnehmer. 
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ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE 

HAFTPFLICHTVERSICHERUNG 
 
Umfang des Versicherungsschutzes 

 

1.  Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 

2.  Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen 

3.  Versichertes Risiko 

4.  Vorsorgeversicherung 

5. Leistungen der Versicherung 

6. Begrenzung der Leistungen 

7.  Ausschlüsse 

 

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung 

 

8.  Beginn des Versicherungsschutzes 

9.  Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster oder einmali-

ger Beitrag 

10.  Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag 

11.  Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung 

12.  Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 

13.  Beitragsregulierung 

14.  Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

15.  Beitragsangleichung 

 

Dauer und Ende des Versicherungsvertrages / Kündigung 

 

16.  Dauer und Ende des Versicherungsvertrages 

17.  Wegfall des versicherten Risikos 

18.  Kündigung nach Beitragsangleichung 

19.  Kündigung nach Versicherungsfall 

20.  Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen 

21.  Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder 

 Erlass von Rechtsvorschriften 

22.  Mehrfachversicherung 

 

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

 

23.  Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 

24.  Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

25.  Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 

26.  Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 

 

Weitere Bestimmungen 

 

27.  Mitversicherte Personen 

28.  Abtretungsverbot 

29.  Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 

30.  Verjährung 

31.  Zuständiges Gericht 

32.  Anzuwendendes Recht 

 

 

Umfang des Versicherungsschutzes 

 

1.  Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 

 

1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos 
für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines während 

der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignis-
ses (Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich dar-
aus ergebenden Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund 

 g e s e t z l i c h e r  Ha f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n   
 p r i v a t r e c h t l i c h e n  I n h a l t s 
 von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen 
 wird. 
 Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung 

des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Scha-
denverursachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es 

nicht an. 
1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich 

um gesetzliche Ansprüche handelt, 
1.2.1 auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, 

Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der Leistung; 
1.2.2  wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung 

durchführen zu können; 
1.2.3  wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder 

wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten 
Erfolges; 

1.2.4  auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungs-
gemäße Vertragserfüllung; 

1.2.5 auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leis-
tung; 

1.2.6  wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen. 
1.3 Es besteht � unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen � 

Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Ver-
tragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Fi-
nanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der 
Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. 
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. 
Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika in Hinblick 
auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische oder 
deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen. 

 

2.  Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen 

 
 Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung 

erweitert werden auf die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen In-
halts des Versicherungsnehmers wegen 

2.1  Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sach-
schäden entstanden sind; 

2.2  Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann 
die Bestimmungen über Sachschäden Anwendung. 

 
3.  Versichertes Risiko 

 
3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht 
3.1.1  aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angege-

benen Risiken des Versicherungsnehmers, 
3.1.2  aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein 

und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt nicht für Ri-
siken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen 
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die 

der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen, 
3.1.3  aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der 

Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversicherung) und die in Zif-
fer 4 näher geregelt sind. 

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des 
versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neu-
er Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch un-
ter den Voraussetzungen von Ziffer 21 kündigen.  

 
4.  Vorsorgeversicherung 

 

4.1  Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu ent-
stehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort versi-
chert. 

4.1.1 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des 
Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen. 
Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. Un-
terlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt 
Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen 
Entstehung. 

 Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt 
wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das 
neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem 
Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht 
verstrichen war. 

4.1.2 Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemes-
senen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe 

dieses Beitrages innerhalb eines Monats nach Eingang der Anzeige 
nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko 
rückwirkend ab dessen Entstehung. 

4.2  Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung 
bis zur Einigung im Sinne von Ziffer 4.1.2 auf den Betrag von 
500.000 EUR für Personenschäden und 150.000 EUR für Sach-

schäden, und soweit vereinbart für Vermögensschäden, begrenzt. 
4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken 
4.3.1  aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- 

oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, 
Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen; 

4.3.2  aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen; 
4.3.3 die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen; 
4.3.4 die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen 

von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind. 
 
5.  Leistungen der Versicherung 

 
 
5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, 

die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche und die Frei-
stellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadenser-
satzverpflichtungen. 

 Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der 
Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, 

Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist 
und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und 
Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des 
Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den 
Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder 
Vergleich bestanden hätte. 

 Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit 
bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Versiche-
rer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch 
des Dritten freizustellen. 

5.2  Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des 
Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprüche zweckmäßig 

erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers 
abzugeben.  

 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über 

Schadensersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der 
Versicherer zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den Rechts-
streit im Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten. 

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses, das 
einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch 
zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Ver-
sicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, 
so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit 
ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers. 
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5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das 
Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu 
fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevoll-
mächtigt. 

 
6.  Begrenzung der Leistungen 

 

6.1  Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versi-
cherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. 
Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehre-
re entschädigungspflichtige Personen erstreckt 

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädi-
gungsleistungen des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres auf das Zweifache der vereinbarten Versiche-
rungssummen begrenzt. 

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende 
Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt 
des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 

 � auf derselben Ursache, 
 � auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und 

zeitlichem Zusammenhang oder 
 � auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln beruhen. 
6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer 

bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versicherungsschein oder 
in seinen Nachträgen festgelegten Betrag an der Schadensersatz-
leistung (Selbstbehalt). Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, 
ist 

 der Versicherer auch in diesen Fällen zur Abwehr unberechtigter 
Schadensersatzansprüche verpflichtet. 

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die 
Versicherungssummen angerechnet. 

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versi-
cherungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versicherer die Pro-
zesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe 

dieser Ansprüche. 
6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlun-

gen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versiche-
rungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen 
aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Ver-
sicherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis 
der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert 
der Rente vom Versicherer erstattet. 

 Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vor-
schrift der Verordnung über den Versicherungsschutz in der Kraft-
fahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung zum 

Zeitpunkt des Versicherungsfalles. 
 Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungs-

nehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der 
Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug 
sonstiger Leistungen verbleibende Restversicherungssumme über-
steigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von 
der Versicherungssumme abgesetzt. 

6.8  Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflicht-
anspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Ver-
halten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für 

den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschä-

digungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 
 
7.  Ausschlüsse 

 

 Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht aus-
drücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versicherung 
ausgeschlossen: 

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätz-

lich herbeigeführt haben. 
7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch 

verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit 
oder Schädlichkeit 

 � Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 
 � Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben. 
7.3  Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder Zusagen 

über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers hinausgehen. 

7.4  Haftpflichtansprüche 
7.4.1 des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziffer 7.5 benannten 

Personen gegen die Mitversicherten, 
7.4.2  zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versiche-

rungsvertrages, 
7.4.3 zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsvertra-

ges. 
7.4.4  Die vorstehenden Ausschlüsse erstrecken sich auch auf Haftpflicht-

ansprüche von Angehörigen der dort genannten Personen, die mit 
diesen in häuslicher Gemeinschaft leben. 

7.5  Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer 
7.5.1  aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher 

Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungsvertrag mit-
versicherten Personen gehören; Als Angehörige gelten Ehegatten, 
Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder 
vergleichbarer Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, El-
tern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern und -
kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel, Geschwister 
sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein familienähn-

liches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kin-
der miteinander verbunden sind). 

7.5.2 von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versi-
cherungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähi-

ge oder betreute Person ist; 
7.5.3 von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer 

eine juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts oder 
ein nicht rechtsfähiger Verein ist; 

7.5.4 von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, 
wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, 
Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist; 

7.5.5  von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetra-
gene Partnerschaftsgesellschaft ist; 

7.5.6 von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern. 
7.5.7  Die Ausschlüsse unter Ziffer 7.5.2 bis 7.5.6 erstrecken sich auch auf 

Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort genannten Personen, 
die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben. 

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der Versiche-
rungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, 
durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines 
besonderen Verwahrungsvertrages sind. 

 Sind die Voraussetzungen des Ausschlusses in der Person von 
Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauf-
tragten des Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls 
der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versicherungs-
nehmer als auch für die durch den Versicherungsvertrag etwa mit-
versicherten Personen. 

7.7  Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn 

7.7.1  die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des 

Versicherungsnehmers an diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, 
Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen 
Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder 
Teile von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen waren; 

7.7.2  die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsneh-
mer diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder beruf-
lichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche 

und dgl.) benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Aus-
schluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmit-
telbar von der Benutzung betroffen waren; 

7.7.3  die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des 

Versicherungsnehmers entstanden sind und sich diese Sachen oder 
� sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt � deren Teile im 
unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; 

dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer be-
weist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwendige 
Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden getroffen hatte. 

7.7.4  Sind die Voraussetzungen der vorstehenden Ausschlüsse in der 
Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten 

oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt 
gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versi-
cherungsnehmer als auch für die durch den Versicherungsvertrag 
etwa mitversicherten Personen.  

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer 
hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leis-
tungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung lie-
genden Ursache und alle sich daraus ergebenden Vermögensschä-

den. Dies gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem man-
gelhaften Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften Teilleis-
tung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung der Sache oder 
Leistung führt. 

 Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im 
Auftrag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die Herstel-
lung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen 
Leistungen übernommen haben. 

7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereig-
nissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind jedoch mit-
versichert. 

7.10.1  Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umwelt-
schäden gemäß Umweltschadensgesetz oder anderer auf der EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/ EG) basierenden nationalen Um-
setzungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, 
wenn der Versicherungsnehmer von einem Dritten aufgrund gesetz-
licher Haftpflichtbestimmungen privat rechtlichen Inhalts auf Erstat-
tung der durch solche Umweltschäden entstandenen Kosten in An-
spruch genommen wird. Der Versicherungsschutz bleibt aber für sol-

che Ansprüche erhalten, die auch ohne Bestehen des Umweltscha-
densgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze bereits 
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen In-
halts gegen den Versicherungsnehmer geltend gemacht werden 
könnten. Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung 
privater Haftpflichtrisiken. 

7.10.2  Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung. 
Darunter fallen auch Schäden hervorgerufen durch Brand und/oder 
Explosion.  

 Dieser Ausschluss gilt nicht 
 a) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken; 
 b) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte 

oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Arbeiten oder 
sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Ab-
schluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht). 
Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch Um-
welteinwirkung, die aus der Planung, Herstellung, Lieferung, Monta-
ge, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von  
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� Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustel-
len, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder weg-

zuleiten (WHG Anlagen); 
� Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz (Um-

weltHG-Anlagen); 
� Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen 

einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen; 
� Abwasseranlagen oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche 

Anlagen bestimmt sind. 
7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige 

Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind. 
7.12  Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder 

mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisieren-
den Strahlen (z.B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgen-

strahlen). 
7.13  Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf 
7.13.1 gentechnische Arbeiten, 
7.13.2  gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 
7.13.3  Erzeugnisse, die 

� Bestandteile aus GVO enthalten, 
� aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden. 

7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch 
7.14.1  Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt, 
7.14.2 Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen, 
7.14.3 Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer. 
7.15  Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der 

Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, soweit es 
sich handelt um Schäden aus 

7.15.1  Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung 

von Daten, 
7.15.2  Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten, 
7.15.3  Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch 
7.15.4  Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen. 
7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder 

Namensrechtsverletzungen. 
7.17  Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, 

Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen. 
7.18  Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Übertra-

gung einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren. Das 
Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versiche-
rungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten 

Tiere entstanden sind. In beiden Fällen besteht Versicherungs-
schutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vor-
sätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat. 

 
Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung 

 

8.  Beginn des Versicherungsschutzes 

 
 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem vereinbarten Zeitpunkt, 

wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag 
rechtzeitig im Sinne von Ziffer 9.1 zahlt. Der in Rechnung gestellte 
Beitrag enthält die Versicherungssteuer, die der Versicherungsneh-
mer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat. 

 
9.  Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster oder einmali-

ger Beitrag 

 
9.1  Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Abschluss 

des Versicherungsvertrages fällig, jedoch nicht vor dem Beginn des 
Versicherungsschutzes. Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten 
vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jah-
resbeitrags. 

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag 
nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der 
Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht 
zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Bei-
trages eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung ver-
pflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versiche-
rungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages 
aufmerksam gemacht hat. 

9.3  Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag 
nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Versicherungsvertrag zu-
rücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer 
kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

9.4  Wird der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versiche-
rungsnehmer 30 Tage nach Ablauf der im Versicherungsschein ge-
nannten Widerrufsfrist von 2 Wochen und Zugang einer Zahlungs-
aufforderung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung 
nicht zu vertreten hat. Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm 
durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 

 
10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag 

 
10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am 

Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig. 
 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungs-

schein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt. 
10.2  Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versiche-

rungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die ver-
spätete Zahlung nicht zu vertreten hat. 

 Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug 
entstandenen Schadens zu verlangen. Wird ein Folgebeitrag nicht 
rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer 
auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die 
mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur 
wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen 
und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die 
nach Ziffer 10.3 und 10.4 mit dem Fristablauf verbunden sind. 

10.3  Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch 
mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zah-
lung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforde-
rung nach Ziffer 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen wurde. 

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch 
mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Versicherungs-
vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versiche-
rungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 3 
darauf hingewiesen hat. 

 Die Kündigung kann auch bereits bei der Bestimmung der Zahlungs-
frist ausgesprochen werden. In diesem Fall wird die Kündigung zum 

Ablauf der Zahlungsfrist wirksam, wenn der Versicherungsnehmer in 
diesem Zeitpunkt noch mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der 
Versicherungsnehmer in der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2 
Abs. 3 hinzuweisen. 

 Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer 
danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht 
der Versicherungsvertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen 
dem Ablauf der Zahlungsfrist nach Ziffer 10.3 und der Zahlung einge-
treten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz 

 
11.  Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung  
 
 Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die 

Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag einge-

zogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtig-
ten Einziehung nicht widerspricht. 

 Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsneh-
mers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung 
auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in 

Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers er-
folgt. Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Ver-
sicherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat 
der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass 
der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer be-
rechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu ver-
langen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags 
erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufge-
fordert worden ist. 

 
12.  Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 

 
 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch 

ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer 
mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist. 

 Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung 
verlangen. 

 
13. Beitragsregulierung 

 
13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und 

welche Änderungen des versicherten Risikos gegenüber den frühe-

ren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch 
einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen 
und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen 
Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versiche-
rungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestell-

ten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versi-
cherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben 
kein Verschulden trifft. 

13.2  Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder 
sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Ver-
änderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter 
Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung 
beim Versicherer. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf 
dadurch nicht unterschritten werden. Alle entsprechend Ziffer 15.1 
nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und 

Ermäßigungen des Mindestbeitrags werden berücksichtigt. 
13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann 

der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu machen 
waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in 
Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben 
nachträglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom 
Versicherungsnehmer zu viel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstat-
tet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der 
Mitteilung des erhöhten Beitrages erfolgten. 

13.4  Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versi-
cherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre. 

 
14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

 
 Bei vorzeitiger Beendigung des Versicherungsvertrages hat der 

Versicherer, soweit durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, 
nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum ent-
spricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. 
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15. Beitragsangleichung 

 
15.1  Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. 

Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme berechnet 
werden, findet keine Beitragsangleichung statt. Mindestbeiträge un-
terliegen unabhängig von der Art der Beitragsberechnung der Bei-
tragsangleichung. 

15.2  Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab 
dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozentsatz sich im ver-
gangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen al-
ler zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelasse-
nen Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder 
vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst 

niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen 
gelten dabei auch die speziell durch den einzelnen Schadenfall ver-
anlassten Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der Ver-

sicherungsleistungen. 
 Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die 

Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt 
durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Scha-
denfälle. 

15.3  Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer 
Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den sich aus 
Ziffer 15.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsanglei-
chung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird dem Versicherungs-
nehmer mit der nächsten Beitragsrechnung bekannt gegeben. Hat 
sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in je-
dem der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz 
als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre 

nach Ziffer 15.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejah-
resbeitrag nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durch-
schnitt seiner Schadenzahlungen nach seinen unternehmenseigenen 
Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf die-
jenige nicht überschreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz 
ergeben würde. 

15.4  Liegt die Veränderung nach Ziffer 15.2 oder 15.3 unter 5 Prozent, 
entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist jedoch in 
den folgenden Jahren zu berücksichtigen 

 
Dauer und Ende des Versicherungsvertrages / Kündigung 

 
16.  Dauer und Ende des Versicherungsvertrages 

 
16.1  Der Versicherungsvertrag ist für die vereinbarte Dauer abgeschlos-

sen. 
16.2  Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich 

der Versicherungsvertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Ver-
tragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen 
Versicherungsjahres eine Kündigung in Schriftform zugegangen ist. 

16.3  Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Versi-
cherungsvertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorge-
sehenen Zeitpunkt.  

16.4  Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Versiche-
rungsvertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf 
folgenden Jahres durch den Versicherungsnehmer gekündigt wer-

den; die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens drei Mo-
nate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres in Schrift-
form zugegangen sein. 

 
17.  Wegfall des versicherten Risikos 

 
 Wenn versicherte Risiken teilweise oder vollständig dauerhaft weg-

fallen, so erlischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem 
Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn 

die Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt 
worden wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt. 

 
18.  Kündigung nach Beitragsangleichung 

 
 Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß 

Ziffer 15.3, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes 
ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 
mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündi-

gen, in dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte. 
 Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf 

das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versi-
cherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden 
der Beitragserhöhung zugehen.  

 Eine Erhöhung der Versicherungssteuer begründet kein Kündigungs-
recht. 

 
19. Kündigung nach Versicherungsfall 

 

19.1  Der Versicherungsvertrag kann gekündigt werden, wenn 
� vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde oder  
� dem Versicherungsnehmer � bei einer Pflichtversicherung dem 

Versicherer � eine Klage über einen unter den Versicherungs-
schutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird. 

 Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens 

einen Monat nach der Schadensersatzzahlung oder der Zustellung 
der Klage zugegangen sein. 

19.2  Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach 
ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer 
kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren 

Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versiche-
rungsperiode, wirksam wird. 

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem 
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

 
20.  Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen 

 
20.1  Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung besteht, 

an einen Dritten veräußert, tritt dieser an Stelle des Versicherungs-
nehmers in die während der Dauer seines Eigentums sich aus dem 
Versicherungsvertrag ergebenden Rechte und Pflichten ein. 

 Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, 

eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem 
Dritten übernommen wird. 

20.2 Der Versicherungsvertrag kann in diesem Falle 
� durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von 

einem Monat, 
� durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wir-

kung oder auf den Schluss der laufenden Versicherungsperiode in 
Schriftform gekündigt werden. 

20.3  Das Kündigungsrecht erlischt, wenn  
� der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt 

an ausübt, in welchem er vom Übergang auf den Dritten Kenntnis 
erlangt; 

� der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang 

ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Monats 
von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte von der 
Versicherung Kenntnis erlangt. 

20.4  Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden Versi-
cherungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis nicht gekün-
digt, haften der bisherige Versicherungsnehmer und der Dritte für 

den Versicherungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuldner. 
20.5  Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den 

bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dritten unverzüglich an-
zuzeigen. 

 Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein 
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als einen 

Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versiche-
rer hätte zugehen müssen, und der Versicherer den mit dem Veräu-
ßerer bestehenden Versicherungsvertrag mit dem Erwerber nicht 
geschlossen hätte. Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und be-
steht für alle Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach 
dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der Veräuße-

rung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der Versicherer in diesem 
Monat von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat. 
Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht 
nicht weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung in dem Zeitpunkt 
bekannt war, in dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. 

 
21.  Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder 

Erlass von Rechtsvorschriften  

 
 Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehen-

der oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Versicherer berech-
tigt, den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht in-
nerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in wel-
chem der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat. 

 
22.  Mehrfachversicherung 

 
22.1  Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren 

Versicherungsverträgen versichert ist. 
22.2  Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass 

der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des 
später geschlossenen Vertrages verlangen. 

22.3  Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer 
es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem er von der 
Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu 
dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt 
wird, dem Versicherer zugeht. 

 
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

 

23.  Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 

23.1  Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerheb-

liche Umstände 

 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklä-

rung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände in Text-
form anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat 
und die für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Ver-
sicherungsvertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der 

Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als 
nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versi-
cherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 

 Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Ent-
schluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Versicherungs-

vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. 
Wird der Versicherungsvertrag von einem Vertreter des Versiche-
rungsnehmers geschlossen und kennt dieser die gefahrerheblichen 
Umstände, muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln las-
sen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig 
verschwiegen. 

23.2  Rücktritt 
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23.2.1  Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen 
Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versicherungsvertrag 
zurückzutreten. 

23.2.2  Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrichtigen oder 
unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 

gemacht hat. 
 Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verlet-

zung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass der Versicherer den Versicherungsvertrag auch 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu ande-

ren Bedingungen, geschlossen hätte. 
23.2.3  Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Tritt der 

Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er den 
Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte 
Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in 
diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. 

 Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum 
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit 
entspricht. 

23.3  Beitragsänderung oder Kündigungsrecht 
 Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die 

Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober 
Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Versicherungsver-
trag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform kün-
digen. 

 Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass der Versicherer den Versicherungsvertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätte.  

 Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den 
Versicherungsvertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden 

die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwir-

kend Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die Pflicht-
verletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab 
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

 Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 
10% oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den 

nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den 
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-
teilung des Versicherers fristlos kündigen. 

 Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 23.2 und 23.3 zustehenden 
Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist 
beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzei-
gepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, 

Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände anzugeben, auf die er seine 
Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur Begrün-

dung seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht 

verstrichen ist. 
 Dem Versicherer stehen die Rechte nach Ziffer 23.2 und 23.3 nur zu, 

wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen 
hat. Der Versicherer kann sich auf die in Ziffer 23.2 und 23.3 ge-
nannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Ge-
fahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 

23.4  Erlöschen der Rechte des Versicherers 
 Die Rechte des Versicherers nach Ziffer 23.2 und 23.3 erlöschen mit 

Ablauf von 5 Jahren nach Vertragsabschluss; dies gilt nicht für Ver-

sicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist 
beläuft sich auf 10 Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein 
Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 

23.5  Anfechtung 
 Das Recht des Versicherers, den Versicherungsvertrag wegen arg-

listiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfech-
tung steht dem Versicherer der Teil des Beitrages zu, der der bis 
zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Ver-
tragszeit entspricht. 

 
24.  Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

 
 Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer 

auf Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener Frist zu 
beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung 

der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu 
einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahr-
drohend. 

 
25.  Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 

 
25.1  Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer innerhalb einer Woche 

anzuzeigen, auch wenn noch keine Schadensersatzansprüche erho-
ben wurden. 

25.2  Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwen-
dung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versi-
cherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungs-

nehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahr-

heitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Scha-
denermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die 

nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens 
wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten 

Schriftstücke übersandt werden. 

25.3  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch erho-
ben, ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gerichtliches 
Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gericht-
lich der Streit verkündet, hat er dies ebenfalls unverzüglich anzuzei-
gen. 

25.4  Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungs-
behörden auf Schadensersatz muss der Versicherungsnehmer frist-
gemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe ein-
legen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht. 

25.5  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch ge-
richtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens dem 
Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen 
des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungs-
nehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen 
Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung 

stellen. 
 
26.  Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 

 
26.1  Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem 

Versicherungsvertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu 
erfüllen hat, kann der Versicherer den Versicherungsvertrag inner-
halb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung frist-
los kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung 
weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte. 

26.2  Wird eine Obliegenheit aus diesem Versicherungsvertrag vorsätzlich 

verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungs-
schutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhält-

nis zu kürzen. 
 Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes 

hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls beste-
henden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, 
dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

 Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht 
grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für 

die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden 
Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

 Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der 
Versicherer ein ihm nach Ziffer 26.1 zustehendes Kündigungsrecht 

ausübt. 
 
Weitere Bestimmungen 

 
27.  Mitversicherte Personen 

 

27.1  Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche gegen 
andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, sind alle für 

ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten entsprechend 
anzuwenden. Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung 
(Ziffer 4) gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines 
Mitversicherten entsteht. 

27.2  Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht aus-
schließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Mitversi-
cherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich. 

 
28.  Abtretungsverbot 

 
 Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung 

ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch verpfän-
det werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig. 

 
29.  Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 

 
29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen 

sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Ver-
sicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeich-

nete Geschäftsstelle gerichtet werden. 
29.2  Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 

Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die 
dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absen-
dung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer 
bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung 
des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer 
Namensänderung des Versicherungsnehmers. 

29.3  Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewer-
bebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerbli-
chen Niederlassung die Bestimmungen der Ziffer 29.2 entsprechen-
de Anwendung. 

 
30.  Verjährung 

 
30.1  Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 

Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu 
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dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers 
dem Anspruchsteller in Textform zugeht. 

 
31. Zuständiges Gericht 

 
31.1  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer 

bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Ver-
sicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Nie-

derlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist 
auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in 
Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

31.2  Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen 
aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben 
werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines sol-
chen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der 
Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zu-
ständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des 
Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungs-
nehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partner-
schaftsgesellschaft ist. 

31.3  Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zustän-
digkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versi-
cherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den 

Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 
 
32.  Anzuwendendes Recht 

  
 Für diesen Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht. 
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Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Überblick. Es ist daher nicht vollständig. Die vollständigen Informationen finden Sie in den 

Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert 

sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 

 

Um welche Versicherung handelt es sich? 

Wir bieten Ihnen eine Jagdhaftunfall-Versicherung.  

  Was ist versichert? 

Ihre Jagdhaftunfall-Versicherung leistet bei Unfällen jeder 
erlaubten und berechtigten jagdlichen Betätigung. 
 
Versichert sind folgende Leistungen: 

die durch einen Unfall eingetretene Invalidität, 

 der durch einen Unfall eingetretene Tod. 
 
  Eingeschlossen sind Unfälle:  
 bei Ausübung des Jagdschutzes, 

 bei der Ausbildung zum Erwerb des Jagdscheines, 

 beim Reinigen von Jagdwaffen 

 
 
        
 
  

  Was ist nicht versichert? 

X Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Unfälle, 

 die außerhalb der rein jagdlichen Tätigkeit liegen, 
X  Berufsunfälle, 
X  Unfälle des täglichen Lebens 
  

UNFALLVERSICHERUNG 
 

Informationsblatt für Versicherungsprodukte 
Risikoträger der Versicherung ist die Dialog Versicherung AG, 
Adenauerring 7, 81737 München - HRB 234855 

Produkt: 

 
Jagdunfall 

 
 

  Gibt es Deckungsbeschränkungen? 

! Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein 
 Unfallereignis hervorgerufenen Gesundheitsschädigung 

 oder deren Folgen mitgewirkt, so kann die Leistung  
 entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des 
 Gebrechens gekürzt werden. 

 

Wann und wie zahle ich? 

Der erste Beitrag ist unverzüglich nach Abschluss des Vertrages zu zahlen, jedoch nicht vor dem Zeitpunkt, den wir mit Ihnen für 

den Beginn des Versicherungsschutzes vereinbart haben. Zahlen Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig, beginnt der Versiche-
rungsschutz in der Regel erst mit Eingang der verspäteten Zahlung bei uns. Außerdem können wir vom Vertrag zurücktreten, 

solange Sie den ersten Beitrag nicht gezahlt haben. 
 

Wo bin ich versichert? 

 Versicherungsschutz besteht weltweit 

 
Welche Verpflichtungen habe ich? 

 Fragen zu gefahrerheblichen Umständen bei Abgabe Ihrer Vertragserklärung stets vollständig und richtig beantworten. 
 Keine Gefahrerhöhungen oder Handlungen die die Gefahr eines Schadens erhöhen, ohne unsere vorherige Zustimmung, 

vornehmen. Nachträglich erkannte Gefahrerhöhungen unverzüglich mitteilen. 
 Einen Versicherungsfall  unverzüglich melden und Weisungen von uns  zur Schadenabwendung/-minderung abwarten. So-

weit es die Umstände gestatten unverzüglich einen Schadenbericht einreichen.  
Eine Verletzung dieser Verpflichtungen kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Unter bestimmten Voraussetzungen 
können wir z. B. vom Vertrag zurücktreten, teilweise oder vollständig leistungsfrei sein, den Vertrag kündigen. 

 

Wann beginnt und endet die Deckung? 

Der Versicherungsschutz beginnt nach Zahlung des ersten Beitrags, jedoch nicht vor dem als Versicherungsbeginn vereinbarten 
Zeitpunkt. Er verlängert sich stillschweigend um 1 Jahr wenn weder Sie noch wir den Vertrag kündigen. 
 

Wie kann ich den Vertrag kündigen? 

 Zu dem in der Police angegebenen Ablauf. Die Kündigung muss uns  spätestens drei Monate vor Ablauf der vereinbarten 

Vertragsdauer zugehen.  
 Nach einer Beitragserhöhung aufgrund einer Gefahrerhöhung. 
 Nach Eintritt eines Versichersicherungsfalles. 
- Fragen zu gefahrerheblichen Umständen bei Abgabe Ihrer Vertragserklärung stets vollständig und richtig beantworten. 
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BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR DIE 

JAGD-UNFALLVERSICHERUNG 
 
1.  Gegenstand der Versicherung 

2.  Versicherte Unfälle 

3.  Besonderer Ausschluss 

4.  Leistungsarten und Versicherungssummen 

 

 

1.  Gegenstand der Versicherung 

 

1.1 Die Versicherung umfasst im Rahmen der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Unfallversicherung (AUB 94) Unfälle bei 

jeder erlaubten und berechtigten jagdlichen Betätigung weltweit. 
 
2.  Versicherte Unfälle 

 
2.1 Eingeschlossen sind Unfälle 
2.1.1 bei Ausübung des Jagdschutzes, Abrichten und Führen von bis zu 

drei Hunden und bei allen Maßnahmen, die unmittelbar in Zusam-
menhang mit der Pflege des Jagdreviers stehen, z.B. Anlegen von 
Hochsitzen, Pirschgänge, Fütterungen etc.; 

2.1.2 bei der anerkannten Ausbildung zum Erwerb des Jagdscheines 
(Jungjägerausbildung); 

2.1.3 bei der Teilnahme an den von der Jagdbehörde und den Landes-
jagdverbänden bzw. deren Gliederungen veranstalteten Übungs- 
und Preisschießen und bei der Teilnahme an anerkannten Jagd-
hundeprüfungen; 

2.1.4 auf dem direkten Wege zum und vom Jagdrevier und den Veran-
staltungen gem. 4.1.2.4. Die Benutzung von Beförderungsmitteln ist 
mitversichert. 

2.1.5 beim Reinigen von Jagdwaffen. Voraussetzung ist, dass die übli-

chen Vorsichtsmaßnahmen dabei beachtet werden. 

 

3. Besonderer Ausschluss 

  

 Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Unfälle, die außer-
halb der rein jagdlichen Tätigkeit liegen. Berufsunfälle z.B. der Förs-
ter, Forstbeamten, Forstangestellten, Jagdaufseher, Berufsjäger 

etc., sowie Unfälle des täglichen Lebens sind durch die Jagd - Un-
fallversicherung nicht mitversichert. 

 
4. Leistungsarten und Versicherungssummen  

 

 Sind in der Vertragsübersicht aufgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGS-

BEDINGUNGEN (AUB 94) 
 
§ 1 Der Versicherungsfall 

 

I.    Der Versicherer bietet Versicherungsschutz bei Unfällen, die dem Ver-

sicherten während der Wirksamkeit des Vertrages zustoßen. 
Die Leistungsarten, die versichert werden können, ergeben sich aus § 

7; aus Antrag und 
Versicherungsschein ist ersichtlich, welche Leistungsarten jeweils ver-
traglich vereinbart sind. 

II. Der Versicherungsschutz umfasst Unfälle in der ganzen Welt. 
III.  Ein Unfall liegt vor, wenn der Versicherte durch ein plötzlich von außen 

auf seinen Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine 
Gesundheitsschädigung erleidet. 

IV.  Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftanstrengung an 

Gliedmaßen oder Wirbelsäule 
(1) ein Gelenk verrenkt wird oder 
(2) Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen wer-

den. 
 

§ 2 Ausschlüsse 

 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt: 
Nicht unter den Versicherungsschutz fallen: 
I.     (1) Unfälle durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen, auch soweit 

diese auf Trunkenheit beruhen, sowie durch Schlaganfälle, epileptische 

Anfälle oder andere Krampfanfälle, die den ganzen Körper des Versi-
cherten ergreifen.  
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese Störungen oder Anfäl-
le durch ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis verursacht 
waren. 
(2) Unfälle, die dem Versicherten dadurch zustoßen, dass er vorsätzlich 
eine Straftat ausführt oder versucht. 
(3) Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Bürger-
kriegsereignisse verursacht sind; 
Unfälle durch innere Unruhen, wenn der Versicherte auf Seiten der Un-
ruhestifter teilgenommen hat. 
(4) Unfälle des Versicherten 

a) als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer), soweit er 

nach deutschem Recht dafür eine 
Erlaubnis benötigt, sowie als sonstiges Besatzungsmitglied eines 
Luftfahrzeuges; 
b) bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges auszuübenden berufli-
chen Tätigkeit; 
c) bei der Benutzung von Raumfahrzeugen. 

(5) Unfälle, die dem Versicherten dadurch zustoßen, dass er sich als 

Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines Motorfahrzeuges an Fahrtveran-
staltungen einschließlich der dazugehörigen Übungsfahrten beteiligt, 
bei denen es auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten ankommt. 
(6) Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie verursacht 
sind. 

II.  (1) Gesundheitsschädigungen durch Strahlen. 
(2) Gesundheitsschädigungen durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe, die 
der Versicherte an seinem Körper vornimmt oder vornehmen lässt. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Eingriffe oder Heilmaß-

nahmen, auch strahlendiagnostische und -therapeutische, durch einen 
unter diesen Vertrag fallenden Unfall veranlasst waren. 
(3) Infektionen. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Krankheitserreger durch 
eine unter diesen Vertrag fallende Unfallverletzung in den Körper ge-
langt sind. 
Nicht als Unfallverletzungen gelten dabei Haut- oder Schleimhautverlet-
zungen, die als solche geringfügig sind und durch die Krankheitserreger 
sofort oder später in den Körper gelangen; für Tollwut und Wundstarr-
krampf entfällt diese Einschränkung. 
Für Infektionen, die durch Heilmaßnahmen verursacht sind, gilt (2) Satz 
2 entsprechend. 
(4) Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüssiger Stoffe durch den 

Schlund. 
III. (1) Bauch- oder Unterleibsbrüche. 

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch eine unter diesen 
Vertrag fallende gewaltsame von außen kommende Einwirkung ent-
standen sind. 
(2) Schädigungen an Bandscheiben sowie Blutungen aus inneren Or-
ganen und Gehirnblutungen. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter diesen Vertrag fal-
lendes Unfallereignis im Sinne des § 1 III. die überwiegende Ursache 

ist. 
IV.  Krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen, gleichgültig, 

wodurch diese verursacht sind. 
 
§ 3 Nicht versicherbare Personen 

 

I. Nicht versicherbar und trotz Beitragszahlung nicht versichert sind dauernd 
pflegebedürftige Personen sowie Geisteskranke. 
Pflegebedürftig ist, wer für die Verrichtungen des täglichen Lebens 

überwiegend fremder Hilfe bedarf. 
II.  Der Versicherungsschutz erlischt, sobald der Versicherte im Sinne von 

I. nicht mehr versicherbar ist. Gleichzeitig endet die Versicherung. 
III.  Der für dauernd pflegebedürftige Personen sowie Geisteskranke seit 

Vertragsabschluss bzw. Eintritt der Versicherungsunfähigkeit entrichtete 
Beitrag ist zurückzuzahlen. 
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§ 3a Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 

 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt: 
Der Versicherungsnehmer hat alle Antragsfragen wahrheitsgemäß zu be-

antworten. Bei schuldhafter Verletzung dieser Obliegenheit kann der Versi-
cherer nach den Bestimmungen der §§ 16 bis 22 des Gesetzes über den 

Versicherungsvertrag (siehe im Anhang zu diesen Bedingungen) vom Ver-
trag 
zurücktreten oder diesen anfechten und leistungsfrei sein. 
 
§ 3b Widerrufs- und Widerspruchsrecht des Versicherungsnehmers 

 

I.  Der Versicherungsnehmer hat bei einem mehrjährigen Vertrag ein 

gesetzliches Widerrufsrecht, über das er belehrt werden muss. Das Wi-
derrufsrecht besteht nicht, wenn und soweit der Versicherer auf 
Wunsch des Versicherungsnehmers sofortigen Versicherungsschutz 
gewährt oder wenn die Versicherung nach dem Inhalt des Antrages für 
die bereits ausgeübte gewerbliche oder selbständige Tätigkeit des Ver-

sicherungsnehmers bestimmt ist. 
Unterbleibt die Belehrung, erlischt das Widerrufsrecht einen Monat 
nach Zahlung des ersten Beitrages. 

II.  Werden die für den Vertrag geltenden Versicherungsbedingungen oder 
die weitere für den Vertragsinhalt maßgebliche Verbraucherinformation 

erst zusammen mit dem Versicherungsschein übersandt, hat der Versi-
cherungsnehmer anstelle des Widerrufsrechts nach 1. ein gesetzliches 
Widerspruchsrecht, über das er belehrt werden muss. 
Fehlt diese Belehrung oder liegen dem Versicherungsnehmer der Ver-
sicherungsschein, die Versicherungsbedingungen oder die Verbrau-
cherinformation nicht vollständig vor, kann dieser noch innerhalb eines 

Jahres nach Zahlung des ersten Beitrages widersprechen. 
 

§ 4 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes / Vertragliche Gestal-

tungsrechte 

 

I.  Der Versicherungsschutz beginnt, sobald der erste Beitrag gezahlt ist, 
jedoch frühestens zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
punkt. Wird der erste Beitrag erst danach angefordert, dann aber inner-
halb von 14 Tagen gezahlt, so beginnt der Versicherungsschutz zu dem 
im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 

II.  Der Vertrag kann beendet werden durch schriftliche Kündigung eines 
der Vertragspartner 
(1) zum Ablauf der vereinbarten Dauer. Die Kündigung muss spätes-
tens drei Monate vor dem Ablauf zugegangen sein; anderenfalls ver-
längert 
sich der Vertrag jeweils um ein Jahr; 
(2) zum Ende des fünften oder jedes darauf folgenden Jahres, wenn ein 
Vertrag für eine Dauer von mehr als fünf Jahren vereinbart wurde. 
Die Kündigung muss spätestens drei Monate vor Ablauf des fünften 

oder des jeweiligen folgenden Jahres dem Vertragspartner zugegangen 
sein; 
(3) wenn der Versicherer eine Leistung nach § 7 erbracht hat oder ge-
gen ihn Klage auf eine solche Leistung erhoben worden ist. 
Die Kündigung muss spätestens einen Monat nach Leistung oder - im 
Falle eines Rechtsstreits � nach Klagerücknahme, Anerkenntnis, Ver-
gleich oder Rechtskraft des Urteils zugegangen sein. Sie wird erst 
nach Ablauf eines Monats ab Zugang wirksam. 

III.  Der Vertrag endet ohne Kündigung, wenn die vereinbarte Dauer weni-
ger als ein Jahr beträgt, zu dem im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitpunkt. 

IV.  Der Versicherungsschutz tritt außer Kraft, sobald der Versicherte im 
Krieg oder kriegsmäßigen Einsatz Dienst in einer militärischen oder 
ähnlichen 
Formation leistet. Der Versicherungsschutz lebt wieder auf, sobald dem 
Versicherer die Anzeige des Versicherungsnehmers über die Beendi-
gung des Dienstes zugegangen ist. 
 
 

§ 5 Beiträge, Fälligkeit und Verzug 

 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt: 
I.  Die Beiträge enthalten die jeweilige Versicherungssteuer und die ver-

einbarten Nebenkosten. Der erste oder einmalige Beitrag ist, wenn 
nichts anderes bestimmt ist, sofort nach Abschluss des Versicherungs-
vertrages fällig. Folgebeiträge sind am Ersten des Fälligkeitsmonats zu 
zahlen, sofern nichts anderes vereinbart wurde.  

II. Bei nicht rechtzeitiger Zahlung des Beitrages gelten die Bestimmungen 
der §§ 38 und 39 des Gesetzes über den Versicherungsvertrag (WG). 
Bei Teilzahlung des Jahresbeitrages werden die noch ausstehenden 
Raten des Jahresbeitrages sofort 
fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate in 
Verzug gerät. Rückständige Folgebeiträge können nur innerhalb eines 

Jahres seit Ablauf der nach § 39 Abs. 1 WG gesetzten Zahlungsfristen 
gerichtlich geltend gemacht werden. 

III.  Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer nur An-
spruch auf den Teil des Beitrages, der der abgelaufenen Versiche-
rungszeit entspricht. 

IV. Im Fall des § 4 IV. wird die Pflicht zur Beitragszahlung unterbrochen. 
 
§ 6 Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung, Wehrdienst 

 

I.  Während der Vertragsdauer eintretende Änderungen der Berufstätigkeit 
oder Beschäftigung des Versicherten sind unverzüglich anzuzeigen. 
Die Ableistung von Pflichtwehrdienst oder Zivildienst sowie die Teil-
nahme an militärischen Reserveübungen gelten nicht als Änderung der 

Berufstätigkeit oder Beschäftigung. 

II.  (1) Ergibt sich für eine neue Berufstätigkeit oder Beschäftigung des 

Versicherten nach dem zur Zeit der Änderung gültigen Tarif des Versi-
cherers ein niedrigerer Beitrag, so ist nach Ablauf eines Monats vom 
Zugang der Anzeige an nur dieser zu zahlen. 
(2) Ergibt sich ein höherer Beitrag, so wird noch für zwei Monate von 
dem Zeitpunkt der Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung an 
Versicherungsschutz nach den bisherigen Versicherungssummen ge-
boten. Tritt nach Ablauf dieser Frist ein Unfall ein, ohne dass eine Än-

derungsanzeige erfolgt oder eine Einigung über den Beitrag erzielt wor-
den ist, so vermindern sich die Versicherungssummen im Verhältnis 

des erforderlichen Beitrages zum bisherigen Beitrag. 
(3) a) Bietet der Versicherer für die neue Berufstätigkeit oder Beschäfti-

gung nach seinem Tarif keinen Versicherungsschutz, kann der 
Versicherer den Vertrag kündigen. Die Kündigung wird einen 
Monat 
nach Zugang wirksam. Das Kündigungsrecht erlischt, 
- wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem,, Zeitpunkt an 
ausgeübt wird, zu dem der Versicherer von der Änderung 

Kenntnis erlangt hat, oder 
- wenn der Versicherte seine vorherige Berufstätigkeit oder Be-
schäftigung wieder aufgenommen hat. 

b) Hat der Versicherungsnehmer die Änderungsanzeige nicht un-
verzüglich gemacht, ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei, wenn der Unfall später als einen Monat nach dem 
Zeitpunkt eintritt, zu welchem die Anzeige dem Versicherer hätte 

zugehen müssen. Die Verpflichtung des Versicherers bleibt be-
stehen, wenn ihm die neue Berufstätigkeit oder Beschäftigung zu 

dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zuge-
hen müssen. Das gleiche gilt, wenn bei Eintritt des Unfalles  
- die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und 

eine Kündigung nicht erfolgt ist oder 
- wenn die neue Berufstätigkeit oder Beschäftigung keinen Ein-
fluss auf den Eintritt des Unfalles und auf den Umfang der Leis-
tung des Versicherers gehabt hat. 

 
§ 7 Die Leistungsarten 

 

Die jeweils vereinbarten Leistungsarten und deren Höhe (Versicherungs-
summen) ergeben sich aus dem Vertrag. Für die Entstehung des Anspruchs 
und die Bemessung der Leistungen gelten die nachfolgenden Bestimmun-
gen. 
I. Invaliditätsleistung 
(1)  Führt der Unfall zu einer dauernden Beeinträchtigung der körperlichen 

oder geistigen Leistungsfähigkeit (Invalidität) des Versicherten, so ent-
steht Anspruch auf Kapitalleistung aus der für den lnvaliditätsfall versi-
cherten Summe.  
Die Invalidität muss innerhalb eines Jahres nach dem Unfall eingetreten 
sowie spätestens vor Ablauf einer Frist von weiteren drei Monaten ärzt-
lich festgestellt und geltend gemacht sein. 

(2)  Die Höhe der Leistung richtet sich nach dem Grad der Invalidität. 
a) Als feste lnvaliditätsgrade gelten - unter Ausschluss des Nachweises 

einer höheren oder geringeren Invalidität - bei Verlust oder Funkti-
onsunfähigkeit 
eines Armes im Schultergelenk 70 Prozent 
eines Armes bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65 Prozent 
eines Armes unterhalb des Ellenbogengelenks 60 Prozent 
einer Hand im Handgelenk 55 Prozent 
eines Daumens 20 Prozent 
eines Zeigefingers 10 Prozent 
eines anderen Fingers 5 Prozent 
eines Beines über der Mitte des Oberschenkels 70 Prozent 
eines Beines bis zur Mitte des Oberschenkels 60 Prozent 
eines Beines bis unterhalb des Knies 50 Prozent 
eines Beines bis zur Mitte des Unterschenkels 45 Prozent 
eines Fußes im Fußgelenk 40 Prozent 
einer großen Zehe 5 Prozent 
einer anderen Zehe 2 Prozent 
eines Auges 50 Prozent 
des Gehörs auf einem Ohr 30 Prozent 
des Geruchs 10 Prozent 
des Geschmacks 5 Prozent 

b) Bei Teilverlust oder Funktionsbeeinträchtigung eines dieser Körper-

teile   oder Sinnesorgane wird der entsprechende Teil des Prozent-
satzes nach a) angenommen. 

c) Werden durch den Unfall Körperteile oder Sinnesorgane betroffen, 
deren Verlust oder Funktionsunfähigkeit nicht nach a) oder b) gere-
gelt sind, so ist für diese maßgebend, inwieweit die normale körperli-

che oder geistige Leistungsfähigkeit unter ausschließlicher Berück-

sichtigung 
medizinischer Gesichtspunkte beeinträchtigt ist. 

 d) Sind durch den Unfall mehrere körperliche oder geistige Funktio-
nen beeinträchtigt, so werden die lnvaliditätsgrade, die sich nach (2) 

ergeben. zusammengerechnet. Mehr als 100 Prozent werden jedoch 
nicht angenommen. 

(3) Wird durch den Unfall eine körperliche oder geistige Funktion betrof-
fen, die schon vorher dauernd beeinträchtigt war, so wird ein Abzug in 
Höhe dieser Vorinvalidität vorgenommen. Diese ist nach (2) zu bemes-
sen. 

 (4) Tritt der Tod unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall 
ein, so besteht kein Anspruch auf lnvaliditätsleistung. 

 (5) Stirbt der Versicherte aus unfallfremder Ursache innerhalb eines 
Jahres nach dem Unfall oder - gleichgültig, aus welcher Ursache - spä-

ter als ein Jahr nach dem Unfall und war ein Anspruch auf lnvaliditäts-

leistung nach (1) entstanden, so ist nach dem lnvaliditätsgrad zu leis-
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ten, mit dem aufgrund der zuletzt erhobenen ärztlichen Befunde zu 

rechnen gewesen wäre. 
II.  Bergungskosten/Rückholkosten 
 Bergungskosten/Rückholkosten sind bis zur versicherten Summe mit-

versichert, unabhängig davon, wie viele Personen sich zum Zeitpunkt 
des Unfalles im Boot befinden bzw. geborgen werden müssen. 

III.  Todesfallleistung 
 Führt der Unfall innerhalb eines Jahres zum Tode, so entsteht An-

spruch auf Leistung nach der für den Todesfall versicherten Summe. 
 Zur Geltendmachung wird auf § 9 VII. verwiesen. 
 
§ 8 Einschränkung der Leistungen 

 

Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein Unfallereignis hervor-
gerufenen Gesundheitsschädigung oder deren Folgen mitgewirkt, so wird 
die Leistung entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des Gebrechens 
gekürzt, wenn dieser Anteil mindestens 25 Prozent beträgt. 
 
§ 9 Die Obliegenheiten nach Eintritt eines Unfalles 

 

I.  Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbeiführt, 

ist unverzüglich ein Arzt hinzuzuziehen und der Versicherer zu unter-
richten. Der Versicherte hat den ärztlichen Anordnungen nachzukom-

men und auch im übrigen die Unfallfolgen möglichst zu mindern. 
II.  Die vom Versicherer übersandte Unfallanzeige ist wahrheitsgemäß 

auszufüllen und umgehend an den Versicherer zurückzusenden. Dar-
über hinaus geforderte sachdienliche Auskünfte sind unverzüglich zu 

erteilen. 
III.  Der Versicherte hat darauf hinzuwirken, dass die vom Versicherer 

angeforderten Berichte und Gutachten alsbald erstattet werden. 
IV.  Der Versicherte hat sich von den vom Versicherer beauftragten Ärzten 

untersuchen zu lassen. Die notwendigen Kosten einschließlich eines 
dadurch entstandenen Verdienstausfalles trägt der Versicherer. 

V. Die Ärzte, die den Versicherten - auch aus anderen Anlässen - behan-
delt oder untersucht haben, andere Versicherer, Versicherungsträger 

und Behörden sind zu ermächtigen, alle erforderlichen Auskünfte zu er-
teilen. 

VI.  Der Versicherungsnehmer hat einen Anspruch auf Zahlung der Über-
gangsleistung spätestens sieben Monate nach Eintritt des Unfalles gel-
tend zu machen und unter Vorlage eines ärztlichen Attestes zu begrün-
den. 

VII.  Hat der Unfall den Tod zur Folge, so ist dies innerhalb von 48 Stunden 
zu melden, auch wenn der Unfall schon angezeigt ist. Die Meldung soll 
telegrafisch erfolgen. Dem Versicherer ist das Recht zu verschaffen, ei-
ne Obduktion durch einen von ihm beauftragten Arzt vornehmen zu las-
sen. 

 
§ 10 Folgen von Obliegenheitsverletzungen 

 

Wird eine nach Eintritt des Unfalles zu erfüllende Obliegenheit verletzt, so ist 
der Versicherer von der Leistungspflicht frei, es sei denn, dass die Verlet-
zung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei grobfahr-
lässiger Verletzung bleibt er zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung 
weder 
Einfluss auf die Feststellung des Unfalles noch auf die Bemessung der 
Leistung gehabt hat. 
 
§ 11 Fälligkeit der Leistungen 

 

I.  Sobald dem Versicherer die Unterlagen zugegangen sind, die der Ver-
sicherungsnehmer zum Nachweis des Unfallhergangs und der Unfall-
folgen sowie über den Abschluss des für die Bemessung der Invalidität 

notwendigen Heilverfahrens beizubringen hat, ist der Versicherer ver-
pflichtet, innerhalb eines Monats - beim Invaliditätsanspruch innerhalb 
von drei Monaten - zu erklären, ob und in welcher Höhe er einen An-
spruch anerkennt. 

 Die ärztlichen Gebühren, die dem Versicherungsnehmer zur Begrün-
dung des Leistungsanspruches entstehen, übernimmt der Versicherer 

 bei Invalidität bis zu 1 Promille der versicherten Summe,  
 bei Übergangsleistung bis zu 1 Prozent der versicherten Summe, 
 bei Tagegeld bis zu einem Tagegeldsatz, 
 bei Krankenhaustagegeld bis zu einem Krankenhaustagegeldsatz. 
II.  Erkennt der Versicherer den Anspruch an oder haben sich Versiche-

rungsnehmer und Versicherer über Grund und Höhe geeinigt, so er-
bringt der Versicherer die Leistung innerhalb von zwei Wochen. Vor 
Abschluss des Heilverfahrens kann eine Invaliditätsleistung innerhalb 

eines Jahres nach Eintritt des Unfalles nur beansprucht werden, wenn 
und soweit eine Todesfallsumme versichert ist. 

III. Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach fest, so zahlt 
der Versicherer auf Verlangen des Versicherungsnehmers angemesse-
ne Vorschüsse. 

IV.  Versicherungsnehmer und Versicherer sind berechtigt, den Grad der 
Invalidität jährlich, längstens bis zu drei Jahren nach Eintritt des Unfal-
les, erneut ärztlich bemessen zu lassen. 

 Dieses Recht muss seitens des Versicherers mit Abgabe seiner Erklä-

rung entsprechend 1., seitens des Versicherungsnehmers innerhalb ei-
nes Monats ab Zugang dieser Erklärung ausgeübt werden. 

 Ergibt die endgültige Bemessung eine höhere lnvaliditätsleistung, als 

sie der Versicherer bereits erbracht hat, so ist der Mehrbetrag mit 5 
Prozent jährlich zu verzinsen. 

 

§ 12 Rechtsverhältnisse am Vertrag beteiligter Personen 

 

I.  Ist die Versicherung gegen Unfälle abgeschlossen, die einem anderen 
zustoßen (Fremdversicherung), so steht die Ausübung der Rechte aus 

dem Vertrag nicht dem Versicherten, sondern dem Versicherungsneh-
mer zu. Er ist neben dem Versicherten für die Erfüllung der Obliegen-
heiten verantwortlich. 

II. Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Bestimmungen sind auf 
dessen Rechtsnachfolger und sonstige Anspruchsteller entsprechend 
anzuwenden. 

III.  Die Versicherungsansprüche können vor Fälligkeit ohne Zustimmung 
des Versicherers weder übertragen noch verpfändet werden. 

 
§ 13 Anzeigen und Willenserklärungen 

 

I.  Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind 
schriftlich abzugeben und sollen an die Hauptverwaltung des Versiche-
rers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als 

zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden. Die Versiche-
rungsagenten sind zu deren Entgegennahme nicht bevollmächtigt. 

II. Hat der Versicherungsnehmer seine Anschrift geändert, die Änderung 
aber dem Versicherer nicht mitgeteilt, so genügt für eine Willenserklä-

rung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Ab-
sendung eines eingeschriebenen Briefes nach der letzten dem Versi-
cherer bekannten Anschrift. Die Erklärung wird zu dem Zeitpunkt wirk-
sam, zu welchem sie ohne die Anschriftenänderung bei regelmäßiger 

Beförderung dem Versicherungsnehmer zugegangen sein würde. 
 
§ 15 Verjährung und Klagefrist 

 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt: 
I. Die Ansprüche aus diesem Versicherungsvertrag verjähren in zwei 

Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem die 
Leistung verlangt werden kann.  

 Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei dem Versicherer an-
gemeldet worden, ist die Verjährung bis zum Eingang der schriftlichen 
Entscheidung des Versicherers gehemmt. 

II.  Vom Versicherer nicht anerkannte Ansprüche sind ausgeschlossen, 
wenn der Versicherungsnehmer ab Zugang der Erklärung des Versi-

cherers eine Frist von sechs Monaten verstreichen lässt, ohne die An-
sprüche gerichtlich geltend zu machen. 

 Die Frist beginnt mit dem Zugang der abschließenden schriftlichen 

Erklärung des Versicherers. Die Rechtsfolgen der Fristversäumnis tre-
ten nur ein, wenn der Versicherer in seiner Erklärung auf die Notwen-
digkeit der gerichtlichen Geltendmachung hingewiesen hatte. 

 
§ 16 Gerichtsstände 

 

I.  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versi-
cherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Nieder-

lassung. Hat ein Versicherungsagent am Zustandekommen des Vertra-
ges mitgewirkt, ist auch das Gericht des Ortes zuständig, an dem der 

Versicherungsagent zur Zeit der Vermittlung oder des Abschlusses sei-
ne gewerbliche Niederlassung oder - bei Fehlen einer gewerblichen 
Niederlassung - seinen Wohnsitz hatte. 

II.  Klagen des Versicherers gegen den Versicherungsnehmer können bei 

dem für den Wohnsitz des Versicherungsnehmers zuständigen Gericht 
erhoben werden. Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche 
Versicherung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei 
dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zu-

ständigen Gericht geltend machen. 
 
 
 
§ 17 Schlussbestimmung 

 

Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes bestimmt ist, 
gelten die gesetzlichen Vorschriften. Dies gilt insbesondere für die im An-
hang aufgeführten Gesetzesbestimmungen, die nach Maßgabe der Versi-

cherungsbedingungen Inhalt des Versicherungsvertrages sind. 
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Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Überblick. Es ist daher nicht vollständig. Die vollständigen Informationen finden Sie in den 

Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert 

sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 

 

Um welche Versicherung handelt es sich? 

Wir bieten Ihnen eine Jagdrechtsschutz-Versicherung.  

  Was ist versichert? 

Versicherungsschutz besteht für die Wahrnehmung solcher 
rechtlichen Interessen, die im Zusammenhang mit der 
Jagdausübung stehen. 
 
Versichert sind folgende Leistungen: 

die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, 
  soweit diese nicht auch auf einer Vertragsverletzung oder 
  einer Verletzung eines dinglichen Rechtes an 
  Grundstücken, Gebäuden und Gebäudeteilen beruhen, 
 die Abwehr von Ansprüchen auf Ersatz von Wildschäden, 

 die Verteidigung in Verfahren wegen des Vorwurfs der 
 Verletzung einer Vorschrift des Straf-, 
 Ordnungswidrigkeiten-, Disziplinar- und Standesrechts, 
 die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor 
 Sozial- und Verwaltungsgerichten in der BRD, 
 die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus 
 schuldrechtlichen Verträgen. 
 

  Was ist nicht versichert? 

X Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf  
 Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Eigentümer, 

 Besitzer, Halter oder Fahrer von Motorfahrzeugen zu 
 Lande, zu Wasser und in der Luft sowie von Anhängern, 
X aus Miet- und Pachtverhältnissen über Grundstücke, 

 Gebäude und Gebäudeteile, 
X  aus dinglichen Rechten an Grundstücken, Gebäuden und 

 Gebäudeteilen.  
 

RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG 
 

Informationsblatt für Versicherungsprodukte 
Risikoträger der Versicherung ist die AdvoCard Rechtsschutzversiche-

rung AG, Besenbinderhof 43, 20097 Hamburg - HR B 12 516 

Produkt: 

 
Jagdrechtsschutz 

 
 

  Gibt es Deckungsbeschränkungen? 

! Beschränkungen bestehen bei der Wahrnehmung 
 rechtlicher Interessen, die in ursächlichem Zusammen-
 hang mit Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren 
 Unruhen, Streik, Aussperrung oder Erdbeben stehen.
  

Wann und wie zahle ich? 

Der erste Beitrag ist unverzüglich nach Abschluss des Vertrages zu zahlen, jedoch nicht vor dem Zeitpunkt, den wir mit Ihnen für 

den Beginn des Versicherungsschutzes vereinbart haben. Zahlen Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig, beginnt der Versiche-
rungsschutz in der Regel erst mit Eingang der verspäteten Zahlung bei uns. Außerdem können wir vom Vertrag zurücktreten, 

solange Sie den ersten Beitrag nicht gezahlt haben. 
 

Wo bin ich versichert? 

 Versicherungsschutz besteht weltweit mit Ausnahme des Sozial- und Verwaltungsgerichts-Rechtsschutzes. 

 
Welche Verpflichtungen habe ich? 

 Fragen zu gefahrerheblichen Umständen bei Abgabe Ihrer Vertragserklärung stets vollständig und richtig beantworten. 
 Keine Gefahrerhöhungen oder Handlungen die die Gefahr eines Schadens erhöhen, ohne unsere vorherige Zustimmung, 

vornehmen. Nachträglich erkannte Gefahrerhöhungen unverzüglich mitteilen. 
 Einen Versicherungsfall  unverzüglich melden und Weisungen von uns  zur Schadenabwendung/-minderung abwarten. So-

weit es die Umstände gestatten unverzüglich einen Schadenbericht einreichen.  
Eine Verletzung dieser Verpflichtungen kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Unter bestimmten Voraussetzungen 
können wir z. B. vom Vertrag zurücktreten, teilweise oder vollständig leistungsfrei sein, den Vertrag kündigen. 

 

Wann beginnt und endet die Deckung? 

Der Versicherungsschutz beginnt nach Zahlung des ersten Beitrags, jedoch nicht vor dem als Versicherungsbeginn vereinbarten 
Zeitpunkt. Er verlängert sich stillschweigend um 1 Jahr wenn weder Sie noch wir den Vertrag kündigen. 

Wie kann ich den Vertrag kündigen? 

 Zu dem in der Police angegebenen Ablauf. Die Kündigung muss uns  spätestens drei Monate vor Ablauf der vereinbarten 

Vertragsdauer zugehen.  
 Nach einer Beitragserhöhung aufgrund einer Gefahrerhöhung. 
 Nach Eintritt eines Versichersicherungsfalles. 
- Fragen zu gefahrerheblichen Umständen bei Abgabe Ihrer Vertragserklärung stets vollständig und richtig beantworten. 
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BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR DIE 

JAGD-RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG 
 
1.  Versicherer 

2.  Umfang des Versicherungsschutzes 

3.  Allgemeine Rechtsschutz Bedingungen (ARB)  

4.  Geltungsbereich 

5.  Besondere Ausschlüsse 

6. Versicherungssummen und Selbstbeteiligung 

 

 

1. Versicherer 

 

 Die Rechtsschutzversicherung wird von der AdvoCard Rechtschutz-
versicherung AG, Hamburg, übernommen. 

  

2. Umfang des Versicherungsschutzes 

  

2.1 AdvoCard gewährt den Inhabern des Hubertus - Schutzbriefes 
(�Silber� und �Gold�) den in 2.2.2  beschriebenen Versicherungs-

schutz. Dieser besteht nur für die Wahrnehmung solcher rechtlichen 
Interessen, die im Zusammenhang mit der Jagdausübung stehen. 
 

2.2 Versicherte Sachverhalte 
2.2.1 die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, soweit diese 

nicht auch auf einer Vertragsverletzung oder einer Verletzung eines 
dinglichen Rechtes an Grundstücken, Gebäuden und Gebäudetei-

len beruhen; 
2.2.2 die Abwehr von Ansprüchen auf Ersatz von Wildschäden; 
2.2.3 die Verteidigung in Verfahren wegen des Vorwurfs der Verletzung 

einer Vorschrift des Straf-, Ordnungswidrigkeiten-, Disziplinar- und 
Standesrechts. Bei Freiheitsstrafen sowie bei Geldstrafen und -
bußen über 500 DM / 250 � sind Gnaden-, Strafaufschub- und Zah-
lungserleichterungsverfahren eingeschlossen und zwar für insge-
samt 2 Anträge je Versicherungsfall. Versicherungsschutz besteht 

auch für nur vorsätzlich begehbare strafrechtliche Vergehen nach 
jagd- und tierschutzrechtlichen Vorschriften, solange keine rechts-
kräftige Verurteilung wegen Vorsatzes erfolgt. Im Fall einer rechts-
kräftigen Verurteilung wegen Vorsatzes hat der Versicherte die er-
brachten Leistungen zurückzuerstatten. 

2.2.4 die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor Sozialgerichten in der 
Bundesrepublik Deutschland; 

2.2.5 die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor Verwaltungsgerichten 
in der Bundesrepublik Deutschland; 

2.2.6 die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus schuldrechtlichen 
Verträgen. 

 
3. Allgemeine Rechtsschutz Bedingungen (ARB)  

 

 Es gelten, soweit nicht anders vereinbart, die Bestimmungen der §§ 

1 - 20 der Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutzversiche-
rung der AdvoCard Rechtsschutzversicherung (ARB 2009, Stand 
01.01.2009). 

 

4. Geltungsbereich 

  

 Mit Ausnahme des Sozial- und Verwaltungsgerichts - Rechtsschut-
zes besteht weltweit Versicherungsschutz. 

 

5. Besondere Ausschlüsse 

 

 Neben den in § 3 ARB 2009 genannten Fällen ist der Versiche-
rungsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in folgen-
den Angelegenheiten ausgeschlossen: 

5.1 als Eigentümer, Besitzer, Halter oder Fahrer von Motorfahrzeugen 
zu Lande, zu Wasser und in der Luft sowie von Anhängern, 

5.2 aus Miet- und Pachtverhältnissen über Grundstücke, Gebäude und 

Gebäudeteile, 
5.3 aus dinglichen Rechten an Grundstücken, Gebäuden und Gebäude-

teilen. 
 
6. Versicherungssummen und Selbstbeteiligung  
 
 Siehe Vertragsübersicht zum Schutzbrief. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE  

ADVOCARD RECHTSSCHUTZ- 

VERSICHERUNG 
 
Inhalt der Versicherung 

 

§ 1  Aufgaben der Rechtsschutzversicherung 

§ 2  Leistungsarten 

§ 3  Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten 

§ 4  Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz 

§ 4a  Versichererwechsel 

§ 5  Leistungsumfang 

§ 6  Örtlicher Geltungsbereich 

 

Versicherungsverhältnis 

 

§ 7  Beginn des Versicherungsschutzes 

§ 8  Dauer und Ende des Vertrages 

§ 9  Beitrag 

§ 10  Beitragsanpassung 

§ 11  Änderungen der für die Beitragsabrechnung wesentlichen 

Umstände 

§ 12  Wegfall des Gegenstandes der Versicherung einschließlich Tod 

des Versicherungsnehmers 

§ 13  Kündigung nach Rechtsschutzfall 

§ 14  Gesetzliche Verjährung 

§ 15  Rechtsstellung mitversicherter Personen 

§ 16  Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 

 

Rechtsschutzfall 

 

§ 17  Verhalten nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles 

§ 18  Verfahren bei unterschiedlicher Auffassung zu den Erfolgsaus-

sichten 

§ 19  Anzuwendendes Recht 

§ 20  Zuständiges Gericht 

 

 

Inhalt der Versicherung 

 

§ 1  Aufgaben der Rechtsschutzversicherung 

 

 Der Versicherer erbringt die für die Wahrnehmung der rechtlichen 
Interessen des Versicherungsnehmers oder des Versicherten erfor-
derlichen Leistungen im vereinbarten Umfang (Rechtsschutz). 

 
§ 2  Leistungsarten 

 

Der Umfang des Versicherungsschutzes kann in den Formen des § 21 bis 

§29 vereinbart werden. Je nach Vereinbarung umfasst der Versicherungs-
schutz 
a) Schadenersatz-Rechtsschutz für die Geltendmachung von Schadener-

satzansprüchen, soweit diese nicht auch auf einer Vertragsverletzung 
oder einer Verletzung eines dinglichen Rechtes an Grundstücken, Ge-
bäuden oder Gebäudeteilen beruhen; 

b)  Arbeits-Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus 
 Arbeitsverhältnissen sowie aus öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen 

hinsichtlich dienst- und versorgungsrechtlicher Ansprüche; 
c)  Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz für die Wahrnehmung recht-

licher Interessen aus Miet- und Pachtverhältnissen, sonstigen Nutzungs-
verhältnissen und dinglichen Rechten, die Grundstücke, Gebäude oder 

Gebäudeteile zum Gegenstand haben; 
d) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht für die Wahrnehmung 

rechtlicher Interessen aus privatrechtlichen Schuldverhältnissen und 

dinglichen Rechten, soweit der Versicherungsschutz nicht in den Leis-
tungsarten a), b) oder c) enthalten ist; 

e) Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten für die Wahrnehmung rechtlicher 

Interessen in steuer- und abgaberechtlichen Angelegenheiten vor deut-
schen Finanz und Verwaltungsgerichten, soweit der Versicherungs-
schutz nicht in der Leistungsart  

c)  enthalten ist; 
f) Sozialgerichts-Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interes-

sen vor deutschen Sozialgerichten; 
g)  Verwaltungs-Rechtsschutz 

aa) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in verkehrsrechtlichen 

Angelegenheiten vor Verwaltungsbehörden und vor Verwaltungsge-
richten; 

bb) im privaten Bereich vor deutschen Verwaltungsgerichten für die 

Wahrnehmung rechtlicher Interessen in nichtverkehrsrechtlichen An-
gelegenheiten, soweit der Versicherungsschutz nicht in der Leis-
tungsart c) enthalten ist; 

h)  Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz für die Verteidigung in Disziplinar 
und Standesrechtsverfahren; 

i)  Straf-Rechtsschutz für die Verteidigung wegen des Vorwurfes 
aa) eines verkehrsrechtlichen Vergehens. Wird rechtskräftig festgestellt, 

dass der Versicherungsnehmer das Vergehen vorsätzlich begangen 
hat, ist er verpflichtet, dem Versicherer die Kosten zu erstatten, die 
dieser für die Verteidigung wegen des Vorwurfes eines vorsätzlichen 

Verhaltens getragen hat; 
bb) eines sonstigen Vergehens, dessen vorsätzliche wie auch fahrlässi-

ge Begehung strafbar ist, solange dem Versicherungsnehmer ein 
fahrlässiges Verhalten vorgeworfen wird. Wird dem Versicherungs-
nehmer dagegen vorgeworfen, ein solches Vergehen vorsätzlich be-
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gangen zu haben, besteht rückwirkend Versicherungsschutz, wenn 
nicht rechtskräftig festgestellt wird, dass er vorsätzlich gehandelt hat. 

Es besteht also bei dem Vorwurf eines Verbrechens kein Versiche-
rungsschutz; ebenso wenig bei dem Vorwurf eines Vergehens, das 
nur vorsätzlich begangen werden kann (z.B. Beleidigung, Diebstahl, 
Betrug). Dabei kommt es weder auf die Berechtigung des Vorwurfes 
noch auf den Ausgang des Strafverfahrens an; 

j) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz für die Verteidigung wegen des 

Vorwurfes einer Ordnungswidrigkeit; 
k) Beratungs-Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht sowie im Recht der 

eingetragenen Lebenspartnerschaft 
aa) für den Rat oder die Auskunft eines in Deutschland zugelassenen 

Rechtsanwaltes in familien- und erbrechtlichen sowie das Recht der 
eingetragenen Lebenspartnerschaft betreffenden Angelegenheiten, 
wenn diese nicht mit einer anderen gebührenrechtlichen Tätigkeit 

des Rechtsanwaltes zusammenhängen, 
bb) hängt der Rat oder die Auskunft mit einer anderen gebührenpflichti-

gen Tätigkeit des Rechtsanwaltes zusammen, trägt der Versicherer 

die gesetzliche Vergütung bis zu einer halben Gebühr nach dem 

Vergütungsverzeichnis, das dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz 

(RVG) als Anlage beigefügt ist, zuzüglich Mehrwertsteuer, höchstens 

jedoch 520 � insgesamt. 
l)  Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten 

aa) für die versicherten Personen im privaten Bereich als Opfer eines 

Verbrechens sowie rechtswidriger Taten nach den §§ 174, 174a, 

174b, 174c, 176, 176a, 176b, 177, 178, 179, 180, 180b, 181, 182 
Strafgesetzbuch (StGB) � Straftaten gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung � als Nebenkläger einer vor einem deutschen Strafgericht 
erhobenen öffentlichen Klage; 

bb) weiterhin umfasst der Versicherungsschutz auch die Tätigkeit eines 
Rechtsanwaltes als Verletztenbeistand für die versicherte Person, 

wenn diese durch eine der in aa) genannten rechtswidrigen Tat ver-
letzt ist.  

m)  Spezial-Straf-Rechtsschutz gemäß § 27 ARB 2009 
n)  Rechtsschutz-Plus gemäß § 28 ARB 2009 
o)  Daten-Rechtsschutz für die gerichtliche Abwehr von Ansprüchen Be-

troffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) auf Auskunft, Be-
richtigung, Sperrung und Löschung von Daten sowie für die Verteidigung 

in Verfahren wegen eines Vorwurfs einer Straftat oder Ordnungswidrig-
keit nach §§ 43 und 44 BDSG beschränkt auf den beruflichen Bereich. 

Wird der Versicherte wegen einer Straftat nach § 44 BDSG rechtskräftig 

verurteilt, ist er verpflichtet, dem Versicherer die Kosten zu erstatten, die 
dieser für die Verteidigung getragen hat. 

p)  Beratungs-Rechtsschutz in Betreuungsverfahren sowie im Bereich der 
Vorsorge in Form von Betreuungs- sowie Patientenverfügungen. Versi-
chert ist der erste Rat oder die erste Auskunft eines in Deutschland zu-
gelassenen Rechtsanwalts oder Notars in Höhe von bis zu 220 � pro 

Versicherungsjahr. Hängt der Rat oder die Auskunft mit einer anderen 

gebührenpflichtigen Tätigkeit des Rechtsanwalts oder Notars zusam-

men, trägt der Versicherer höchstens einen Betrag in Höhe von 750 � 

pro Versicherungsjahr. 
q)  Rechtsschutz für die Abwehr von Schadenersatzansprüchen abgelehn-

ter Stellenbewerber nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG). 

 
§ 3  Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten 

 
Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
(1) in ursächlichem Zusammenhang mit 

a) Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, 
Aussperrung oder Erdbeben; 

b)  Nuklear- und genetischen Schäden, soweit diese nicht auf eine me-

dizinische Behandlung zurückzuführen sind; 
c)  Bergbauschäden an Grundstücken und Gebäuden; 
d)  folgenden immobilienbezogenen Angelegenheiten 

aa) dem Erwerb oder der Veräußerung eines zu Bauzwecken be-
stimmten Grundstückes oder vom Versicherungsnehmer oder 

den mitversicherten Personen nicht selbst zu Wohnzwecken zu 
nutzenden bzw. genutzten Gebäudes oder Gebäudeteiles; 

bb) der Planung oder Errichtung eines Gebäudes oder Gebäudetei-

les, das sich im Eigentum oder Besitz des Versicherungsneh-
mers befindet oder das dieser zu erwerben oder in Besitz zu 
nehmen beabsichtigt; 

cc) der genehmigungspflichtigen baulichen Veränderung eines 

Grundstückes, Gebäudes oder Gebäudeteiles, das sich im Ei-

gentum oder Besitz des Versicherungsnehmers befindet oder 
das dieser zu erwerben oder in Besitz zu nehmen beabsichtigt; 

dd) der Finanzierung eines der unter aa) bis cc) genannten Vorha-
ben. 

(2) a) zur Abwehr von Schadenersatzansprüchen, es sei denn, dass diese 
 auf einer Vertragsverletzung beruhen; 

b) aus kollektivem Arbeits- oder Dienstrecht; 
c)  aus dem Recht der Handelsgesellschaften oder aus Anstellungsver-

hältnissen gesetzlicher Vertreter juristischer Personen; 
d)  in ursächlichem Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Marken-, 

Geschmacksmuster-, Gebrauchsmusterrechten oder sonstigen 
Rechten aus geistigem Eigentum; 

e)  aus dem Kartell- oder sonstigen Wettbewerbsrecht; 
f)  in ursächlichem Zusammenhang 

aa) mit Spiel- oder Wettverträgen, Gewinnzusagen sowie Termin- 
oder vergleichbaren Spekulationsgeschäften; 

bb) mit der Anschaffung, der Inhaberschaft sowie der Veräußerung 

von Wertpapieren im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (z. 
B. Aktien, Rentenwerte, Fondsanteile), Bezugsrechten oder von 
Anteilen (z. B. an Kapitalanlagemodellen, stillen Gesellschaften, 

Genossenschaften), die eine Beteiligung an dem Ergebnis eines 
Unternehmens gewähren sollen und deren Finanzierung. 

g)  aus dem Bereich des Familien- und Erbrechtes sowie des Rechtes der 
eingetragenen Lebenspartnerschaft, soweit nicht Beratungs-
Rechtsschutz gemäß § 2 k) besteht; 

h)  aus dem Rechtsschutzversicherungsvertrag gegen den Versicherer oder 
das für diesen tätige Schadenabwicklungsunternehmen; 

i)  wegen der steuerlichen Bewertung von Grundstücken, Gebäuden oder 
Gebäudeteilen sowie wegen Erschließungs- und sonstiger Anliegerab-
gaben, es sei denn, dass es sich um laufend erhobene Gebühren für die 

Grundstücksversorgung handelt; 
(3) a)  in Verfahren vor Verfassungsgerichten; 

b) in Verfahren vor internationalen oder supranationalen Gerichtshöfen, 

soweit es sich nicht um die Wahrnehmung rechtlicher Interessen von 
Bediensteten internationaler oder supranationaler Organisationen 
aus Arbeitsverhältnissen oder öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis-

sen handelt; 
c)  in ursächlichem Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren, das 

über das Vermögen des Versicherungsnehmers eröffnet wurde oder 

eröffnet werden soll; 
d)  in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- sowie im Bau-

gesetzbuch geregelten Angelegenheiten; 
e) in Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren wegen eines 

Halt- oder Parkverstoßes; 
f)  in Asylrechtsverfahren und Ausländerrechtsverfahren; 

(4) a) mehrerer Versicherungsnehmer desselben Rechtsschutzversiche-
rungsvertrages untereinander, mitversicherter Personen untereinan-
der und mitversicherter Personen gegen den Versicherungsnehmer; 

b) nichtehelicher und nichteingetragener Lebenspartner (gleich welchen 
Geschlechts) untereinander in ursächlichem Zusammenhang mit der 

Partnerschaft, auch nach deren Beendigung; 
c) aus Ansprüchen oder Verbindlichkeiten, die nach Eintritt des Rechts-

schutzfalles auf den Versicherungsnehmer übertragen worden oder 

übergegangen sind; 
d) aus vom Versicherungsnehmer in eigenem Namen geltend gemach-

ten Ansprüchen anderer Personen oder aus einer Haftung für Ver-
bindlichkeiten anderer Personen; 

(5) soweit in den Fällen des § 2 a) bis h) ein ursächlicher Zusammenhang 

mit einer vom Versicherungsnehmer vorsätzlich begangenen Straftat 

besteht. Stellt sich ein solcher Zusammenhang im Nachhinein heraus, ist 
der Versicherungsnehmer zur Rückzahlung der Leistungen verpflichtet, 

die der Versicherer für ihn erbracht hat. 
 
§ 4  Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz 

 
(1) Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutzfal-

les 
a)  im Schadenersatz-Rechtsschutz gemäß § 2 a) mit dem Eintritt des 

Schadens; 
b)  im Beratungs-Rechtsschutz für Familien- und Erbrecht sowie im 

Recht der eingetragenen Lebenspartnerschaft gemäß § 2 k) von 

dem Ereignis an, das die Änderung der Rechtslage des Versiche-

rungsnehmers oder einer mitversicherten Person zur Folge hat; 
c) im Beratungs-Rechtsschutz für Betreuungsverfahren und Vorsorge-

verfügungen gemäß § 2 p) mit Beantragung des Betreuungsverfah-
rens in Bezug auf den Versicherungsnehmer oder die mitversicher-
ten Personen (Anregungsverfahren). Ist eine Betreuungsverfügung 

bereits ergangen, richtet sich der Eintritt des Rechtsschutzfalles nach 
§ 4 (1) d). 

 Für Vorsorgeverfügungen besteht Anspruch auf Rechtsschutz bei 

Vorliegen eines Beratungsbedürfnisses in eigenen Angelegenheiten. 
d)  in allen anderen Fällen von dem Zeitpunkt an, zu dem der Versiche-

rungsnehmer oder ein anderer einen Verstoß gegen Rechtspflichten 
oder Rechtsvorschriften begangen hat oder begangen haben soll. 

Die Voraussetzungen nach a) bis d) müssen nach Beginn des Versiche-
rungsschutzes gemäß § 7 und vor dessen Beendigung eingetreten sein. Für 

die Leistungsarten nach § 2 b) bis f), o) sowie q) besteht Versicherungs-
schutz jedoch erst nach Ablauf von drei Monaten nach Versicherungsbeginn 
(Wartezeit). Die Wartezeit entfällt, soweit es sich um die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen aus einem Vertragsverhältnis in Bezug auf ein Kraft-
fahrzeug oder um eine kraftfahrzeugbezogene steuerliche Angelegenheit 
nach § 2 e) handelt. 
Für die Leistungsart nach § 2 g) bb) besteht eine Wartezeit von drei Mona-
ten, mit Ausnahme der verwaltungsrechtlichen Verfahren über die Vergabe 
von Studienplätzen, für die eine Wartezeit von einem Jahr besteht. 
(2) Erstreckt sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum, ist dessen 

Beginn maßgeblich. Sind für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 

mehrere Rechtsschutzfälle ursächlich, ist der erste entscheidend, wobei 

jedoch jeder Rechtsschutzfall außer Betracht bleibt, der länger als ein 

Jahr vor Beginn des Versicherungsschutzes für den betroffenen Gegen-

stand der Versicherung eingetreten oder, soweit sich der Rechtsschutz-
fall über einen Zeitraum erstreckt, beendet ist. 

(3) Es besteht kein Rechtsschutz, wenn 
a) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor oder innerhalb 

von drei Monaten (Wartezeit) nach Versicherungsbeginn im Sinne 
des § 7 ARB vorgenommen wurde, den Verstoß nach Absatz 1d) 

ausgelöst hat; 
b) der Anspruch auf Rechtsschutz erstmals später als drei Jahre nach 

Beendigung des Versicherungsschutzes für den betroffenen Gegen-
stand der Versicherung geltend gemacht wird. 

(4) Im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) besteht kein Rechtsschutz, 

wenn die tatsächlichen oder behaupteten Voraussetzungen für die der 

Angelegenheit zugrunde liegende Steuer- oder Abgabefestsetzung vor 
dem im Versicherungsschein bezeichneten Versicherungsbeginn einge-
treten sind oder eingetreten sein sollen. 
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§ 4a  Versichererwechsel 

 

(1)  Sofern im Versicherungsschein nichts anderes vereinbart ist, besteht in Abwei-
chung von § 4 Abs. 1 und Abs. 4 Anspruch auf Rechtsschutz, wenn 
a) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor Beginn des Versiche-

rungsschutzes vorgenommen wurde, in die Vertragslaufzeit eines Vorversi-
cherers fällt und der Verstoß gem. § 4 Abs. 1 d) erst während der Vertrags-
laufzeit des Versicherungsvertrages eintritt; allerdings nur dann, wenn be-
züglich des betroffenen Risikos lückenloser Versicherungsschutz besteht; 

b) der Versicherungsfall in die Vertragslaufzeit eines Vorversicherers fällt und 
der Anspruch auf Rechtsschutz später als drei Jahre nach Ende der Ver-
tragslaufzeit eines Vorversicherers gegenüber dem Versicherer geltend 
gemacht wird; allerdings nur dann, wenn der Versicherungsnehmer die 
Meldung beim Vorversicherer nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-
säumt hat und bezüglich des betroffenen Risikos lückenloser Versiche-
rungsschutz besteht; 

c) im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2e) die tatsächlichen oder be-
haupteten Voraussetzungen für die der Angelegenheit zu Grunde liegende 
Steuer- oder Abgabenfestsetzung während der Laufzeit eines Vorversiche-
rers eingetreten sind oder eingetreten sein sollen und der Verstoß gem. § 4 
Abs.1d) erst während der Vertragslaufzeit des Versicherungsvertrages ein-
tritt; allerdings nur dann, wenn bezüglich des betroffenen Risikos lückenlo-
ser Versicherungsschutz besteht. 

(2) Rechtsschutz wird in dem Umfang gewährt, der zum Zeitpunkt des Eintritts des 
Rechtsschutzfalles bestanden hat, höchstens jedoch im Umfang des Vertrages 
des Nachversicherers. 

 
§ 5  Leistungsumfang 

 
(1) Der Versicherer erbringt und vermittelt Dienstleistungen zur Wahrnehmung 

rechtlicher Interessen und trägt 
a) bei Eintritt des Rechtsschutzfalles im Inland die Vergütung eines für den 

Versicherungsnehmer tätigen Rechtsanwaltes bis zur Höhe der gesetzli-
chen Vergütung eines am Ort des zuständigen Gerichtes ansässigen 
Rechtsanwaltes. Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 100 km Luftli-
nie vom zuständigen Gericht entfernt und erfolgt eine gerichtliche Wahr-
nehmung seiner Interessen, trägt der Versicherer bei den Leistungsarten 
gemäß § 2 a) bis g) die Kosten in der 1. Instanz für einen im Landgerichts-
bezirk des Versicherungsnehmers ansässigen Rechtsanwalt bis zur Höhe 
der gesetzlichen Vergütung eines Rechtsanwaltes, der lediglich den Ver-
kehr mit dem Prozessbevollmächtigten führt. 

 Der Versicherer trägt in den Fällen, in denen das Rechtsanwaltsvergü-
tungsgesetz (RVG) für die Erteilung eines mündlichen oder schriftlichen Ra-
tes oder einer Auskunft (Beratung), die nicht mit einer anderen gebühren-
pflichtigen Tätigkeit zusammenhängt und für die Ausarbeitung eines Gut-
achtens keine der Höhe nach bestimmte Gebühr festsetzt, folgende Ge-
bühren: 
� in Angelegenheiten, in denen bei einer anwaltlichen Vertretung die 

Gebühren nach Gegenstandswert berechnet werden, die angemessene 
Vergütung bis zur Höhe einer 1,0 Gebühr, höchstens jedoch 250 �, 

� in allen anderen Fällen die angemessene Vergütung, höchstens jedoch 
250 �, 

� für ein erstes Beratungsgespräch höchstens 190 ?. 
Die gesetzlichen Bestimmungen über die Anrechnung der Beratungsgebühr 
auf die Gebühren einer weitergehenden Tätigkeit bleiben unberührt. 

b)  bei Eintritt eines Rechtsschutzfalles im Ausland die Vergütung eines für den 
Versicherungsnehmer tätigen am Ort des zuständigen Gerichtes ansässigen 
ausländischen oder eines im Inland zugelassenen Rechtsanwaltes. Im letz-
teren Fall trägt der Versicherer die Vergütung bis zur Höhe der gesetzlichen 
Vergütung, die entstanden wäre, wenn das Gericht, an dessen Ort der 
Rechtsanwalt ansässig ist, zuständig wäre. Wohnt der Versicherungsneh-
mer mehr als 100 km Luftlinie vom zuständigen Gericht entfernt und ist ein 
ausländischer Rechtsanwalt für den Versicherungsnehmer tätig, trägt der 
Versicherer die Kosten in der 1. Instanz für einen im Landgerichtsbezirk des 
Versicherungsnehmers ansässigen Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzli-
chen Vergütung eines Rechtsanwaltes, der lediglich den Verkehr mit dem 
ausländischen Rechtsanwalt führt; 

 Ist der Rechtsschutzfall durch einen Kraftfahrtunfall im europäischen Aus-
land eingetreten und eine Regulierung vor dem Schadenregulierungsbeauf-
tragten bzw. der Entschädigungsstelle im Inland erfolglos geblieben, so 
dass eine Rechtsverfolgung im Ausland notwendig wird, trägt der Versiche-
rer zusätzlich die Kosten eines inländischen Rechtsanwaltes bei der Regu-
lierung mit dem Schadenregulierungsbeauftragten bzw. der Entschädi-
gungsstelle im Inland für dessen gesamte Tätigkeit im Rahmen der gesetzli-
chen Gebühren bis zur Höhe von 500 Euro. 

c)  die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung für Zeugen und Sach-
verständige, die vom Gericht herangezogen werden sowie die Kosten des 
Gerichtsvollziehers; 

d)  die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens bis zur Höhe der 
Gebühren, die im Falle der Anrufung eines zuständigen staatlichen Gerich-
tes erster Instanz entstehen; 

e)  die Kosten in Verfahren vor Verwaltungsbehörden einschließlich der Ent-
schädigung für Zeugen und Sachverständige, die von der Verwaltungsbe-
hörde herangezogen werden sowie die Kosten der Vollstreckung im Ver-
waltungswege; 

f)  die übliche Vergütung 

aa) eines öffentlich bestellten technischen Sachverständigen oder einer 
rechtsfähigen technischen Sachverständigenorganisation in Fällen der 
�  Verteidigung in verkehrsrechtlichen Straf- und Ordnungswidrigkei-

tenverfahren; 
�  Wahrnehmung der rechtlichen Interessen aus Kauf- und Repara-

turverträgen von Motorfahrzeugen zu Lande sowie Anhängern; 
bb) eines im Ausland ansässigen Sachverständigen in Fällen der Geltend-

machung von Ersatzansprüchen wegen der im Ausland eingetretenen 
Beschädigung eines Motorfahrzeuges zu Lande sowie Anhängers; 

g) die Kosten der Reisen des Versicherungsnehmers zu einem ausländischen 
Gericht, wenn sein Erscheinen als Beschuldigter oder Partei vorgeschrieben 
und zur Vermeidung von Rechtsnachteilen erforderlich ist. Die Kosten wer-
den bis zur Höhe der für Geschäftsreisen von deutschen Rechtsanwälten 
geltenden Sätze übernommen; 

h)  die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen 
entstandenen Kosten, soweit der Versicherungsnehmer zu deren Erstat-
tung verpflichtet ist. 

i)  die Kosten eines Dolmetschers, wenn der Versicherungsnehmer oder die 
mitversicherten Personen im Ausland verhaftet oder mit Haft bedroht 
werden. 

(2) a)  Der Versicherungsnehmer kann die Übernahme der vom Versicherer zu 
tragenden Kosten verlangen, sobald er nachweist, dass er zu deren Zahlung 
verpflichtet ist oder diese Verpflichtung bereits erfüllt hat. 

b)  Vom Versicherungsnehmer in fremder Währung aufgewandte Kosten wer-
den diesem in Euro zum Wechselkurs des Tages erstattet, an dem diese 
Kosten vom Versicherungsnehmer gezahlt wurden. 

(3)  Der Versicherer trägt nicht 
a)  Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne Rechtspflicht übernommen 

hat; 
b)  Kosten, die im Zusammenhang mit einer einverständlichen Erledigung oder 

Einigung entstanden sind, soweit sie nicht dem Verhältnis des vom Versi-
cherungsnehmer angestrebten Ergebnisses zum erzielten Ergebnis ent-
sprechen, es sei denn, dass eine hiervon abweichende Kostenverteilung 
gesetzlich vorgeschrieben ist; 

c)  die im Versicherungsschein vereinbarte Selbstbeteiligung je Rechtsschutz-
fall; 

d)  Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangsvollstre-
ckungsmaßnahme je Vollstreckungstitel entstehen; 

e)  Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die später als fünf 
Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels eingeleitet werden; 

f)  Kosten für Strafvollstreckungsverfahren jeder Art nach Rechtskraft einer 
Geldstrafe oder -buße unter 250 �; 

g)  Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet wäre, wenn der 
Rechtsschutzversicherungsvertrag nicht bestünde. 

h) Kosten im Rahmen einer einverständlichen Regelung für Forderungen, die 
selbst nicht streitig waren oder Kosten, die auf den nicht versicherten Teil 
von Schadensfällen entfallen. 

(4)  Der Versicherer zahlt in jedem Rechtsschutzfall höchstens die vereinbarte 
Versicherungssumme. Zahlungen für den Versicherungsnehmer und mitversi-
cherte Personen aufgrund desselben Rechtsschutzfalles werden hierbei zu-
sammengerechnet. Dies gilt auch für Zahlungen aufgrund mehrerer Rechts-
schutzfälle, die zeitlich und ursächlich zusammenhängen. Die Selbstbeteiligung 
� sofern vereinbart � gilt je Rechtsschutzfall. 

(5)  Der Versicherer sorgt für 
a)  die Übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des 

Versicherungsnehmers im Ausland notwendigen schriftlichen Unterlagen 
und trägt die dabei anfallenden Kosten; 

b)  die Zahlung eines zinslosen Darlehens bis zu der vereinbarten Höhe für ei-
ne Kaution, die gestellt werden muss, um den Versicherungsnehmer einst-
weilen von Strafverfolgungsmaßnahmen zu verschonen. 

(6)  Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten entsprechend 
a)  in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und im Beratungs- 
 Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht sowie im Recht der eingetragenen 

Lebenspartnerschaft (§ 2 k) für Notare; 
b)  im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) für Angehörige der steuerbe-

ratenden Berufe; 
c)  bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Ausland für dort ansässige 

rechts- und sachkundige Bevollmächtigte. 
 
§ 6  Örtlicher Geltungsbereich 

 

(1)  Rechtsschutz besteht, soweit die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in 
Europa, den Anliegerstaaten des Mittelmeeres, auf den Kanarischen Inseln 
oder auf Madeira erfolgt und ein Gericht oder eine Behörde in diesem Bereich 
gesetzlich zuständig ist oder zuständig wäre, wenn ein gerichtliches oder be-
hördliches Verfahren eingeleitet werden würde. 

(2)  Für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen außerhalb des Geltungsbereichs 
nach Absatz 1 trägt der Versicherer bei Rechtsschutzfällen, die dort während 
eines längstens sechs Monate dauernden Aufenthaltes eintreten, die Kosten 
nach § 5 (1) bis zu einem Höchstbetrag von 200.000 �. 

(3)  Entsprechende Kosten bis zu dem genannten Höchstbetrag von 200.000 � 
werden auch für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Verträgen im 
privaten, nicht beruflichen Bereich übernommen, die über das Internet abge-
schlossen werden, soweit eine Interessenwahrnehmung außerhalb des Gel-
tungsbereiches gemäß Absatz 1 erfolgt. 

(4)  Der Versicherungsschutz außerhalb des Geltungsbereiches nach Absatz 1 ist 
neben den in § 3 genannten Rechtsangelegenheiten auch ausgeschlossen in ur-
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sächlichem Zusammenhang mit jeglichem Erwerb oder der Veräußerung von 
dinglichen Rechten oder Teilzeitnutzungsrechten (Timesharing) an Grundstü-
cken, Gebäuden oder Gebäudeteilen. 

 
Versicherungsverhältnis 

 

§ 7  Beginn des Versicherungsschutzes 

 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angege-
benen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmali-
gen Beitrag unverzüglich nach Fälligkeit im Sinne von § 9 B Absatz 1 Satz 1 

zahlt. Eine vereinbarte Wartezeit bleibt unberührt. 
 
§ 8  Dauer und Ende des Vertrages 

 

(1) Vertragsdauer 
 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abge-

schlossen. 
(2) Stillschweigende Verlängerung 
 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der 

Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens 

drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine 
Kündigung zugegangen ist. 

(3) Vertragsbeendigung Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgese-
henen Zeitpunkt. Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann 
der Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf fol-
genden Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertrags-
partner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-
rungsjahres zugegangen sein. 

 

§ 9  Beitrag 

 

A. Beitrag und Versicherungssteuer 
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungssteuer, die der Versi-
cherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat. 
 
B. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger Beitrag 
(1) Fälligkeit der Zahlung 

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wo-
chen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. Ist Zahlung des Jahresbei-
trags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten 
Jahresbeitrags. 

(2)  Späterer Beginn des Versicherungsschutzes Zahlt der Versicherungsnehmer 
den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späte-
ren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten hat. 

(3)  Rücktritt 
 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht 

rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag 
nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

 
C. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag 
(1) Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fällig. 
(2) Verzug 
 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer 

ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu 
vertreten hat. Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug 
entstandenen Schadens zu verlangen. 

(3) Zahlungsaufforderung 
 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem 

Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist be-
stimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur 
wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten 
im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach Absätzen 4 und 5 
mit dem Fristablauf verbunden sind. 

(4) Kein Versicherungsschutz 
 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der 

Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versiche-
rungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Absatz 3 darauf hin-
gewiesen wurde. 

(5) Kündigung 
 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der 

Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforde-
rung nach Absatz 3 darauf hingewiesen hat. Hat der Versicherer gekündigt, und 
zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats den ange-
mahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Rechtsschutzfälle, die zwischen 
dem Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch 
kein Versicherungsschutz. 

 
D. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung 
(1) Rechtzeitige Zahlung 
 Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, muss der Versiche-

rungsnehmer dafür sorgen, dass der Beitrag zu dem Fälligkeitstag eingezogen 
werden kann. Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungs-
nehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann 

noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen 
Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. 

(2) Beendigung des Lastschriftverfahrens 
 Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsneh-

mer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat der Versicherungsneh-
mer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen 
werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des 
Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermitt-
lung des Beitrages erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Text-
form aufgefordert worden ist.  

 
E. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 
 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausste-

henden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung ei-
ner Rate im Verzug ist. Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche 
Beitragszahlung verlangen. 

 
F. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
 Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit nicht 

etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. 

 
G. Schadenfreiheitsrabatt 
(1)  Verbleibt der Rechtsschutzvertrag bei dem keine Selbstbeteiligung vereinbart 

ist 2 Versicherungsjahre schadenfrei, so wird zum Beginn des 3. Versicherungs-
jahres ein Schadenfreiheitsrabatt von 5% berücksichtigt. Bei weiterer Schaden-
freiheit bis zum Ende des 4. Versicherungsjahres wird zum Beginn des 5. Versi-
cherungsjahres ein Schadenfreiheitsrabatt von insgesamt 7,5% berücksichtigt. 
Bei weiterer Schadenfreiheit bis zum Ende des 6. Versicherungsjahres wird zum 
Beginn des 7. Versicherungsjahres ein Schadenfreiheitsrabatt von insgesamt 
10% berücksichtigt. 

(2) Verbleibt der Rechtsschutzvertrag, bei dem eine Selbstbeteiligung in Höhe von 
150,00 � vereinbart ist, 2 Versicherungsjahre schadenfrei, so wird zum Beginn 
des 3. Versicherungsjahres die Selbstbeteiligung auf 100 � gesenkt. Bei weite-
rer Schadenfreiheit bis zum Ende des 4. Versicherungsjahres wird zum Beginn 
des 5. Versicherungsjahres die Selbstbeteiligung auf 50,00 � gesenkt. Bei wei-
terer Schadenfreiheit bis zum Ende des 6. Versicherungsjahres entfällt die 
Selbstbeteiligung zum Beginn des 7. Versicherungsjahres. 

(3) Verbleibt der Rechtsschutzvertrag, bei dem eine Selbstbeteiligung in Höhe von 
300,00 � vereinbart ist, 2 Versicherungsjahre schadenfrei, so wird zum Beginn 
des 3. Versicherungsjahres die Selbstbeteiligung auf 200 � gesenkt. Bei weite-
rer Schadenfreiheit bis zum Ende des 4. Versicherungsjahres wird zum Beginn 
des 5. Versicherungsjahres die Selbstbeteiligung auf 100,00 � gesenkt. Bei wei-
terer Schadenfreiheit bis zum Ende des 6. Versicherungsjahres entfällt die 
Selbstbeteiligung zum Beginn des 7. Versicherungsjahres. 

Der Rechtsschutzvertrag gilt jeweils als schadenfrei, wenn keine Schadenmeldung 
mit Bestätigung der Leistungspflicht oder einer Zahlung durch den Versicherer 
erfolgt. Kommt es zu einer Schadenmeldung mit Bestätigung der Leistungspflicht 
oder einer Zahlung durch den Versicherer, entfällt der jeweilige Schadenfreiheits-
rabatt zur nächsten Hauptfälligkeit vollständig. Verbleibt der Rechtsschutzvertrag 
ab dieser Hauptfälligkeit schadenfrei, kann erneut ein Schadenfreiheitsrabatt 
gemäß Absatz 1, 2 oder 3 erworben werden. 
Vertragsänderungen unterbrechen schadenfreie Zeiten nicht. 
 
H. Beitragsfreistellung bei Arbeitslosigkeit 
(1) Wird der im Versicherungsschein genannte Versicherungsnehmer während der 

vereinbarten Laufzeit des Versicherungsvertrages arbeitslos, kann er die Frei-
stellung von der Verpflichtung zur Zahlung des Versicherungsbeitrages bean-
tragen. 

(2) Arbeitslos im Sinne dieser Vorschrift ist, wer Anspruch auf Arbeitslosengeld 
gemäß § 117 SGB III hat. Dem Versicherer ist die Arbeitslosigkeit durch Vorlage 
einer amtlichen Bescheinigung nachzuweisen. 

(3) Die Beitragsfreistellung beginnt mit der Fälligkeit des ersten unbezahlten Folge-
beitrages nach Eintritt der Arbeitslosigkeit und ist auf ein Jahr begrenzt. Bereits 
geleistete Beiträge werden nicht erstattet. Während der Beitragsfreistellung 
ruht der Vertrag; für Rechtsschutzfälle, die während dieses Zeitraums eintre-
ten, besteht kein Versicherungsschutz. 

Die Beitragsfreistellung endet vorzeitig, wenn die Arbeitslosigkeit gemäß Absatz 2 
Satz 1 nicht mehr besteht. Der Wegfall der Arbeitslosigkeit ist dem Versicherer 
unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
Ab Wegfall der Arbeitslosigkeit oder nach Ablauf des beitragsfreien Jahres ist der 
vereinbarte Versicherungsbeitrag für das kommende Versicherungsjahr wieder an 
den Versicherer zu leisten. Der Versicherer informiert den Versicherungsnehmer 
über die Höhe des zu leistenden Versicherungsbeitrages. Die vertraglich vereinbar-
te Laufzeit des Versicherungsvertrages verlängert sich um den Zeitraum der Bei-
tragsfreistellung. 
 

§ 10  Beitragsanpassung 

 

(1) Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt bis zum 1. Juli eines jeden Jahres, um 
welchen Vomhundertsatz sich für die Rechtsschutzversicherung das Produkt 
von Schadenhäufigkeit und Durchschnitt der Schadenzahlungen einer genü-
gend großen Zahl der die Rechtsschutzversicherung betreibenden Versicherer 
im vergangenen Kalenderjahr erhöht oder vermindert hat. 

 Als Schadenhäufigkeit eines Kalenderjahres gilt die Anzahl der in diesem Jahr 
gemeldeten Rechtsschutzfälle geteilt durch die Anzahl der im Jahresmittel ver-
sicherten Risiken. Als Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres 
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gilt die Summe der Zahlungen, die für alle in diesem Jahr erledigten Rechts-
schutzfälle insgesamt geleistet wurden, geteilt durch die Anzahl dieser Rechts-
schutzfälle. Veränderungen der Schadenhäufigkeit und des Durchschnitts der 
Schadenzahlungen, die aus Leistungsverbesserungen herrühren, werden bei 
den Feststellungen des Treuhänders nur bei denjenigen Verträgen berücksich-
tigt, in denen sie in beiden Vergleichsjahren bereits enthalten sind. 

(2)  Die Ermittlung des Treuhänders erfolgt für Versicherungsverträge 
 § 21 der GDV-Musterbedingungen entspricht § 23 ARB Advocard 
 § 23 der GDV-Musterbedingungen entspricht § 21 ARB Advocard 
 § 24 der GDV-Musterbedingungen entspricht § 26 ARB Advocard 
 § 25 der GDV-Musterbedingungen entspricht § 21 ARB Advocard 
 § 26 der GDV-Musterbedingungen entspricht § 21,22,23 ARB AdvoCard 
 § 27 der GDV-Musterbedingungen entspricht § 29 ARB Advocard 
 § 28 der GDV-Musterbedingungen entspricht § 21,22,23,25,26,27 ARB Advo-

Card 
 § 29 der GDV-Musterbedingungen entspricht § 24,25 ARB AdvoCard  nebst den 

vereinbarten Kombinationen, und zwar jeweils unterschieden nach Verträgen 
mit und ohne Selbstbeteiligung. 

(3)  Ergeben die Ermittlungen des Treuhänders einen Vomhundertsatz unter 5, 
unterbleibt eine Beitragsänderung. Der Vomhundertsatz ist jedoch in den fol-
genden Jahren mit zu berücksichtigen. Ergeben die Ermittlungen des Treuhän-
ders einen höheren Vomhundertsatz, ist dieser, wenn er nicht durch 2,5 teilbar 
ist, auf die nächstniedrige durch 2,5 teilbare Zahl abzurunden. 

 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminde-
rung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den abgerundeten Vomhundert-
satz zu verändern. Der erhöhte Beitrag darf den zum Zeitpunkt der Erhöhung 
geltenden Tarifbeitrag nicht übersteigen. 

(4) Hat sich der entsprechend Absatz 1 nach den unternehmenseigenen 
 Zahlen des Versicherers zu ermittelnde Vomhundertsatz in den letzten drei 

Jahren, in denen eine Beitragsanpassung möglich war, geringer erhöht, als er 
vom Treuhänder für diese Jahre festgestellt wurde, so darf der Versicherer den 
Folgejahresbeitrag in der jeweiligen Anpassungsgruppe gemäß Absatz 2 nur um 
den im letzten Kalenderjahr nach seinen Zahlen ermittelten Vomhundertsatz 
erhöhen. Diese Erhöhung darf diejenige nicht übersteigen, die sich nach Absatz 
3 ergibt. (5) Die Beitragsanpassung gilt für alle Folgejahresbeiträge, die ab 
31.12. des Jahres, in dem die Ermittlungen des Treuhänders erfolgten, fällig 
werden. Sie unterbleibt, wenn seit dem im Versicherungsschein bezeichneten 
Versicherungsbeginn für den Gegenstand der Versicherung noch nicht ein Jahr 
abgelaufen ist. 

(6) Erhöht sich der Beitrag, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes 
ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb ei-
nes Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wir-
kung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhö-
hung wirksam werden sollte. Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in 
der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem 
Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der 
Beitragserhöhung zugehen. Eine Erhöhung der Versicherungssteuer begründet 
kein Kündigungsrecht. 

(7) Falls Ermittlungen nach § 10 Absatz 1 Satz 1 für alle oder einzelne Produkte der 
AdvoCard nicht stattfinden oder nicht anwendbar sind, ermittelt ein unabhän-
giger Treuhänder, um welchen Vomhundertsatz sich für die Rechtsschutzversi-
cherung das Produkt von Schadenhäufigkeit und Durchschnitt der Schadenzah-
lungen der AdvoCard Rechtsschutzversicherung AG im vergangenen Kalender-
jahr erhöht oder vermindert hat. Die weiteren Regelungen in § 10 finden ent-
sprechende Anwendung 

 

§ 11  Änderungen der für die Beitragsabrechnung wesentlichen 

Umstände 

 

(1)  Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach dem Tarif des Versiche-
rers einen höheren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt, kann der Versi-
cherer vom Eintritt dieses Umstandes an für die hierdurch entstandene höhere 
Gefahr den höheren Beitrag verlangen. Wird die höhere Gefahr nach dem Tarif 
des Versicherers auch gegen einen höheren Beitrag nicht übernommen, kann 
der Versicherer die Absicherung der höheren Gefahr ausschließen. Erhöht sich 
der Beitrag wegen der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließt 
der Versicherer die Absicherung der höheren Gefahr aus, kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat 
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzu-
weisen. 

(2)  Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach dem Tarif des Versiche-
rers einen geringeren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt, kann der Versi-
cherer vom Eintritt dieses Umstandes an nur noch den geringeren Beitrag ver-
langen. Zeigt der Versicherungsnehmer diesen Umstand dem Versicherer spä-
ter als zwei Monate nach dessen Eintritt an, wird der Beitrag erst vom Eingang 
der Anzeige an herabgesetzt. 

(3)  Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer innerhalb eines Monates nach 
Zugang einer Aufforderung die zur Beitragsberechnung erforderlichen Angaben 
zu machen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflicht, kann der Versiche-
rer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Macht 
der Versicherungsnehmer bis zum Fristablauf diese Angaben vorsätzlich unrich-
tig oder unterlässt er die erforderlichen Angaben vorsätzlich und tritt der Ver-
sicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein, in dem die An-
gaben dem Versicherer hätten zugehen müssen, so hat der Versicherungsneh-
mer keinen Versicherungsschutz, es sei denn dem Versicherer war der Eintritt 
des Umstandes zu diesem Zeitpunkt bekannt. 

 Beruht das Unterlassen der erforderlichen Angaben oder die unrichtige Angabe 
auf grober Fahrlässigkeit, kann der Versicherer den Umfang des Versicherungs-
schutzes in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis kürzen. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. Der Versicherungsnehmer hat 
gleichwohl Versicherungsschutz, wenn zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls 
die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er nicht ge-
kündigt hat. Gleiches gilt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Gefahr weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch den Umfang der Leis-
tung des Versicherers ursächlich war. 

(4)  Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwendung, wenn sich die Gefahr 
nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als vereinbart anzuse-
hen ist, dass die Gefahrerhöhung mitversichert sein soll. 

 

§ 12  Wegfall des Gegenstandes der Versicherung einschließlich Tod 

des Versicherungsnehmers 

 

(1)  Der Vertrag endet, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, zu dem Zeitpunkt, 
zu dem der Versicherer davon Kenntnis erhält, dass das versicherte Interesse 
nach dem Beginn der Versicherung weggefallen ist. In diesem Fall steht ihm der 
Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die Versicherung nur bis zum 
Zeitpunkt der Kenntniserlangung beantragt worden wäre. 

(2)  Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers besteht der Versicherungsschutz 
bis zum Ende der laufenden Beitragsperiode fort, soweit der Beitrag am Todes-
tag gezahlt war und nicht aus sonstigen Gründen ein Wegfall des Gegenstandes 
der Versicherung vorliegt. Wird der nach dem Todestag nächstfällige Beitrag 
bezahlt, bleibt der Versicherungsschutz in dem am Todestag bestehenden Um-
fang aufrechterhalten. Derjenige, der den Beitrag gezahlt hat oder für den ge-
zahlt wurde, wird an Stelle des Verstorbenen Versicherungsnehmer. Er kann 
innerhalb eines Jahres nach dem Todestag die Aufhebung des Versicherungs-
vertrages mit Wirkung ab Todestag verlangen. 

(3) Wechselt der Versicherungsnehmer die selbst bewohnte Wohneinheit, geht der 
Versicherungsschutz auf das neue Objekt über. Versichert sind Rechtsschutzfäl-
le, die im Zusammenhang mit der Eigennutzung stehen, auch soweit sie erst 
nach dem Auszug aus dem bisherigen Objekt eintreten. Das Gleiche gilt für 
Rechtsschutzfälle, die sich auf das neue Objekt beziehen und vor dessen ge-
plantem oder tatsächlichem Bezug eintreten. 

(4)  Wechselt der Versicherungsnehmer ein Objekt, das er für seine gewerbliche, 
freiberufliche oder sonstige selbständige Tätigkeit selbst nutzt, findet Absatz 3 

entsprechende Anwendung, wenn das neue Objekt nach dem Tarif des Versiche-
rers 

weder nach Größe noch nach Miet- oder Pachthöhe einen höheren als den 
vereinbarten Beitrag rechtfertigt. 
 

§ 13  Kündigung nach Rechtsschutzfall 

 

(1) Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, obwohl er zur Leistung 
verpflichtet ist, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag vorzeitig 
kündigen. 

(2) Bejaht der Versicherer seine Leistungspflicht für mindestens zwei inner-
halb von zwölf Monaten eingetretene Rechtsschutzfälle, sind der Versi-
cherungsnehmer und der Versicherer innerhalb eines Monates nach An-
erkennung der Leistungspflicht für den zweiten oder jeden weiteren 

Rechtsschutzfall berechtigt, den Vertrag vorzeitig zu kündigen. 
(3) Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat nach 

Zugang der Ablehnung des Rechtsschutzes gemäß Absatz 1 oder Aner-
kennung der Leistungspflicht gemäß Absatz 2 in Schriftform zugegangen 

sein. Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort 

nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsneh-
mer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren 

Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des laufenden Versicherungs-
jahres, wirksam wird. Eine Kündigung des Versicherers wird einen Mo-
nat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

(4) Wird der Vertrag gekündigt, hat der Versicherer nur Anspruch auf den 

Teil des Beitrags, der der abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 
 
§ 14  Gesetzliche Verjährung 

 

(1)  Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 

Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuches. 

(2) Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem 

Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem 
Versicherten in Textform zugeht. 

 
§ 15  Rechtsstellung mitversicherter Personen 

 

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und im 
jeweils bestimmten Umfang für die in §§ 21 bis 23 sowie 29 oder im Ver-

sicherungsschein genannten sonstigen Personen. Außerdem besteht 

Versicherungsschutz für Ansprüche, die natürlichen Personen aufgrund 

Verletzung oder Tötung des Versicherungsnehmers oder einer mitversi-
cherten Person kraft Gesetzes zustehen. 

(2) Mitversicherte Lebenspartner sind: 
a) der Ehepartner oder 
b) der im Versicherungsschein genannte sonstige Lebenspartner gleich 

welchen Geschlechts, der mit dem unverheirateten Versicherungs-
nehmer in häuslicher Gemeinschaft lebt. 

(3)  Für mitversicherte Personen gelten die den Versicherungsnehmer be-

treffenden Bestimmungen sinngemäß. Der Versicherungsnehmer kann 
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jedoch widersprechen, wenn eine andere mitversicherte Person als sein 
ehelicher Lebenspartner Rechtsschutz verlangt. 

 

§ 16  Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 

 
(1) Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind 

schriftlich abzugeben. Sie sollen an die Hauptverwaltung des Versiche-
rers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als 

zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden. 
(2)  Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 

Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem 

Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines 

eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte An-
schrift. Die Erklärung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie ohne 
die Anschriftenänderung bei regelmäßiger Beförderung dem Versiche-
rungsnehmer zugegangen sein würde. 

(3)  Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebe-
trieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Nie-
derlassung die Bestimmungen des Absatzes 2 entsprechende Anwen-
dung. 

 
Rechtsschutzfall 

 

§ 17  Verhalten nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles 

 
(1)  Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen für den Versicherungs-

nehmer nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles erforderlich, kann er den 
zu beauftragenden Rechtsanwalt aus dem Kreis der Rechtsanwälte 

auswählen, deren Vergütung der Versicherer nach § 5 (1) a) und b) 

trägt. Der Versicherer wählt den Rechtsanwalt aus, a) wenn der Versi-
cherungsnehmer dies verlangt; b) wenn der Versicherungsnehmer kei-
nen Rechtsanwalt benennt und dem Versicherer die alsbaldige Beauf-
tragung eines Rechtsanwaltes notwendig erscheint. 

(2)  Wenn der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt nicht bereits selbst 
beauftragt hat, wird dieser vom Versicherer im Namen des Versiche-
rungsnehmers beauftragt. Für die Tätigkeit des Rechtsanwaltes ist der 
Versicherer nicht verantwortlich. 

(3) Macht der Versicherungsnehmer den Rechtsschutzanspruch geltend, hat 
er den Versicherer vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche Um-
stände des Rechtsschutzfalles zu unterrichten sowie Beweismittel anzu-
geben und Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung zu stellen. 

(4) Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den Rechtsschutzfall 

bestehenden Versicherungsschutzes. Ergreift der Versicherungsnehmer 
Maßnahmen zur Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen, bevor der 
Versicherer den Umfang des Rechtsschutzes bestätigt, und entstehen 

durch solche Maßnahmen Kosten, trägt der Versicherer nur die Kosten, 

die er bei einer Rechtsschutzbestätigung vor Einleitung dieser Maßnah-
men zu tragen hätte. 

(5) Der Versicherungsnehmer hat 
a)  den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragten Rechts-

anwalt vollständig und wahrheitsgemäß über die Sachlage zu unter-

richten, ihm die Beweismittel anzugeben, die möglichen Auskünfte 

zu erteilen und die notwendigen Unterlagen zu beschaffen; 
b)  dem Versicherer auf Verlangen Auskunft über den Stand der Ange-

legenheit zu geben; 
c)  soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt werden, 

aa) vor Erhebung von Klagen und Einlegung von Rechtsmitteln die 
Zustimmung des Versicherers einzuholen; 

bb) vor Klageerhebung die Rechtskraft eines anderen gerichtlichen 
Verfahrens abzuwarten, das tatsächliche oder rechtliche Bedeu-
tung für den beabsichtigten Rechtsstreit haben kann; 

cc) alles zu vermeiden, was eine unnötige Erhöhung der Kosten oder 

eine Erschwerung ihrer Erstattung durch die Gegenseite verursa-
chen könnte. 

(6) Wird eine der in den Absätzen 3 oder 5 genannten Obliegenheiten vor-
sätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versiche-
rungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 

kürzen. Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschut-
zes hat bei der Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls be-
stehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, 
dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mit-
teilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. Weist der 
Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrläs-

sig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Der Versiche-
rungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 

oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich 

war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit 
arglistig verletzt hat. 

(7) Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können nur mit schriftlichem 

Einverständnis des Versicherers abgetreten werden. 
(8)  Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen andere auf Erstattung von 

Kosten, die der Versicherer getragen hat, gehen mit ihrer Entstehung auf 
diesen über. Die für die Geltendmachung der Ansprüche notwendigen 

Unterlagen hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer auszuhändi-
gen und bei dessen Maßnahmen gegen die anderen auf Verlangen mit-
zuwirken. Dem Versicherungsnehmer bereits erstattete Kosten sind an 
den Versicherer zurückzuzahlen 

  
§ 18  Verfahren bei unterschiedlicher Auffassung zu den Erfolgsaus-

sichten 

 

(1) Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, 
a)  weil der durch die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen voraus-

sichtlich entstehende Kostenaufwand unter Berücksichtigung der be-
rechtigten Belange der Versichertengemeinschaft in einem groben 
Missverhältnis zum angestrebten Erfolg steht oder 

b)  weil in den Fällen des § 2 a) bis g) die Wahrnehmung der rechtlichen 

Interessen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat, ist dies dem 
Versicherungsnehmer unverzüglich unter Angabe der Gründe schrift-
lich mitzuteilen. 

(2)  Hat der Versicherer seine Leistungspflicht gemäß Absatz 1 verneint 

und stimmt der Versicherungsnehmer der Auffassung des Versiche-
rers nicht zu, kann der Versicherungsnehmer den für ihn tätigen oder 

noch zu beauftragenden Rechtsanwalt auf Kosten des Versicherers 
veranlassen, diesem gegenüber eine begründete Stellungnahme 
darüber abzugeben, dass der Kostenaufwand für die Wahrnehmung 
seiner rechtlichen Interessen nicht in einem groben Missverhältnis 

zum angestrebten Erfolg steht und/oder hinreichende Aussicht auf 
Erfolg bietet. Die Entscheidung des Rechtsanwaltes ist für beide Tei-

le bindend, es sei denn, dass sie offenbar von der wirklichen Sach- 
oder Rechtslage erheblich abweicht. 

(3) Der Versicherer kann dem Versicherungsnehmer eine Frist von min-
destens einem Monat setzen, binnen derer der Versicherungsneh-
mer den Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß über die 

Sachlage zu unterrichten und die Beweismittel anzugeben hat, damit 
dieser die Stellungnahme gemäß Absatz 2 abgeben kann. Kommt 
der Versicherungsnehmer dieser Verpflichtung nicht innerhalb der 
vom Versicherer gesetzten Frist nach, entfällt der Versicherungs-

schutz.   

 Der Versicherer ist verpflichtet, den Versicherungsnehmer ausdrück-
lich auf die mit dem Fristablauf verbundene Rechtsfolge hinzuwei-
sen. 

 
§ 19  Anzuwendendes Recht 

 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
 
§ 20  Zuständiges Gericht 
 

 
(1) Klagen gegen den Versicherer 
 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer be-

stimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versiche-

rers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlas-

sung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das 
Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur 
Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines 
solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

(2) Klagen gegen den Versicherungsnehmer 
 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen 

aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben wer-
den, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den 
Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versiche-

rungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Ge-

richt auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungs-
nehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene 
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist. 

(3)  Unbekannter Wohnsitz des Versicherungsnehmers Sind der Wohnsitz 
oder der gewöhnliche Aufenthalt des Versicherungsnehmers im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche 
Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Ver-

sicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den 

Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.  
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Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Überblick. Es ist daher nicht vollständig. Die vollständigen Informationen finden Sie in den 

Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert 

sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 

 

Um welche Versicherung handelt es sich? 

Wir bieten Ihnen eine Jagdwaffen-Versicherung.  

  Was ist versichert? 

Gegenstand der Jagdwaffen-Versicherung sich alle 
Jagdwaffen sowie Zubehör wie z.B. Zielfernrohr, Fernglas, 

Gewehrkoffer oder Futteral, Munitionskoffer, Jagdtasche, 
Rucksack, Jagdstuhl, Jagdmesser, jagdliche Ausrüstungs- 
und Bekleidungsstücke (auch am Körper getragene) und 

die zu Jagdgebrauch notwendige Munition. 
 
Versichersicherungsschutz besteht bei: 

Verlust, 

Zerstörung 

 und Beschädigung der versicherten Gegenstände.. 
 
   
 
 
        
 

 

  Was ist nicht versichert? 

X Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Schäden 
 durch natürliche Beschaffenheit, Verschließ, Abnutzung, 
 Material-, Konstruktions- oder Herstellungsmägel,  
 Funktionsstörungen, Rost, Witterungseinflüsse, Kratzer, 
 Schrammen, 
X durch die Verwendung nicht geeigneter Munition, 
X  infolge Hängen-, Stehen- oder Liegenlassen. 
  

JAGDWAFFENVERSICHERUNG 
 

Informationsblatt für Versicherungsprodukte 
Risikoträger der Versicherung ist die Dialog Versicherung AG, 
Adenauerring 7, 81737 München - HRB 234855 

Produkt: 

 
Jagdwaffen 

 
 

  Gibt es Deckungsbeschränkungen? 

! Einige Schäden sind vom Versicherungsschutz 
 ausgenommen, wie Schäden durch vorsätzliche oder 
 grobfahrlässige Handlungen.  

Wann und wie zahle ich? 

Der erste Beitrag ist unverzüglich nach Abschluss des Vertrages zu zahlen, jedoch nicht vor dem Zeitpunkt, den wir mit Ihnen für 
den Beginn des Versicherungsschutzes vereinbart haben. Zahlen Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig, beginnt der Versiche-
rungsschutz in der Regel erst mit Eingang der verspäteten Zahlung bei uns. Außerdem können wir vom Vertrag zurücktreten, 

solange Sie den ersten Beitrag nicht gezahlt haben. 
 

Wo bin ich versichert? 

 Versicherungsschutz besteht weltweit 

 
Welche Verpflichtungen habe ich? 

 Fragen zu gefahrerheblichen Umständen bei Abgabe Ihrer Vertragserklärung stets vollständig und richtig beantworten. 
 Keine Gefahrerhöhungen oder Handlungen die die Gefahr eines Schadens erhöhen, ohne unsere vorherige Zustimmung, 

vornehmen. Nachträglich erkannte Gefahrerhöhungen unverzüglich mitteilen. 
 Einen Versicherungsfall  unverzüglich melden und Weisungen von uns  zur Schadenabwendung/-minderung abwarten. So-

weit es die Umstände gestatten unverzüglich einen Schadenbericht einreichen.  
Eine Verletzung dieser Verpflichtungen kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Unter bestimmten Voraussetzungen 
können wir z. B. vom Vertrag zurücktreten, teilweise oder vollständig leistungsfrei sein, den Vertrag kündigen. 

 

   

   

 

   

   

   

Wann beginnt und endet die Deckung? 

Der Versicherungsschutz beginnt nach Zahlung des ersten Beitrags, jedoch nicht vor dem als Versicherungsbeginn vereinbarten 
Zeitpunkt. Er verlängert sich stillschweigend um 1 Jahr wenn weder Sie noch wir den Vertrag kündigen. 

Wie kann ich den Vertrag kündigen? 

 Zu dem in der Police angegebenen Ablauf. Die Kündigung muss uns  spätestens drei Monate vor Ablauf der vereinbarten 
Vertragsdauer zugehen.  

 Nach einer Beitragserhöhung aufgrund einer Gefahrerhöhung. 
 Nach Eintritt eines Versichersicherungsfalles. 
- Fragen zu gefahrerheblichen Umständen bei Abgabe Ihrer Vertragserklärung stets vollständig und richtig beantworten. 
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BEDINGUNGEN FÜR DIE JAGDWAFFEN-

VERSICHERUNG                                                 
 
1.  Gegenstand der Versicherung 

2.  Versicherte Gefahren 

3.   Ausschlüsse 

4.   Gefahrerhöhungen / Obliegenheiten 

5.  Versicherungswert 

6.  Subsidiarität 

7.  Schadenzahlung 

8.  Verwirkung der Entschädigung 

9.  Ausschlussfrist 

10.  Gerichtsstand 

11.  Schlussbestimmung 

 

 

1.  Gegenstand der Versicherung 

 

1.1  Die Versicherung erstreckt sich auf Jagdwaffen sowie Zubehör wie 

z.B. Zielfernrohr, Fernglas, Gewehrkoffer oder Futteral, Munitions-
koffer, Jagdtasche, Rucksack, Jagdstuhl, Jagdmesser, jagdliche 
Ausrüstungs- und Bekleidungsstücke (auch am Körper getragene) 

und die zu Jagdgebrauch notwendige Munition. 
1.2  Ausgeschlossen von der Versicherung sind Schmuckgegenständer 

aller Art, Geld, geldwerte Papiere, Urkunden, Fahrkarten und Flug-
scheine etc., wie überhaupt alle Gegenstände, die nicht zum Jagd-
gebrauch erforderlich sind. 

1.3  Versicherungsschutz besteht weltweit. 
 

2.  Versicherte Gefahren 

 

  Der Versicherer haftet für Verlust, Zerstörung und Beschädigung 
der versicherten Gegenstände. 

 

3.  Ausschlüsse  

  Ausgeschlossen sind Schäden, entstanden durch 
3.1  natürliche Beschaffenheit, Verschleiß, Abnutzung, Material-, Kon-

struktions- oder Herstellungsmängel, Funktionsstörungen, Rost, 

Witterungseinflüsse, Kratzen, Schrammen oder Wertminderung. 
3.2  Verwendung von Pulver, Patronen oder Munition bei Schusswaffen, 

für die sie nach den gesetzlichen Vorschriften nicht zugelassen oder 
sonst nicht bestimmt oder geeignet sind. 

3.3  Hängen-, Stehen- oder Liegenlassen. 
3.4  mut- oder böswillige Beschädigung, Unterschlagung oder Diebstahl, 

begangen von Familienangehörigen. 
3.5  Krieg, kriegsähnliche Ereignisse jeder Art, Bürgerkrieg, Aufruhr, 

innere Unruhen, Beschlagnahme, Entziehung oder sonstige Eingrif-
fe von hoher Hand. 

3.6  Kernenergie (Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet 

sich in der Bundesrepublik  Deutschland nach dem Atomgesetz. Die 
Betreiber von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet 
und schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab). 

3.7  mittelbare Einwirkungen, d.h. Schäden, die nicht am versicherten 

Gegenstand selbst entstehen, sondern insbesondere Vermögens-
nachteile, Haftpflicht- oder Regressansprüche etc. sind. 

 
4.  Gefahrerhöhungen / Obliegenheiten 

 

  Neben den Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes 
(VVG) z.B. über Anzeige einer Gefahrerhöhung und deren Folgen 

(§§ 23 - 30) gelten folgende Obliegenheiten als vereinbart: 
 
4.1  Der Versicherungsnehmer hat alle gesetzlichen und behördlichen 

oder vereinbarten Sicherheitsvorschriften, insbesondere die Dekla-
rationsvorschriften der Beförderungsanstalten, einzuhalten. 

4.2  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, beim Eintritt des Versi-
cherungsfalles nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung 

des Schadens zu sorgen und dabei die Weisungen des Versiche-
rers zu befolgen. 

4.3  Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt eines Versicherungsfalles, 
aus dem er Entschädigung verlangt, folgende Obliegenheiten: 
a) Er hat unverzüglich 

- den Eintritt des Versicherungsfalles dem Versicherer oder des-
sen Agenten anzuzeigen; 

- einen Schaden durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, räu-
berischer Erpressung oder ein sonstiges Abhandenkommen 
außerdem der zuständigen Polizeibehörde zu melden; 

b) er hat alle zur Wiedererlangung der abhandengekommenen Ge-
genstände erforderlichen Maßnahmen - ggf. nach Weisung des 
Versicherers - zu treffen, soweit ihm solche billigerweise zugemu-
tet werden können. 

4.4  Ist ein Schaden an dem einer Transportanstalt übergebenen versi-
cherten Gegenstand äußerlich erkennbar, so darf die Rücknahme 

erst erfolgen, wenn der Schaden von der Transportanstalt beschei-
nigt worden ist. Bei äußerlich nicht erkennbaren Schäden ist nach 
Empfang die Eisenbahn schriftlich unverzüglich nach Entdeckung 

des Schadens, spätestens innerhalb sieben Tagen, die Post auf 

dem kürzesten Wege innerhalb 24 Stunden, die Schiffs- oder Flug-
leitung innerhalb der dafür vorgeschriebenen Zeit zur vorschrifts-
mäßigen Feststellung des Schadens aufzufordern. 

4.5  Wenn für den entstandenen Schaden eine Transportanstalt, ein 

Hotelbesitzer oder eine andere dritte Person verantwortlich ist, so 
hat der Versicherungsnehmer den Regress gegen diese, soweit 

möglich, sicherzustellen. Die Regressansprüche sind auf Verlangen 

diesem zu übertragen, ihm sind auch die Dokumente und sonstigen 
Beweismittel ohne Verzug evtl. gegen Erstattung der Kosten zur 
Verfügung zu stellen sowie alle gewünschten Aufklärungen zu ge-

ben. 
4.6  Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit gem. 3.4.1, so 

kann der Versicherer gem. § 6 VVG zur Kündigung berechtigt oder 

auch leistungsfrei sein. 
4.7  Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit gem. 3.4.2 - 5, 

so kann der Versicherer gem. § 6 Abs. 3 und § 62 Abs. 2 VVG zur 

Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein.  
  Werden bestimmte abhandengekommene Sachen der Polizei-

dienststelle nicht angezeigt, so kann die Entschädigung nur für die-

se Sachen verweigert werden. 
4.8  Hatte eine vorsätzliche Obliegenheitsverletzung Einfluss weder auf 

die Feststellung des Versicherungsfalles noch auf die Feststellung 
oder den Umfang der Entschädigung, so entfällt die Leistungsfrei-
heit gem. 3.4.7, wenn die Verletzung nicht geeignet war, die Inte-
ressen des Versicherers ernsthaft zu beeinträchtigen und wenn au-

ßerdem den Versicherungsnehmer kein erhebliches Verschulden 
trifft. 

 
5.  Versicherungswert 

 
  Für Versicherungswerte gelten folgende Vereinbarungen: 
5.1  Als Versicherungswert gilt der allgemein gültige Wiederbeschaf-

fungspreis (Neuwert) nach den bei Eintritt des Versicherungsfalles 
geltenden Preisen. 

5.2  Beim Totalverlust aller bzw. einzelner versicherten Gegenstände 

bzw. bei einer dem Totalverlust gleichzusetzenden Reparaturun-
würdigkeit ersetzt der Versicherer den Neuwert am Schadentag bis 
zu Höhe der vollen bzw. anteiligen Versicherungssumme. 

  Reparaturunwürdigkeit liegt vor, wenn die Wiederherstellungs- bzw. 
Neubeschaffungskosten der Teilstücke einschließlich der Neben-

kosten den Neuwert des betreffenden Gegenstandes am Schaden-
tag erreichen oder überschreiten. 

5.3  Bei Beschädigung der versicherten Gegenstände ersetzt der Versi-
cherer die erforderlichen und vom Versicherungsnehmer nachzu-
weisenden Reparaturkosten. Wertminderungsansprüche bleiben 

ausgeschlossen. 
  Sollte im Verlauf einer Reparatur (bei Zeitwert gem. 3.5.4) die Be-

schaffung von Ersatzteilen notwendig sein, so werden wegen des 
Unterschiedes �neu für alt� und etwaiger Fabrikationsverbesserun-
gen von den Kosten dieser Ersatzbeschaffung mindestens folgende 
Abzüge gemacht (gilt nur für Waffen und Optiken): 

  a) bei Alter 2 - 3 Jahre        5% 
  b) bei Alter 4 - 5 Jahre        7,5% 
  c) bei Alter 6 - 7 Jahre        15% 
  d) bei Alter 8 - 9 Jahre        24% 
  e) bei Alter über 9 Jahre      40% 
5.4  Ist der Zeitwert einer Sache geringer als 50% des Neuwertes, so gilt 

der Zeitwert. Das ist derjenige Betrag, der erforderlich ist, um Ge-
genstände gleicher Art und Qualität anzuschaffen unter billiger Be-
rücksichtigung des sich zwischen neu und alt ergebenden Minder-
wertes. 

5.5  Der Schaden an den versicherten Gegenständen wird auch bei 

festgestellter Unterversicherung bis zur Höhe der vereinbarten Ver-

sicherungssumme (vergleiche Vertragsübersicht) beglichen, soweit 

nicht andere Ausschlüsse zum Tragen kommen. Die Versiche-
rungssumme bildet in jedem Falle die äußerste Grenze der Ersatz-

pflicht. 
 
6.  Subsidiarität 
   
  Leistungen aus anderweitig bestehenden Jagdwaffenversicherun-

gen gehen dieser Versicherung auf jeden Fall vor. 
  Die Leistungen aus dieser Versicherung können im Rahmen der 

Versicherungsbedingungen bis zur Höhe der vereinbarten Versiche-
rungssumme dazu verwendet werden, Unterschiede zwischen Zeit-
wert und Neuwertentschädigung oder Abzüge wegen Unterversi-

cherung bei der vorgehenden Jagdwaffenversicherung auszuglei-
chen oder dortige zu niedrige Summen bis zum Wert der versicher-
ten Sachen aufzustocken. 

 
7.  Schadenzahlung 
 
  Für die Schadenzahlungen gelten folgend Regeln: 
7.1  Die Entschädigung wird spätestens zwei Wochen nach ihrer endgül-

tigen Feststellung durch den Versicherer gezahlt, jedoch kann einen 
Monat nach Anzeige des Schadens der Betrag verlangt werden, der 
nach Sachlage mindestens zu zahlen ist. 

7.2  Die Entschädigung ist seit Anzeige des Schadens mit 1% unter dem 

Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu verzinsen, mindestens 
mit 4%, höchstens mit 6% pro Jahr. 

  Die Verzinsung entfällt, soweit die Entschädigung innerhalb eines 

Monats nach Anzeige des Schadens gezahlt wird. Zinsen werden 
erst fällig, wenn die Entschädigung fällig ist. 

7.3  Die Entstehung des Anspruchs auf Abschlagszahlung und der 
Beginn der Verzinsung verschieben sich um den Zeitraum, um den 
die Feststellung der Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde 
oder der Höhe nach durch Verschulden des Versicherungsnehmers 

verzögert wurde. 
7.4  Der Versicherer ist berechtigt, die Zahlung aufzuschieben, wenn 
  a) Zweifel über die Berechtigung des Versicherungsnehmers zu 

Zahlungsempfang bestehen, bis zum erforderlichen Nachweis; 
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  b) eine polizeiliche oder strafrechtliche Untersuchung aus Anlass 
des Schadens gegen den Versicherungsnehmer eingeleitet ist, bis 
zur Erledigung dieser Untersuchung. 

 
8.  Verwirkung der Entschädigung 
 
  Soweit nicht etwas anderes vereinbart worden ist, gilt für die Verwir-

kung der Entschädigung folgendes: 
8.1  Führt der Versicherungsnehmer den Schaden vorsätzlich oder 

grobfahrlässig herbei, so ist der Versicherer von jeder Entschädi-

gungspflicht frei. 
8.2  Macht der Versicherungsnehmer sich bei den Verhandlungen über 

die Ermittlung der Entschädigung einer arglistigen Täuschung 
schuldig, so ist der Versicherer von jeder Entschädigungspflicht frei, 

auch wenn die arglistige Täuschung sich auf Sachen bezieht, die 

durch einen anderen zwischen den Parteien über dieselbe Gefahr 

abgeschlossenen Vertrag versichert sind. 
 
9.  Ausschlussfrist 
 
  Wenn der Entschädigungsanspruch nicht innerhalb einer Frist von 

sechs Monaten gerichtlich geltend gemacht wird, nachdem der Ver-
sicherer ihn unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen 
Rechtsfolge schriftlich abgelehnt hat, so ist der Versicherer von der 
Entschädigungspflicht frei. 

  Die Bestimmungen von § 12, Abs. 1 und 2 VVG bleiben unberührt. 
 
10.  Gerichtsstand 
 
  Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis (Jagdwaffenversiche-

rung) gelten die inländischen Gerichtsstände gemäß §§ 17, 21 und 
29 ZPO und § 48 VVG. 

 
11.  Schlussbestimmung   
 
  Soweit nicht in den vorstehenden Versicherungsbedingungen Ab-

weichendes vereinbart worden ist, gelten die gesetzlichen Vorschrif-
ten. 
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1.   Vorbemerkung 

 

  Dienstleistungsunternehmen wie Versicherer und Banken können 
heute ihre Aufgabe nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenver-
arbeitung (EDV) erfüllen. 

  Gleiches gilt für die Tätigkeit des Sie betreuenden Vermittlers. Nur 

so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaft-
lich bearbeiten. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten 
zu Ihrer Person (personenbezogene Daten) bezeichnen wir im Fol-
genden vereinfachend als �Datenverarbeitung�. Diese Datenverar-

beitung ist zulässig, wenn das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn Sie einge-
willigt haben. 

 

2.   Bedeutung ihrer Einwilligungserklärung 

 

  Die Datenverarbeitung über die gesetzlichen Erlaubnistatbestände 

hinaus bedarf Ihrer Einwilligung. Deshalb haben wir in den Versi-
cherungsantrag eine �Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung� 

aufgenommen. Das Vertrauen, das Sie uns mit Ihrer Einwilligung 
entgegenbringen, wissen wir zu schätzen. Wir werden mit Ihren Da-
ten sorgfältig umgehen. Datenverarbeitungsvorgänge, die auf Ihrer 

Einwilligung beruhen, sind in diesem Merkblatt kursiv gesetzt. 

  Die Einwilligung gilt über die Beendigung des Versicherungsvertra-

ges hinaus. Bei einer Antragsablehnung endet sie jedoch sofort � 

außer in der Lebens- und Unfallversicherung 

 

3.   Schweigepflichtentbindung 

 

  Die Übermittlung von Daten, die einem Berufsgeheimnis (z. B. der 

ärztlichen Schweigepflicht) unterliegen, setzt eine spezielle Erlaub-
nis voraus, die �Schweigepflichtentbindung�. In der Kranken-, Le-
bens- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im 
Antrag auch eine Schweigepflichtentbindungserklärung enthalten. 

 

4.   Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer 

 

  Wir verarbeiten der Vertragsführung dienende Daten über Sie als 

Versicherungsnehmer oder zu versichernde Person. Dabei unter-
scheiden wir Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten. 

 
  Antragsdaten sind Ihre Aufgaben im Antrag, die Sie abhängig vom 

gewünschte Versicherungsschutz machen: Name1, Anschrift1, Tele-
fon-Nr.1 und andere Kommunikationsdaten1, Geburtsdatum1, Fami-
lienstand, derzeit ausgeübte Tätigkeit bzw. Beruf1, Stellung im Be-
ruf, Risikoart1, gewünschter Versicherungsschutz1, Risikoort1, bzw. 
Risikoanschrift1, Bankverbindung1 und Zahlungsart1, ggf. Gesund-
heitsangaben und Gefährdungen der zu versichernden Person, 

Vorversicherungen, Vorschäden. Antragsdaten sind auch Auskünfte 

von Dritten, z. B. eines anderen Versicherers, eines Sachverständi-

gen oder eines Arztes, die wir zur Risikoprüfung benötigen. 
 
  Vertragsdaten sind: Versicherungsnummer2, Beitrag2, Zahlungs-

weise2, Versicherungssumme2, Deckungsumfang2, Selbstbehalt2, 
Versicherungsbeginn2 und �dauer2, Aufschubdauer2, sonstiger Um-
fang des Versicherungsschutzes2, Garantiekapital2, Garantierente2  

bzw. garantierte Leistung2, evtl. eine Abtretung, Bezugsrecht in der 
Lebens- und Unfallversicherung. Leistungsdaten sind Angaben 

durch Sie und ggf. Dritte im Versicherungsfall sowie- in der 

Krankenversicherung4: Behandelnde   Personen oder Stelle, 

Behandlungsart und �grund (Diagnose), Höhe und Zeitpunkt 

der Versicherungsleistung, Empfänger.- in der Lebensversiche-

rung: Höhe3 und Zeitpunkt3 der Versicherungsleistung (z. B. 

Auszahlungsbetrag3) bzw. monatliche Rente4), Empfänger, 

Grad einer Berufsunfähigkeit.- in der Unfallversicherung: Da-

tum, Ort, Hergang des Unfalls, Höhe3 und Zeitpunkt der Versi-

cherungsleistung (z. B. Auszahlungsbetrag3 bzw. monatliche 

Rente3),  Empfänger, Grad einer Invalidität- in anderen Versi-

cherungszweigen: Datum3, Ort3, Art3, Umfang3, Ursache und 

Verursacher des Schadens, Anspruchsteller3, Höhe3 und Zeit-

punkt3 der Schadenzahlung, Empfänger. 

 

5.   Datenübermittlung an Rückversicherer 

 
1 Diese Datenarten werden als �allgemeine Antragsdaten� bezeichnet. 
2 Diese Datenarten werden als �allgemeine Vertragsdaten� bezeichnet. 
3 Diese Datenarten werden als �allgemeine Leistungsdaten� bezeichnet. 
4 Leistungsdaten aus der Krankenversicherung werden keinesfalls den 
�allgemeinen Leistungsdaten� zugerechnet. 

 

  Im Interesse aller Versicherungsnehmer achten wir auf einen Aus-
gleich der von uns übernommenen Risiken. Deshalb geben wir bei 

sehr hohen Risiken einen Teil an Rückversicherer im In- und Aus-
land ab. Diese Rückversicherer benötigen entsprechende versiche-
rungstechnische Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Bei-
trag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos  und Risikozu-
schlags, sowie im Sonderfall auch die Personalien der zu versi-
chernden Person. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und 
Schadenbeurteilung mitwirken, stellen wir ihnen auch die dafür er-
forderlichen Unterlagen zur Verfügung. 

  In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rück-
versicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben. 

 
6.   Datenaustausch mit anderen Versicherern 

 

  Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Kunde bei Antrag-
stellung, bei jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versi-
cherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und der Schaden-
abwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z. B. 

frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen über 

gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abge-
lehnte oder gekündigte). 

  Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig 

sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachver-

halts oder von widersprüchlichen Angaben oder zur Verhinderung 

von Versicherungsmissbrauch Anfragen an andere Versicherer zu 

richten oder auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu 

beantworten. 

  Für manche dieser Anlässe bestehen zentrale Hinweissysteme 

(siehe Ziffer 4). Bei der Schadenversicherung bedarf es auch sonst 

in bestimmten Fällen (Doppelversicherung, gesetzlicher Forde-

rungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Austausches 

von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. Dabei wer-

den Daten weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-

Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder 

Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag. 

  Zu den  gleichen Zwecken bestehen die nachfolgend erläuterten 

Hinweissysteme des Gesamtverbandes der Deutschen Versiche-

rungswirtschaft und des Verbandes der privaten Krankenversiche-

rung. Dabei ist ein jeweils brachenspezifischer Zugriff vorgesehen. 

Ein Austausch über den einzelnen Versicherungszweig hinaus fin-

det nicht statt. Jedes Hinweissystem enthält lediglich einen Hinweis 

darüber, wenn bei einem anderen Versicherer einer der nachfol-

gend beschriebenen Anlässe aufgetreten ist. Informationen zum An-

lass selbst sind nicht enthalten. 

  Allgemeine Haftpflichtversicherung - Auffällige Schadenfälle sowie 

von Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmiss-

brauchs besteht. 

  Kfz-Versicherung - Registrierung auffällige Schadenfälle, Kfz-

Diebstähle sowie von Personen, bei denen der Verdacht des Versi-

cherungsmissbrauchs besteht. 

  Krankenversicherung � Leistungsfälle, bei denen Verdacht des 

Versicherungsmissbrauchs besteht. 

  Lebensversicherung 

- Sonderrisiken, z. B. Ablehnung eines Risikos bzw. Annahme mit 

Beitragszuschlag 

 aus versicherungsmedizinischen Gründen, 

 aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer, 

 wegen verweigerter Nachuntersuchung, 

- Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung seitens 

des Versicherers. 

-  Ablehnung des Vertrages seitens des Versicherungsnehmers we-

gen geforderter Beitragszuschläge. 

- (Nicht-) Zustandekommen des Vertrages bei selbständiger Berufs-

unfähigkeitsversicherung. 

  Rechtsschutzversicherung 

- Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum  normalen Ver-

tragsablauf durch den Versicherer nach mindestens zwei Versi-

cherungsfällen innerhalb von 12 Monaten. 

-  Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer 

nach mindestens drei Versicherungsfällen innerhalb von 36 Mona-

ten. 

-  Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Ver-

tragsablauf bei konkret begründetem Verdacht einer betrügeri-

schen Inanspruchnahme der Versicherung. 

  Sachversicherung - Schäden und Personen, wenn Brandstiftung 

vorliegt oder wenn aufgrund des Verdachts des Versicherungsmiss-

brauchs der Vertrag gekündigt wird und bestimmte Schadensum-

men erreicht sind. 

  Transportversicherer - Auffällige Schadenfälle mit Verdacht auf 

Versicherungsmissbrauch, insbesondere in der Reisegepäckversi-

cherung. 

  Unfallversicherung 

 - Erhebliche Verletzung der vorvertraglicher Anzeigepflicht, 
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- Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung 

im Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder von Un-

fallfolgen, 

- Außerordentlicher Kündigung durch den Versicherer nach Leis-

tungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung. 

 
  In der Schadenversicherung bedarf es bei Doppelversicherung, 

gesetzlichem Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen 

eines Austausches folgender personenbezogener Datenarten unter 
den beteiligten Versicherern: Name und Anschrift, ggf. Kfz-
Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder 
Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag. 

 
7.   Ihre Datenschutzrechte 

  Sie haben nach dem BDSG unter anderem ein Recht auf Auskunft 
über Ihre bei uns gespeicherten Daten, deren Verwendungszweck 

und deren Empfänger, sowie unter bestimmten Voraussetzungen 

ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. 

Sie können der Verwendung von Daten zum Zweck der Werbung 

oder der Markt- oder Meinungsforschung jederzeit widersprechen. 

  Wenn Sie wünschen, dass wir und Ihr Vermittler die die Datenver-

arbeitung auf die Durchführung Ihrer Vertragsangelegenheiten ohne 

regelmäßige Betreuung in Finanzdienstleistungsfragen beschrän-

ken, können Sie im Antrag den Abschnitt der Einwilligungserklärung 

zur Datenverarbeitung streichen oder uns gegenüber widerrufen, 

der den Zusatz enthält: �ohne Einfluss auf den Vertrag�. Bei Strei-

chung ist die dort beschriebene Verwendung von Anfang an, bei 

Widerruf nach dessen Eingang unzulässig. 

  Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden 

Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Sie ein 
etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Lö-

schung wegen der beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets 

an uns. 

8.  Datenschutzerklärung 

  Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch die Dialog Versicherung AG und 
die Ihnen nach dem neuen Datenschutzrecht zustehenden Rechte. 

  Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 

  Dialog Versicherung AG 
Adenauerring 7-11 
81737 München 
Telefon: (089) 5121-6680 
Fax: (089) 5121-1000 
E-Mail-Adresse: service@dialog-versicherung.de  

  Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter 
der o.g. Adresse mit dem Zusatz -Datenschutzbeauftragter- oder 
per E-Mail unter:  

  datenschutzbeauftragter@dialog-versicherung.de 

  Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

  Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des neuen Bun-
desdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevan-
ten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) so-
wie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich 

unser Unternehmen auf die �Verhaltensregeln für den Umgang mit 
personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirt-
schaft� (Code of Conduct Datenschutz) verpflichtet, die die oben 
genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft ergänzen. Diese 
können Sie im Internet unter 
http://www.dialog-versicherung.de/datenschutz abrufen. 

  Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die 
von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Ab-schluss des Ver-
trages und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risi-

kos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir 
diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur 

Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benö-

tigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall ein-

getreten und wie hoch der Schaden ist.  

  Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsver-

trages ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Da-

ten nicht möglich. 

  Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur 

Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z.B. für die 

Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher 

Vorgaben. Die Daten nutzen wir weiter-hin für eine Betrachtung der 

gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsicht-
lich einer Vertragsanpassung, -ergänzung, für Kulanzentscheidun-
gen oder für umfassende Auskunftserteilungen. 

  Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener 
Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 

Buchst. b DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personen-

bezogener Daten (z.B. Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss eines 
Unfallversicherungsvertrages) erforderlich sind, holen wir Ihre Ein-
willigung nach Art. 9 Abs. 2 Buchst. a i.V.m. Art. 7 DSGVO ein. Er-

stellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf 
Grundlage von Art. 9 Abs. 2 Buchst. j DSGVO i.V.m. § 27 BDSG. 

Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt 
auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die gegebe-

nenfalls vor der Geltung der DSGVO, also vor dem 25.05.2018, uns 
gegenüber erteilt worden sind. Der Widerruf hat keine Rückwirkung. 

Er berührt nicht die Rechtswirksamkeit der bis zum Eingang des 
Widerrufes auf der Grundlage der vormaligen Einwilligung erfolgten 
Datenverarbeitung. Dies gilt auch für die Rechtswirksamkeit einer 
bis zum Eingang des Widerrufes ergangenen, Sie betreffenden au-
tomatisierten Einzelfallentscheidung. 

  Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns 
oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO). Dies 
kann insbesondere erforderlich sein: 
-zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 
-zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte sowie für     
Markt- und Meinungsumfragen, 
-zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nut-
zen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Ver-
sicherungsmissbrauch hindeuten können. 

  Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur 

Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. aufsichts-rechtlicher 
Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten 
oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrund-lage für die Verar-
beitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelun-
gen i.V.m. Art. 6 Abs. 1 Buchst. c DSG-VO. 

  Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht 
genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren. 

  Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

  Rückversicherer: 
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versi-
cherungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich 

sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rückversiche-

rer zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risi-

ko oder den Versicherungsfall machen kann. Darüber hinaus ist es 
möglich, dass der Rückversicherer unser Unternehmen aufgrund 

seiner besonderen Sachkundebei der Risiko- oder Leistungsprüfung 

sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. Wir 

übermitteln Ihre Daten an den Rückversicherer nur, soweit dies für 

die Erfüllung unseres Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich 

ist bzw. im zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderli-
chen Um-fang. Nähere Informationen  können Sie von unseren 

Rückversicherern erhalten: Generali Deutschland AG, Adenauerring 
7, 81737 München, 

Assicurazioni Generali, Piazza Duca degli Abruzzi 2, 34132 Triest, 
Italien, 

General Insurance AG, Theodor-Heuss-Ring 11, 50668 Köln, 

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, Königinstr. 107, 

80802 München, 

Pharma-Rückversicherungs-Gemeinschaft, Königinstraße 107, 

80802 München. 

  Vermittler: 
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Ver-

mittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss 
und zur Durchführung des Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- 
und Schadendaten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese Da-

ten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informatio-
nen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und 
Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen. 

   Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe: 
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmens-
gruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in 

der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein 
Versicherungsvertrag zwischen Ihnen und einem oder mehreren 
Unternehmen unserer Gruppe besteht, können Ihre Daten etwa zur 
zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, für den telefonischen 

Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, für In- und 
Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein 
Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In unserer Dienstleis-
terliste im Internet unter 
http://www.dialog-versicherung.de/datenschutz finden Sie die Un-
ternehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilneh-
men. 

    Externe Dienstleister: 
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzli-
chen Pflichten zum Teil externer Dienstleister. 

   Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und 
Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbezie-

hungen bestehen, können Sie in der jeweils aktuellen Version auf 

unserer Internetseite unter 
http://www.dialog-versicherung.de/datenschutz entnehmen. 

  Weitere Empfänger: 
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an wei-

tere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung 
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gesetzlicher Mitteilungspflichten (z.B. Sozialversicherungsträger, Fi-

nanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden). 

  Dauer der Datenspeicherung 

  Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben 
genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vor-
kommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt 

werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend ge-

macht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder 

bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezoge-
nen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entspre-
chende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter 
anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und 
dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis 
zu zehn Jahre. 

  Ihre Datenschutzrechte 

  Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Per-

son gespeicherten Daten verlangen. Darüber hin-aus können Sie 

eine Berichtigung verlangen, wenn wir unrichtige Daten zu Ihrer 
Person gespeichert haben. Ebenso haben Sie das Recht, unter Be-
rücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung die Vervollständigung 

Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn wir unvollstän-

dige Daten gespeichert haben. Zudem können Sie unter bestimm-
ten Voraussetzungen die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen 
kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestell-
ten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format zustehen. 

  Widerspruchsrecht  

  Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer perso-

nenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu 

widersprechen. 

  Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter 

Interessen, können Sie dieser Verarbeitung widerspre-

chen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Grün-

de ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen. 

  Sollten Sie Widerspruch einlegen, werden wir Ihre per-

sonenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten; es sei 

denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für 

die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, 

Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbei-

tung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Ver-

teidigung von Rechtsansprüchen. 

  Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte 

möglichst an den vorgenannten Verantwortlichen für 

die Daten-verarbeitung gerichtet werden. 

  Beschwerderecht 

  Sie haben das Recht, sich mit einer Beschwerde an den oben ge-
nannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutz-
aufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutz-
aufsichtsbehörde ist: 

  Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht 
Postfach 606 
91511 Ansbach 

  Bonitätsauskünfte 

  Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig 
ist, fragen wir bei dem Verband der Vereine Creditreform e.V., Hel-
lersbergstr. 12, 41460 Neuss, dem Bundesanzeiger Verlag GmbH, 
Amsterdamer Str. 192, 50735 Köln oder der Auskunftei infoscore 

Cosumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden Informati-
onen zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens ab. 

  Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft 

  Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informations-
system (HIS) der informa HIS GmbH, Kreuzberger Ring 68, 65205 
Wiesbaden zur Sachverhaltsaufklärung bei der Schaden-prüfung 

sowie bei der Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch. Dafür ist 

ein Austausch bestimmter personenbezogener Daten mit dem HIS 
erforderlich. Eine Beschreibung des HIS finden Sie im Internet unter 
www.informa-HIS.de. 

  Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer 

  Um Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und 

bei Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür erforderlichen Um-
fang ein Austausch von personenbezogenen Daten mit dem von 
Ihnen im Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen. 

  Datenübermittlung in ein Drittland 

  Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des 

Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die 

Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission 

ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere 
angemessene Datenschutzgarantien (z.B. verbindliche unterneh-
mensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-
Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. 

  Automatisierte Einzelfallentscheidungen 

  Im Rahmen von Entscheidungsfindungen nutzen wir auch auto-
matisierte Prozesse. Ausschließlich automatisierte Entscheidungen 
im Einzelfall gemäß Art. 22 DSGVO finden jedoch nicht statt, wenn 

die Entscheidung zu einem für Sie nachteiligen Ergebnis führen soll-

te 

  ______________________________________________________ 

  Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch die Arbeitsgemeinschaft Bad.-
Württ. Jagdscheininhaber und die Ihnen nach dem Datenschutz-

recht zustehenden Rechte. 

Wer ist Verantwortlicher? 

  Verantwortlicher für die Datenverarbeitung im Sinne der Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) ist die  

  Richard O. Gallion GmbH 
Otto-Hahn-Str. 23 
71069 Sindelfingen  
Deutschland 
Tel.: 070314690911 
Fax: 070314690929 
E-Mail: info@arbeitsgemeinschaft-bw.de 

  Der für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten Verant-
wortliche ist diejenige natürliche oder juristische Person, die allein 

oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verar-

beitung von personenbezogenen Daten entscheidet. 

  Welche personenbezogenen Daten erheben wir?   

  Wir erheben und verarbeiten gegebenenfalls verschiedene Arten 
Ihrer personenbezogenen Daten, die Sie der beigefügten Auflistung 

entnehmen können:  

  � Nach- und Vorname 

  � Adresse 

  � Geburtsdatum 

  � Geschlecht 

  � Telefonnummer 

  � Email-Adresse 

  � Kontokarten und andere Bankverbindungsinformationen 

  Wie erhalten und nutzen wir Ihre personenbezogenen Daten?  

  � Ihre eigenen Angaben (Anfrage, Angebot) 

  � Ihre eingereichten Unterlagen 

  � Internet/Webpage 

  Kommt ein Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese 
Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses. Rechtsgrundla-

ge für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorver-

tragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. 

  Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur 
Erfüllung gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen wie z. B. 

handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten. Als Vermitt-
ler leiten wir vertragsrelevante Daten an die Versicherungsgesell-
schaft (Risikoträger) weiter. 

  Nutzung Ihrer Daten zur Direktwerbung 

  Auf Grundlage unseres berechtigten Interesses an personalisierter 
Direktwerbung behalten wir uns vor, Ihren Vor- und Nachnamen, Ih-
re Postanschrift und - soweit wir diese zusätzlichen Angaben im 
Rahmen der Vertragsbeziehung von Ihnen erhalten haben - Ihren 
Titel, akademischen Grad, Ihr Geburtsjahr und Ihre Berufs-, Bran-
chen- oder Geschäftsbezeichnung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 

zu speichern und für die Zusendung von interessanten Angeboten 
und Informationen zu unseren Produkten per Briefpost zu nutzen. 
Sie können der Speicherung und Nutzung Ihrer Daten zu diesem 

Zweck jederzeit durch eine entsprechende Nachricht an den Ver-
antwortlichen widersprechen. 

  Welche Rechte haben Sie als betroffene Person? 

  Das geltende Datenschutzrecht gewährt Ihnen gegenüber dem 

Verantwortlichen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten umfassende Betroffenenrechte (Auskunfts- und Inter-
ventionsrechte), über die wir Sie nachstehend informieren: 

  � Auskunftsrecht gemäß Art. 15 DSGVO: Sie haben insbesondere 
ein Recht auf Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personen-

bezogenen Daten, die Verarbeitungszwecke, die Kategorien der 
verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Empfänger oder Ka-
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tegorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt 
wurden oder werden, die geplante Speicherdauer bzw. die Kriterien 
für die Festlegung der Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts 

auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Wi-
derspruch gegen die Berarbeitung, Beschwerde bei einer Aufsichts-
behörde, die Herkunft Ihrer Daten, wenn diese nicht durch uns bei 

Ihnen erhoben wurden, das Bestehen einer automatisierten Ent-
scheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftige 

Informationen über die involvierte Logik und die Sie betreffende 
Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer solchen Verar-
beitung, sowie Ihr Recht auf Unterrichtung, welche Garantien ge-
mäß Art. 46 DSGVO bei Weiterleitung Ihrer Daten in Drittländer be-

stehen; 

  � Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 DSGVO: Sie haben ein 
Recht auf unverzügliche Berichtigung Sie betreffender unrichtiger 

Daten und/oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten un-
vollständigen Daten; 

  � Recht auf Löschung gemäß Art. 17 DSGVO: Sie haben das Recht, 
die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten bei Vorliegen der 
Voraussetzungen des Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu verlangen. Dieses 
Recht besteht jedoch insbesondere dann nicht, wenn die Verarbei-
tung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und In-
formation, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Grün-

den des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Aus-

übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

  � Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DSGVO: 

Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu verlangen, solange die von Ihnen 
bestrittene Richtigkeit Ihrer Daten überprüft wird, wenn Sie eine Lö-

schung Ihrer Daten wegen unzulässiger Datenverarbeitung ableh-
nen und stattdessen die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Da-
ten verlangen, wenn Sie Ihre Daten zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, nach-

dem wir diese Daten nach Zweckerreichung nicht mehr benötigen 

oder wenn Sie Widerspruch aus Gründen Ihrer besonderen Situati-
on eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob unsere berech-
tigten Gründe überwiegen; 

  � Recht auf Unterrichtung gemäß Art. 19 DSGVO: Haben Sie das 

Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verar-

beitung gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist die-
ser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden per-

sonenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung 
oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung 
mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit 

einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen steht das 

Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden. 

  � Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 DSGVO: Sie haben 
das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitge-
stellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlese-

baren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen 

Verantwortlichen zu verlangen, soweit dies technisch machbar ist; 

  � Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungen gemäß Art. 7 Abs. 3 

DSGVO: Sie haben das Recht, eine einmal erteilte Einwilligung in 
die Verarbeitung von Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu 

widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden wir die betroffenen Daten 
unverzüglich löschen, sofern eine weitere Verarbeitung nicht auf ei-
ne Rechtsgrundlage zur einwilligungslosen Verarbeitung gestützt 

werden kann. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Recht-
mäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt; 

  � Recht auf Beschwerde gemäß Art. 77 DSGVO: Wenn Sie der 

Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personen-
bezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt, haben Sie - unbe-
schadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtli-
chen Rechtsbehelfs - das Recht auf Beschwerde bei einer Auf-
sichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthalt-

sortes, Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmaßlichen Ver-

stoßes. 

   

 

  WIDERSPRUCHSRECHT 

  WENN WIR IM RAHMEN EINER INTERESSENABWÄGUNG IHRE 

PERSONENBEZOGENEN DATEN AUFGRUND UNSERES 
ÜBERWIEGENDEN BERECHTIGTEN INTERESSES VERARBEI-
TEN, HABEN SIE DAS JEDERZEITIGE RECHT, AUS GRÜNDEN, 

DIE SICH AUS IHRER BESONDEREN SITUATION ERGEBEN, 
GEGEN DIESE VERARBEITUNG WIDERSPRUCH MIT WIRKUNG 
FÜR DIE ZUKUNFT EINZULEGEN. MACHEN SIE VON IHREM 
WIDERSPRUCHSRECHT GEBRAUCH, BEENDEN WIR DIE VER-
ARBEITUNG DER BETROFFENEN DATEN. EINE WEITERVER-
ARBEITUNG BLEIBT ABER VORBEHALTEN, WENN WIR ZWIN-
GENDE SCHUTZWÜRDIGE GRÜNDE FÜR DIE VERARBEITUNG 
NACHWEISEN KÖNNEN, DIE IHRE INTERESSEN, GRUND-
RECHTE UND GRUNDFREIHEITEN ÜBERWIEGEN, ODER 

WENN DIE VERARBEITUNG DER GELTENDMACHUNG, AUS-
ÜBUNG ODER VERTEIDIGUNG VON RECHTSANSPRÜCHEN 

DIENT. WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VON 

UNS VERARBEITET, UM DIREKTWERBUNG ZU BETREIBEN, 
HABEN SIE DAS RECHT, JEDERZEIT WIDERSPRUCH GEGEN 
DIE VERARBEITUNG SIE BETREFFENDER PERSONENBEZO-
GENER DATEN ZUM ZWECKE DERARTIGER WERBUNG EIN-
ZULEGEN. SIE KÖNNEN DEN WIDERSPRUCH WIE OBEN BE-
SCHRIEBEN AUSÜBEN.MACHEN SIE VON IHREM WIDER-
SPRUCHSRECHT GEBRAUCH, BEENDEN WIR DIE VERARBEI-
TUNG DER BETROFFENEN DATEN ZU DIREKTWERBEZWE-
CKEN. 

  Dauer der Speicherung personenbezogener Daten 

  Die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten bemisst 
sich anhand der jeweiligen gesetzlichen Aufbewahrungsfrist (z.B. 
handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen). Nach Ablauf 
der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, 

sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung 

erforderlich sind und/oder unsererseits kein berechtigtes Interesse 
an der Weiterspeicherung fortbesteht. 

 

 


